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1922—1932

DieWohnungsfürsorgegesellschaftfür Oberschlesien hat im Jahre 1922 unmittelbar nach der

Zerreißung Oberschlesiens ihre Tätigkeit aufgenommen. 10 Jahre Wohnungsfürsorge im

Grenzland Oberschlesien bedeutet 10 Jahre Grenzlandarbeit Unter den schwierigsten Bedingungen.
Aus dem lebendigen Volkskörper Oberschlesiens waren unter Nichtachtung der natürlichstenLebens-

bedingungen eines Landes, eines Volkes und eines Wirtschaftsgebietes 3500 qkm Landes mit

über 1 Million Einwohnern herausgerissen worden. Eine unsinnige und unnatürliche Grenze
wurde gezogen, die dem Lande und seiner Wirtschaft ungeheure Wunden brachte, die nimmer

heilen, sondern immer blutend bleiben werden. Der Bruder wurde vom Vruder getrennt. Von

den Arbeitsplätzen, den Gruben und großen Werken wurden in Wohnsiedlungen untergebrachte
arbeitsame Erwerbstätige gewaltsam losgelöst. Das von diesem harten Schicksal getroffene Volk,
das seine deutsche oberschlesischeHeimat liebt, wie kein anderes, geriet in aufwallende Bewegung.
Tausende und Abertausende strebten zurück zu dem beim Reiche verbliebenen Heimatboden.
Dieser wohnlosen Flüchtlinge mußte sich die öffentliche Fürsorge bei der Reubegründung von

Heimat und Wohnstätte annehmen. Der Wohnungsfürsorgegesellschaftfür Oberschlesien eröffnete
sich hier ein großes Aufgabengebiet. Sie brachte in den ersten Jahren rund 5000 Flüchtlings-
familien in neu errichteten Heimstätteu unter.

Grenzlandarbeit ist es aber auch, den im Lande Wohnenden Heimstätten zu bieten, die

deutscher Wohnkultur entsprechen und die Liebe zur Heimaterde fördern. Jndem die Wohnungs-
fürsorgegesellschaftrund 12500 Familien gesunde und zweckentsprechende Wohnungen errichtete,
hat sie diese oberschlesischenFamilien und namentlich das hieraus erwachsende Geschlecht mit der

Heimat fester verbunden.

Durch umfangreiche Tätigkeit der Gesellschaft auf dem Gebiete der Wohnungsherstellung
ist die oberschlesische Wirtschaft in allen ihren Zweigen gefördert und gekräftigt worden. Sind

doch in den 10 Jahren der Tätigkeit der Gesellschaft 125 Millionen Reichsmark der oberschlesischen
Wirtschaft zugeflossen.

Nicht Stillstand, sondern Fortschritt heißt die Losung der oberschlesischenWohnungs-
fürsorgegesellschaft!Deshalb hat sie sich in den letzten Jahren auch an allen Bestrebungen för-
dernd beteiligt, die unter dem Zwange wirtschaftlicher Rot die Lösung neuer Aufgaben erheischen.
Jm Rahmen dieser Aufgabe sind in diesem Jahre 320 Stadtrandsiedlungen hergestellt worden.

Keine Feste werden das Gedenken an den Tag der 10jährigen Tätigkeit der Wohnungs-
fürsorgegesellschaftfür Oberschlesien der Oeffentlichkeit in Erinnerung bringen. Wir wollen in

diesen Herbsttagen 156 Siedler auf die im Sommer Von der Gesellschaft erstellten Reusiedlungen
führen und ihnen eine neue Heimat und ein neues Arbeitsfeld bieten. Durch die Errichtung
von Siedlerstellen in Oberschlesien haben wir uns ein neues Arbeitsfeld erschlossen, das in

gleichem Maße wie die Herstellung von Wohnungen, dem oberschlesischen Volke und damit der

Heimat und dem Vaterland Segen bringen wird.

Groß ist das Feld unserer gemeinnützigen Tätigkeit. Noch viele und schwere Arbeiten

harren unser. Wir sind gewillt, tatkräftig beim Werke zu bleiben, einem Werke, dem die Reichs-
und Staatsregierung in den verflossenen zehn Jahren die tatkräftigsteUnterstützunggewährt haben.
Dieser Hilfe gedenken wir in aufrichtiger Dankbarkeit. Wir danken auch den Herren, die als

Vertreter des Reiches und des Staates, sowie sonstiger Körperschasten in gemeinsamer Arbeit

und in innigster Hingabe mit uns das Ziel unseres gemeinsamen Strebens gefördert haben,
das auch in Zukunft bleiben soll, was es in den ersten zehn Jahren war:

Arbeit für Heimat und Vaterland.

Dr. Fischer
Vizepräsident des Oberpräsidiums,

Vorsitzender des Aufsichtsrats der WohnungsfürsorgesGesellschaft für Oberschlesien G.m. b. H. in Oppelm
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Die Wohnungsfärforgegesellfchaftenund der künftigeWohnungsbau
Von Geheimrat Dr. Pauly, Berlin.

»Der König ist tot, —- es lebe der König!« Mit

diesem Worte begrüßte Frankreich ehemals nach
dem Tode des alten den neuen König, um zum
Ausdruck zu bringen, daß sein Königtum etwas

nicht Unterbrechbares, etwas Fortdauerndes, Un-

entbehrliches, Notwendiges sei. Wir können dies

Wort auf den Wohnungsbau anwenden. Der

mit Hauszinssteuerhypotheken unterstützte Woh-
nungsbau ist aus, ist tot — was aber nun? Auch
der neue König war oft ganz anders als der

alte, und viele, die sich vom alten König etwas

erhofften, mußten ihre Hoffnungen begraben,
—-

viele andere aber faßten neuen Mut und schopften
neue Hoffnung für sich. Wie nun hier? Fur.die

Nutznießer der riesigen Beträge an Hauszins-
steuern in den Großstädten, für die Gro.ßbau-
unternehmen ist mit dem Versiegen der offent-

lichen Geldquellen die Blütezeit vorbei. Aber

nun treten auf einmal zahlreiche kleine Varian-
wärter hervor, die bereit sind, ihre eigenenMittel
aus dem Versteck hervorzuholen und sie in beschei-
dene Eigenheime zu stecken,wenn ihnen nur etwas

mit Kredit und Anleitung geholfen wird.

Also der Wohnungsbau ist tot, es lebe der

Wohnungsbau! Genauer: »Der Mietskasernen-
bau ist tot, es lebe der kleine Gigenheimbau!«
Es scheint in der Tat richtig zu sein, was Paulsen
Vor kurzem in der »Bau1velt« glaubte feststellen
zu können, daß nämlich die seitherige Wohnungs-
bauunterstützungspolitik den Einfamilienhaus-
bau hemmte, — so stark und zahlreich treten jetzt
die Gigenheimanwärter auf den Plan. Wagten

sie sich früher nicht hervor oder wurden sie nicht

genügend gefördert? Wohl beides, besonders
aber in den Großstädten letzteres. »- Ob heute
nicht manche Großstadt sehr froh ware, wenn sie
anders verfahren hätte, auch manche Groß-Pau-
genossenschaft??! —- Wenn sie statt der Riesen-
blocks mit Hunderten oder Tausenden von Miet-
wohnungen, mit vielfach wegen unerschwinglicher
Mietsätze leerstehenden Wohnungen,langeReihen
Von Einfamilienhäusern hätten, die im Eigentum
und Unterhaltung (!) ihrer Bewohnerstunden?.
Und doch hat es sich vielleicht als »ein

Gluck her-
ausgestellt für die Eigenheimanhanger,daß sie

erst jetzt hervortreten. Denn sowohlvdieAnforde-
rungen an Größe und Bequemlichkeitender ein-
zelnen Wohnungen, wie auch der Bauindex sind

seit jener Periode sehr stark gesunken. —F Wer
wollte denn früher darauf hören, wenn wir rie-

fen: »10 000,——NM ist viel zu viel, auch9000,f
NMsist noch zu viel, es müsse möglichsein, wie

in Holland und Velgien für die breiteMasse des

Volkes Eigenheime für 3000,——bis 4500,——

zu bauen?« Was damals für durchausunmög-
lich erklärt wurde, jetzt geht’s. Als die Reichs-
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richtlinien Wohnungen von 39 bis 45 Quadrat-
meter Wohnfläche verlangten, erhob sich erneutes

Geschrei über die dadurch schwer bedrohte »Woh-
nungskultur«. Wir haben das damals schon nicht
mitgemacht, sondern darauf hingewiesen, daß das
Kleinhaus in Bremen, als Reihenhaus vielfach
4Z Meter Breite, 7Z Meter Tiefe, also knapp
36 Quadratmeter aufwiese, wovon dann noch die
Mauerstärken abgehen. Gewiß, dies Haus hat
oben auch noch Räume, aber deren Ausbau konnte
ja bleiben, bis die Eigenheimer wirtschaftlich so
weit erstarkten, daß sie ihn ohne Hilfe durchführen
konnten. Auch hier hat wieder eine Maßnahme
des Reiches durchschlagend gewirkt, indem bei der
vorstädtischen Kleinsiedlung oder Stadtrandsied-
lung die Grstellungskosten rücksichtslosauf 3000,—
NM beschränktwurden, — falls anders man den

Neichszuschußerwartete. — Es ergab sich, daß
man durchaus menschenwürdigeBehausungen —-

Kleinhäuser, sogar mit Stall —- für den Preis
beschaffen konnte. Und damit entstand, zugleich
mit dem so unerwartet plötzlichen Versiegen der

Hauszinssteuergelder, eine Atmosphäre, in der

auch die kleinen Gigenheimbewerber zu atmen
und sich zu rühren wagten·

Und die Wohnungsfürsorgegesellschaften? Für
sie bedeutet die veränderte Lage die Wieder-

erösfnung ihres eigentlichen Aufgabengebietes, zu
dem der Zugang allzulange verschüttet war. Denn

ihre Aufgabe ist ja keineswegs die, möglichst
viele Wohnungen irgendwelcher Art (selbstver-
ständlich hygienisch und sonst einwandfrei), son-
dern vorbildlich zu bauen, so sozial und

so ästhetisch, wie es reine ererbsgesell-
schaften oder private Unternehmer nicht wollten
oder nicht konnten. Es ist ohne weiteres zuzu-
geben, daß sie diese rein ideale Einstellung zum
Wohnungsproblem nicht immer und nicht überall
eingenommen haben. Man muß aber auch ge-

recht sein und anerkennen, daß es außerordentlich
schwierig für sie gewesen wäre, sich so zu verhal-
ten. Man muß anerkennen, daß sie da, wo ihnen
die materielle Möglichkeit gegeben war, im Land-
arbeiterwohnungsbau, Vorbildliches in der Schaf-
fung von Eigenheimen geleistet haben, und daß
sie immer wieder — leider ohne zureichenden Gr-
folg — danach gestrebt haben, diese Voraussetzun-
gen auch auf dem Gebiete des sonstigen Woh-
nungsbaus gewährt zu erhalten. Seitens der

maßgebenden Stellen —- in Regierungen und Ge-
meinden, — vor allem bei letzteren, entfernte
man sich aber je länger je mehr von der Förde-
rung des Flachbaues, geschweige denn des Ein-

familienheims. Gestattete man anfänglich —-

etwa bis 1919J1920 — hohe Stockwerkshäusernur

zur Ausfüllung von Baulücken, so wurde unter



dem steten Druck der großen Städte, — aber auch
der kleineren —, der Stockwerksbau bald die

Regel, so sehr, daß ein überhebliches Herabschauen
auf die Wiener vielstöckigeBauweise kaum noch
irgendwie berechtigt wäre. Der Fehler lag darin,
daß man den Gemeinden die ganze Verantwor-

tung für die Gewährung der Hauszinssteuerhypo-
theken übertrug, statt, daß man die Regierungs-
präsidenten beauftragte, diese nie wiederkehrende
Gelegenheit und Möglichkeit auszunutzen, die

Wohnweise, die städtische Wohnweise
in Preußen grundlegend zu ändern,
— sie von der Mietkaserne ab- und dem Eigen-
heimbau zuzuwenden. Unter der Losung »die
Steuer müsse da verbraucht werden, wo sie auf-
komme«, versuchten außerdem die Großstädte der

Regierung den dem verständigen Ausgleich von

Wohnungsbedarf und Leistungsfähigkeit zwischen
Stadt und Land dienenden Fonds ständig zu ver-

kleinern. — Aber auch dieser Fonds wurde ange-

sichts der starken, den Gemeinden als den »Haus-
zinssteuerhypotheken-Gläubigern« eingeräumten
Stellung keineswegs rücksichts- und restlos für
Einfamilienhäuser verwendet, sondern größten-
teils noch für Stockwerkshäuser, wenn auch viel-

fach nach Höhe und Art gemilderten. — Den

Wohnungsfürsorgegesellschaften aber wurde eine

bevorzugte Stellung, oder gar
— trotz allem

gegenteiligen Geschrei — eine Monopolstellung
für Ginfamilienhäuser nicht eingeräumt. Sie

erhielten auch weder Rahmenbescheide noch die

Berechtigung, Hauszinssteuermittel zu verteilen,
— wie das vielfach behauptet worden ist, — son-
der sie waren — leider —- genötigt, sich um Haus-
zinssteuerhypothekengelder genau so wie andere

zu bewerben. Allerdings wurde ihnen von man-

chen Regierungspräsidenten geholfen und die Ge-

meinden angehalten, ihnen für gemischte oder

reine Flachbau-Siedlungen gewisse Beträge zuzu-

teilen, — aber letzten Endes maßgebend blieben

die Gemeinden auch dann. So ist es gekommen,
daß in zahllosen Fällen Kompromisse zwischen
dem, was die Gemeinden wollten und dem, was

die Wohnungsfürsorgegesellschaften im Dienste
des Wohnungswesens erstrebten, geschlossen wur-

den, — zum Schaden des Einfamilienhauses, aber

auch zum Schaden der Sonderstellung der Woh-
nungsfürsorgegesellschaften. Denn diesen wären

gewiß viele Angriffe von Architekten und

Unternehmern, denen Großhausblocks naturgemäß
mehr zusagten, erspart geblieben, wenn sie sich
von Anfang an und bedingungslos ausschließlich
auf die Betreuung und Förderung des Einfami-
lienhauses — ohne oder mit Einliegerwohnung
und Landzulage — hätten beschränkenkönnen und

dieses durch hartnäckige Verringerung von Raum

und Kosten immer weiteren Volkskreisen zugäng-
lich gemacht hätten, — so wie das jetzt einsetzt.
— Daß sie nicht so verfuhren und verfahren konn-

ten, ist zwar ihren Einnahmen zeitweise dienlich
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gewesen, ja, ihre Daseinsmöglichkeit wäre im an-

deren Falle zunächst jedenfalls nur durch Zuwei-
sung fester Kontingente aus dem Staatsanteil

lediglich für den Ginsamilienhausbau, etwa

unter Bevorzugung der Kinderreichen möglich
gewesen. — Aber es führte andererseits zu einer

Vergrößerung (wie die Gegner sich ausdrückten,
unnützen Aufblähung) ihres Verwaltungsgefü-
ges, die bei dem Fortfall der Hauszinsfteuerhypo-
theken notwendig eine für die Angestelltenschaft
äußerst bedauerliche und schmerzliche Schrumpfung
zur notwendigen Folge haben mußte. — Sie

führte aber weiter dazu, daß von vielen Seiten,
als die Hauszinssteuerquelle plötzlich ganz ver-

siegte, und die Tätigkeit der Gesellschaften darauf-
hin sich ganz außerordentlich verminderte, gefragt
wurde, ob sie denn nicht ganz überflüssig seien, ob

diese »Kriegserscheinungen« nicht schleunigst zu

verschwinden hätten. Diese Auffassung hätte nicht
aufkommen können, wenn sich die Wohnungsfür-
sorgegesellschaften nicht ein Jahrzehnt lang hätten
verleiten lassen, —- man mag auch sagen, durch
die Verhältnisse gezwungen worden wären ——,

ihr ureigenstes Gebiet: Reform der Wohnweise,
— Förderung des Einfamilienhauses mit Garten,
zu verlassen! (Denn die Reform der Miets-

kaserne, fraglos auch etwas Verdienstliches, wurde

schon bald nach dem Kriege Gemeingut). —- Nun-

mehr sind aber die Anläsfe geschwunden für ein

Abschweifen von diesem ihrem Gebiete und wird

zur Tatsache, daß ihre Aufgabe sich jetzt beson-
ders scharf abhebt; nicht um ein Suchen nach
neuen Gxistenzmöglichkeiten,sondern um das Sich-
zurückfinden zur eigentlichen Aufgabe handelt es

sich, zur Aufgabe der Verwurzelung mög-

lichst breiter Volksschichten mit Bo-

den und Gigenbesitz, der Verminde-

rung der Abwanderung vom Lande,
der Verstärkung der Zuwanderung
z u m L a n d e.

Dabei sollen und dürfen die Gesellschaften aber

wiederum nicht vergessen, daß Ausgangspunkt
und Ziel ihrer Arbeit die V e r b e s s e r u n g

der Wohnw eise ist. Demnach mag ihre für-
sorgerische und betreuende Arbeit beginnen mit

der Vermehrung der Schrebergärten für die rund

85Z der Bevölkerung, die in den alten Miets-

hauswohnungen verbleiben, — sie soll sich aber

dann in erster Linie und ganz überwiegend rich-
ten auf die Förderung des Gigenheims mit Land-

zulage, beginnend mit dem Hausgärtchen und

endend bei der sogenannten nebenberuflichen
oder Wirtschaftssiedlung. Es gehört aber

grundsätzlich nicht dazu die landwirtschaftliche,
die Bauernansiedlung Wohl mögen bei der Auf-
teilung eines größeren Besitzes im Sinne der vor-

stehenden Ausführungen gelegentlich Stücke Lan-
des übrigbleiben, die nur durch Aufteilung in

einige Bauernstellen Verwendung finden können.
Aber der andersartige Charakter der Siedlung



darf dadurch nicht verwischt werden. Für die

landwirtschaftliche Siedlung sind bekanntlich mit

staatlicher Beteiligung und Unterstützung die pro-

vinziellen Landgesellschaften geschaffen worden.

Nur ist zu bedenken, daß seit ihrer Gründung
Verhältnisse eingetreten sind, die die Förderung
der ländlichen Siedlung und der Vergrößerung
kleiner Stellen auf die Größe einer Ackernahrung
viel dringlicher erscheinen lassen als damals. Es

kann daher sehr wohl sein, daß die verantwort-

lichen Stellen zu der Meinung kommen, die Sied-

lung sei über die Leistungsfähigkeit der Land-

siedlungsgefellschaften hinausgehend zu fördern.
Unter diesem Gesichtswinkel sind ja auch zahlreiche
private Aufteiler von Grundbesitz zugelassen wor-

den, — und es ist nichts dagegen einzuwenden,
wenn dann die Wohnungsfürsorgegesellschaften
auf Verlangen oder im Ginvernehmen mit den

dafür zuständigen Landes-, Reichs- und Provinz-
stellen auch landwirtschaftliche Aufteilung und

Siedlung betreiben.

Reform der Wohnweise und Bevölkerungsver-

teilungspolitik sollen aber auch dann maßgeblich

für die Wohnungsfürsorgegesellschaften bleiben.

Demgemäß wird man ihre Arbeit als um so
wertvoller, ihre Aufgabe als um so vollkommener

erfüllt ansehen dürfen, je mehr Familien sie mit

dem Lande neu verwurzelt haben und —- unbe-

fchadet gewiß von Krisenfestigkeit und Ausbau-

möglichkeit — je weniger Land sie dafür bean-

sprucht haben. — Damit unterscheidet sich ihre Art

der Tätigkeit sehr wohl von der ausgesprochenen
Bauernsiedlung, die nach optimalen landwirt-

schaftlichen Betriebsgrößen sucht. — Der Klein-

landfiedler, um diesen umfassenden Ausdruck zu

wählen, ist etwas anderes als der Bauernsiedler;
—- er ist als solcher und als ungemein wichtiges
Ferment für den Staatsaufbau und die Staats-

erhaltung gewissermaßen erst nach dem Kriege
entdeckt worden. — Beide Siedlerarten stoßen an

den Grenzen — der größte Kleinland- und der

kleinste Bauernfiedler — naturgemäß zusammen.
Das darf aber nicht dazu führen, daß der Klein-

landfiedler in die Ecke gestellt wird, —- und, nach-
dem er nun glücklichentdeckt ist, alsbald wieder

verschwindet. Wohl können die Verhältnissein
den Provinzen so gelagert sein, daß für einevollig

Unabhängige Arbeit beider ftaatlich geforderten
Gesellschaften nebeneinander kein genugendes
Feld ist ;

— in den Bezirken Hessen und Nassau
werden beide Gesellschaften schon seit langerZeit
in Personal- und Büro-Union geführt,

— in Han-
nover und der Grenzmark die Bauten beider Ge-

sellschaften technisch einheitlich betreut. So mag

eine starke Annäherung beider Gesellschaftenan-
einander noch vielfach und in vieler Hinsicht«mog-
lich sein. Bis zu welchem Grade, wird im Einzel-
falle zu prüfen sein, sorgfältig! — um nicht müh-

sam Aufgebautes vorschnell zu zerstören. Sorg-
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fältig wird auch zu sorgen sein dafür, daß nicht
die eine Art Siedlung zugunsten der anderen
leidet.

Noch eines ist wichtig für die Wohnungsfür-
sorgegesellschaften als die in Baufachen besonders
Grfahrenen: Die Baukosten werden auf ein unbe-

dingt tragbares Maß zurückgeschraubt werden

müssen. Schon bisher galten unsere, seit Jahren
auch in allen Arbeitsausschuß- und Aufsichtsrats-
sitzungen der Gesellschaften wiederholten Mah-
nungen, kleiner zu bauen, billiger zu bauen, im-
mer noch kleiner und immer noch billiger, in

erster und letzter Linie vor allem der Arbeit der

Wohnungsfürsorgegefellschaften, vor allem dem

Einfamilienhaus Aber ehe diese Mahnungen
wirklich zum Grfolge führen konnten, mußten erst
die Hemmungen beseitigt sein, die neben dem all-

gemeinen Baukoftenindex in den Ansprüchen der

Gigenheimanwärter selbst, auf der anderen Seite
aber in den Anforderungen der hauszinssteuer-
verteilenden Stellen an Größe und Ausstattung
der Wohnungen lagen. Aber noch weiter, als es

selbst heute erreichbar erscheint, müssen die Bau-

kosten herabgedrückt werden, um für die breite

Masse tragbare Lasten zu erzielen. Das wird

vielfach nur so gehen, daß kein vollständiger Aus-
bau erfolgt. —- Beim Einfamilienhaus wird sich
die Familie vorerst mit dem Außenausbau und
dem allernotwendigften Innenausbau begnügen
müssen sNichtausbau der Stuben im Dachgeschoß).
Bei größerer Landzulage aber wird der Klein-

landsiedler vorerst oft mit einem Wohnen in der

Stallscheune vorlieb nehmen und den Wohnhaus-
bau auf die Zeit verschieben müssen, wo er ihn
bezahlen kann. Das bringt noch etwas anderes

naturnotwendig mit sich: nämlich, daß man dem
Siedler beim Bau zwar hilft mit Plänen, mit

Geld, mit Fuhren usw., daß man ihm aber die
Bauten nicht fertig hinsetzt, sondern es ihm selbst
überläßt, der Bauherr zu sein und nur darauf
sieht, daß er sich baulich nicht übernimmt. Das
war die alte, in vieljähriger Erfahrung hundert-
und tausendfach bewährte Uebung bei der Kal.
Anfiedlungskommission für Posen und West-
preußen; sie wird — wieder eingeführt — die
Wohnungsfürsorgegefellschaften vor mancher
schweren geldlichen Sorge und vor mancher Be-
schwerde über angeblich mangelhaft von ihnen
ausgeführte Bauten und vor Angriffen der Archi-
tekten und Unternehmer bewahren. Ist der Sied-

ler allein für seine Bauten verantwortlich, fo
wird er sparsamer und mit ihnen zufrieden fein.
Das führt weiter dazu, daß sich die Wohnungs-
fürsorgegesellschaftenvon ihrer in manchen Pro-
vinzen zu stark betonten bautechnischen Einstel-
lung überhaupt wieder entfernen. Nicht im Bau-
technischen liegt künftig das Schwergewicht der
Tätigkeit der Wohnungsfürsorgegesellschaften,
sondern sie müssen sich fühlen als Treuhänder
des Gigenheim- und des Kleinlandanwärters, sie



—

müsfen die »provinziellen Treuhandftellen für das

Wohnungs- und Kleinsiedlungswesen« bilden.

Wir kommen somit zu folgendem Ergebnis:

Die Förderung des Gigenheims mit Landzu-
lage, bis zur Kleinlandsiedlung ist keine neue,

sondern die alte Aufgabe der Wohnungsfür-
sorgegesellschaften.

. Die bäuerliche Siedlung ist grundsätzlich nicht
ihre Aufgabe, sondern die der ländlichen Sied-

lungsgefellschaften. Sie kann ihnen aber durch
die zuständigen Stellen gleichfalls übertragen
werden-

1.

Z. Organisation und Aufbau beider Gesellschaften
müssen in jedem Falle so gestaltet sein oder

werden, daß der gesamte Siedlungsgedanke
möglichst stark gefördert wird.

Die bautechnifche Arbeit der Wohnungsfür-
sorgegesellschaften hat zwecks Grzielung mög-

lichster Sparsamkeit bei den Bauten und zu-

gunsten einer ausgesprochenen treuhänderischen
Tätigkeit zurückzutreten.
Die Wohnungsfürsorgegesellschaften nennen

sich künftig daher richtiger »Provinzielle Treu-

handstelle für Wohnungs- und Kleinsiedlungs-
wesen.«

5.

Zehn Fahre Wohnungsfärforgegefellfchaftfär Oberfkhlefien
Von Bürodirektor W i ttw e r, Oppeln.

Ende August 1932 waren zehn Jahre seit der

Gründung der Wohnungsfürsorgegefellschaft für
Oberschlesien G. m. b. H. in Oppeln verflossen.
Sie war eine der letzten provinziellen Wohnungs-
fürforgegesellschaften, die auf Grund des Preußi-
schen Wohnungsgefetzes vom 28. März 1918 ge-

gründet wurden.

In Oberschlesien konnte die mit der Gründung

dieser Gesellschaft verfolgte Absicht des Staates

erst verhältnismäßig spät verwirklicht werden, da

während der Aufstands- und Besatzungszeit bis

Sommer 1922 an Aufbaumaßnahmen irgend-
welcher Art nicht zu denken war.

Als sich nach dem Abzug der Befatzung die Fol-
gen der unsinnigen Zerreißung des Landes in

ihrer ganzen Schwere auszuwirken begannen,
zeigte es sich fehr bald, daß die Beseitigung der

Wohnungsnot neben den sonst erforderlichen
wirtschaftlichen Maßnahmen die vordringlichste
Aufgabe war. Es ging nicht an, die Zehntau-
sende von Flüchtlingen aus dem polnisch gewor-
denen Teil der Provinz jahrelang in Schulen,
Turnhallen und sonstigen Notunterkünften kam-

pieren zu lassen. Obgleich unter diesen Umstän-
den für die Wohnungsfürsorgegesellschaftdie

Notwendigkeit bestand, sofort mit der praktischen
Arbeit zu beginnen, fehlten fo gut wie alle not-

wendigen Voraussetzungen Da handelte es sich
in erster Linie darum, die verwaltungstechnifche
Grundlage für den gemeinnützigen Wohnungsbau
zu schaffen. Denn abgesehen von einigen Beamten-
wohnungsbauvereinen in den größeren Städten
gab es keine Organe, die als Träger des Klein-

wohnungsbaues hätten auftreten können. Die

Privatwirtfchaft hielt sich in dieser Zeit davon
vollkommen fern. Es wurde also der Wohnungs-
bau auf genossenschaftlicher Grundlage durch
Grundung einer Anzahl Baugenossenschaften
organisiert· Weitere Schwierigkeiten ergaben sich
aus der geringen finanziellen Leistungsfähigkeit
der.meift den Arbeiter- und kleinen Beamten-
kreisen angehörenden Genofsenschaftsmitglieder,
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und schließlich traten gerade dort, wo die Schaf-
fung von neuem Wohnraum infolge des ständigen
Zustroms der Flüchtlingsmafsen am brennendften
war, im oberschlesifchen Industriebezirk, noch Hem-
mungen dadurch ein, daß die Geländebeschaffung
infolge des Bergbaues in der beabsichtigten
Weise vielfach unmöglich wurde. Gleichwohl hat
die Wohnungsfürsorgegefellschaft in den ersten
drei Jahren ihrer Tätigkeit rd. 2000 Wohnungen,
vorzugsweise im Flachbau, erstellt, und im Som-

mer 1932 waren es rd. 12 500 Wohnungen, die

unter ihrer vollen Betreuung im Laufe der zehn
Jahre geschaffen worden find. Daneben hat sie
am Bau von etwa 5000 Wohnungen durch teil-

weife Betreuung, wie Bauberatung, Anfertigung
von Planunterlagen, Mittelbeschaffung usw. mit-

gewirkt. Gs war klar, daß die Wohnungsfür-
sorgegesellschaft entsprechend ihrer eigentlichen
Aufgabe, wohnungsreformerisch zu wirken, bei

ihrer Tätigkeit den Fragen der Wohnkultur ihr
besonderes Augenmerk zuwenden mußte. Diese
Belange erforderten gerade in Oberschlesien aus

sozialen und nationalen Gründen eine besonders
sorgfältige Berücksichtigung Das erhellt aus fol-
genden Zahlen:

Nach den letzten Feststellungen des Statistischen
Neichsamts beträgt der Geburtenüberschuß in

Oberschlesien auf 1000 Einwohner 11,2, während
der Neichsdurchfchnitt 4,4 beträgt. Die Zahl der

Geftorbenen beträgt in Oberfchlesien auf 1000

Einwohner 12,9, im Neichsdurchschnitt dagegen
11,8. Die durchschnittliche Wohndichte ist im

oberschlesischen Jndustriebezirk mit 1,60 je Wohn-
raum ermittelt worden gegen 1,02——1,38in den

Städten des rheinisch-weftfälifchen Industrie-
bezirks, und 0,98 im Durchschnitt der Groß- und

Mittelftädte überhaupt. Diesen unumftößlichen
Tatsachen war Rechnung zu tragen. Es wurde
alles getan, um der hier im Osten bis nach
Kriegsende noch wenig anzutreffenden Wohn-
form des Einfamilienhauses mit Garten Geltung
zu verschaffen. Zwar stellten sich dieser Absicht
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mancherlei Hindernisse in den Weg. Vielfach
mangelte es an dem erforderlichen Baugelände,
und durch die infolge der Baukostenüberteuerung
eintretenden Finanzierungsfchwierigkeiten wur-

den die Bauherren mehr und mehr zur Erstellung
von Stockwerkswohnungen gedrängt. Trotzdem
ist es doch gelungen, von den voll betreuten Woh-
nungen 5469 = rd. 44Z als Ginfamilienhäuser
zu errichten· Dabei kann gleichzeitig bemerkt

werden, daß 1220 von diesen Ginfamilienhäusern
als Reichsheimstätten ausgegeben wurden. Die

früheren Widerstände gegen die Reichsheimftätte

sind erfreulicherweise jetzt nicht mehr so zahlreich.
Der Flachbau (Häuser bis zu zwei Geschossen) ist
im übrigen überall da, wo es sich mit Rücksicht

auf die Tragbarkeit der Mieten irgendwie ver-

antworten ließ, vorzugsweise gefördert worden.

Etwa A aller Wohnungen wurden in dieser
Weise erstellt.

Um der Zusammenballung der Bevölkerung in

den Großstädten entgegenzuwirken, fuchte die

Wohnungsfürsorgegesellschaftinsbesondere den

Wohnungsbau in den kleineren Orten der Pro-
vinz zu fördern. Das geht daraus hervor, daß
von den voll betreuten Wohnungen rd. 7500 =

60Z auf die kleineren und mittleren Orte ent-

fallen. Ein weiteres Mittel zur Auflockerung
der Großstädte waren die von der Gesellschaft
durchgeführten Kleinhaussiedlungen am Rande

des Industriebezirks. Hier mußte vielfach auf die

Neubildung der kommunalen Grenzen infolge
Verlegung der Landesgrenze Rücksichtgenommen
werden. Die der Wohnungsfürsorgegesellschaft
angegliederte Städtebauabteilung, über deren

Tätigkeit an anderer Stelle dieses Heftes aus-

führlicher berichtet wird, hat dabei wertvolle Pla-
nungsarbeiten geleistet.

Auf dem Gebiet der inneren Koloiiisationist
die WohnungsfürsorgegesellschaftTrägerin des
aus Mitteln der wertschaffenden Arbeitslosenfur-
sorge durch zinslose Tilgungsdarlehen geforder-
ten Landarbeiterwohnungsbaues
Jnsgesamt sind 3000 Wohnungen,und zwar uber-
wiegend als Gigenheime, zu einem geringen Teil

als Werkwohnungen, errichtet worden. Die auf

diesem Gebiet geleistete Arbeit verdient beson-
ders hervorgehoben zu werden. ’Wer»dieWohn-
verhältnisse der ländlichen Arbeiter in den ost-
lichen Provinzen früher gekannthat, weiß, in

welch menschenunwürdigerWeise diese armen «Leute
— nicht selten von dem Vieh nur notdurftigge-
trennt —— in ganz unzulänglichenund vielfach
dem Verfall ausgesetzten Räumen zusammen-
gepfercht waren. Hier war also Hilfe ebenso
nötig, wie bei der Linderung des Fluchtlings-
elendes in den Städten. Außer den wohnungs-

politischen Gesichtspunkten waren aber noch an-

dere wichtige Gründe dafür maßgebend,daß man
dieser Art der Wohnungsfürsorge vorzugsweise
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Förderung angedeihen ließ. Bis zur Verhängung
der Sperre kamen alljährlich Tausende von aus-

ländischen landwirtschaftlichen Arbeitern, soge-
nannte »Sachsengänger«,nach Deutschland. Ferner
gingen aus dem gemischtsprachigen Teil der· Pro-
vinz rechts der Oder jedes Jahr ebenfalls Tau-
fende von landwirtschaftlichen Arbeitern als Sai-
sonarbeiter nach Mittel- und Weftdeutschland.
Es galt also, durch den Bau von Wohnungen für
die einheimischen Landarbeiter, diese seßhaft zu
machen, und so einesteils der Landflucht vorzu-
beugen, anderenteils die ausländischen Wander-
arbeiter zu verdrängen. Jnsofern war es sehr zu
begrüßen, daß der Kreis der förderungsberechtig-
ten Personen allmählich über die rein landwirt-
schaftlichen Arbeiter hinaus auf landwirtschaft-
liche Handwerker wie Sattler, Stellmacher,
Schmiede und auf ländliche Bauhandwerker aus-

gedehnt wurde. Die Finanzierung der Land-

arbeitereigenheime hat kaum nennenswerte

Schwierigkeiten bereitet. Vom Bauherrn wurde

verlangt, daß er 10Z der Baukosten durch Bar-

leistung und Selbsthilfe beim Bau aufzubringen
hatte. Sollten Gltern und Schwiegereltern mit
in die Wohnung aufgenommen werden, so konnte
ein erhöhtes Staatsdarlehen bewilligt werden,
beim Ginbau einer Mietwohnung auch eine Haus-
zinssteuerhypothek. Da auch Stall- und Scheunen-
flächen gefördert wurden, waren die Leute in der

Lage, noch einige Morgen Acker zu kaufen oder

zu pachten und Vieh zu halten. Unter diesen
Umständen war die Aufbringung der jährlichen
Abzahlungsraten des in 30 Jahren zu tilgenden
Staatsdarlehens gut möglich. Mit dem Nieder-

gang der Landwirtschaft, und hervorgeruer durch
die große Arbeitslosigkeit, hat sich in letzter Zeit
auch die Lage der Besitzer von Landarbeitereigen-
heimen immer mehr verschlechtert. Die Tilgungs-
raten gehen sehr unregelmäßig ein. Da ist es

dankbar begrüßt worden, daß zur wirtschaftlichen
Festigung derartig notleidender Gigenheimstellen
im Rechnungsjahr 1932 in beschränktemUmfange
öffentliche Mittel zur Verfügung gestellt wurden.
Aus diesen Mitteln können Zusatzdarlehen zur
Vergrößerung der Landzulage bis zum Höchst-
betrage von 2000 RM je Stelle, ferner Zusatz-
darlehen zur Vergrößerung oder zum nachträg-
lichen Ausbau von Stall- und Scheunenraum in-
folge der Landzulage und endlich Zufatzdarlehen
bei Umwandlung der Eigenheime in Reichsheim-
stätten gewährt werden. Die Wohnungsfürsorge-
gesellschaft hat in der Erkenntnis, daß die vorbe-
zeichneten Hilfsmaßnahmen wohl geeignet sind,
die leistungsschwachenEigenheimer über die Kri-
senzeit hinweg zu bringen, sofort umfangreiche
Grmittelungen eingeleitet und daraufhin den Be-

willigungsinstanzen eine größere Anzahl von An-
trägen eingereicht, deren Anerkennung erwartet
wird. Für eine Förderung n eu er Landarbeiter-
eigenheime haben im Rechnungsjahr 1932 infolge



der ungünstigen finanziellen Lage Preußens Mit-
tel leider nicht bereitgestellt werden können.

Aehnliche sozial-politische Erwägungen wie bei
der vorstehend behandelten Stützung der Land-
arbeiter sind ja auch bei der vom Reich geförder-
ten vorstädtischen Randsiedlung für Erwerbslose
maßgebend. Die Wohnungsfürsorgegesellschaft
führt bei der Mehrzahl dieser bis jetzt für Ober-

schlesien bewilligten Siedlerstellen die Betreuung
durch.

In welcher Weise die Wohnungsfürsorgegefell-
schaft durch ihre Tätigkeit als Betreuungsinstitut
befruchtend auf die oberschlesische Wirtschaft ge-
wirkt hat, geht aus der folgenden Aufstellung der
von ihr beschafften Geldmitel hervor:

a) Erstftellige Hypotheken 21 Millionen

b) Hauszinssteuerhypotheken 33

c) Zinslose Staatsdarlehen zum
Bau von Landarbeiterwoh-
nungen

d) Mittel zum Bau von Woh-
nungen für Kinderreiche, für
im Dienst befindliche Be-

amte, für abgebaute Beamte

und für Kriegsbeschädigte 4,2 »

Außer diesen, der endgültigen Finanzierung der

Wohnungsbauten dienenden Mitteln, find den

Bauherren rd. 52 Millionen Reichsmark als Zwi-
schenkredite zur Verfügung gestellt worden. Ins-

gesamt handelt es sich also um eine Summe von

rd; 125 Millionen, die dem Wohnungsbau zuge-

führt wurde, und somit überwiegend der ober-

schlesischen Wirtschaft zugute gekommen ist.
Abschließend kann hiernach gesagt werden, daß

das von der Wohnungsfürforgegesellschaft in

zehnjähriger Arbeit in Oberschlesien Geschaffene
als ein wesentlicher Teil der in dieser durch den

»

14,5 »

Krieg und seine Nachwirkungen hart betroffenen
jüngsten Provinz Preußens geleisteten Aufbau-
arbeit betrachtet werden darf.

Die Aufgabe der Gefellschaft ist damit nicht er-

schöpft. Die Wohnungs- und Siedlungsfrage, die

rationelle Verteilung des künftig zu erstellenden
Wohnraums, die Hinwegführung der arbeitslosen
Menschen aus den Großstädten und Industrie-
gebieten, in denen für sie in absehbarer Zeit doch
keine Erwerbsmöglichkeit sein wird, sind die so-
zialen Fragen unserer Zeit. Mit dem Wegfall
der Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln zur Bau-

finanzierung ist der Wohnungsbau fast allgemein
zum Stillstand gekommen. Das bedeutet aber

keineswegs, daß der Wohnungsbedarf befriedigt
wäre. Die hier und da leerstehenden Wohnungen
find dafür kein Beweis. Die Ursache für das

Leerstehen liegt doch in den meisten Fällen darin,
daß die Bewerber mit mehr oder weniger ge-

kürztem Verdienst die trotz allem möglichen Ent-

gegenkommen immer noch zu hohen Mieten in den

Häusern der Baujahre 1926—1930 nicht bezahlen
können. Der Rot gehorchend müssen sie deshalb,
solange es eben erträglich ist, bei Verwandten

usw. mit Notunterkünften vorlieb nehmen. Für
die Dauer geht das aber natürlich nicht. Wenn

nicht alle Zeichen trügen, so werden wir in nicht
zu ferner Zeit vor einem offen in Erscheinung
tretenden neuen Wohnraummangel stehen« Aus

diefen Gründen wird man jetzt und immer die

Mitarbeit der Träger und Organe der staatlichen
Wohnungs- und Siedlungspolitik nicht entbehren
können. Die Wohnungsfürsorgegesellschaft für
Oberschlesien wird diese Mitarbeit gern leisten
zum Wohle des um seinen wirtschaftlichen Auf-
stieg schwer ringenden Grenzlandes und seiner
Bewohner.

Der oberfkhlesifche Wohnungsbau im Wandel der Nachkriegszeit
Von Regierungsbaumeister B ö t t n e r , Oppeln.

Der Wohnungsbau wird immer im Zusammen-
hang mit allgemeinen entwicklungsgeschichtlichen
Vorgängen stehen, und seine Gestaltung wird als

das Ergebnis der innerpolitischen, sozialen und

verwaltungstechnischen Grundlagen anzusehen
sein. Die fortwährend neu gestellten Aufgaben
hinsichtlich der Lösung der Wohnungsfrage haben
ihren Ursprung in der Bevölkerungsbewegung,
die in der Regel in enger Beziehung steht zu der

Herausbildung neuer Erwerbsformen, zu der

Vermehrung der Bevölkerung und zu neuen

Schichtungen und Gliederungen der Volksmassen.
Diese Vorgänge sind von außerordentlicher Be-

deutung, werden sich aber in ihrer Entwicklung
niemals mit Sicherheit voraussehen lassen und
konnen deshalb mit Rückschlägenverbunden sein,
die einen nachhaltigen Einfluß auf das gesamte
Wirtschaftsleben auszuüben vermögen. Die in
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den letzten beiden Jahren zu Tage getretenen
Erkenntnisse und die hiermit im Zusammenhange
stehenden Verordnungen zur Sicherung von Wirt-

schaft und Finanzen haben uns zum Bewußtsein
gebracht, welches Ausmaß diese Wirkungen an-

nehmen können und zu welchem jähen Abbruch
ein im Wohnungsbau in die Erscheinung getre-
tener Entwicklungsgang gelangen kann. Wir

stehen vor einer durchgreifenden Wandlung im

Wohnungsbau. Es dürfte daher gerade jetzt
interessieren, auf diesem Gebiete für eine Zeit-
spanne einen Rückblick zu werfen und zwar auf
die Vorgänge in einem Lande, welches durch
Kriegs- und Aufftandsfolgen hart getroffen wor-

den ist und unter der gegenwärtigen Krisenzeit
besonders schwer zu leiden hat, — das Grenzland
Oberschlesien ——.

Vor dem Kriege konnte sich Oberschlesien in sei-
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Abb.1. Grundrißtyp zu einem städtischen Miethaus mit Kleinstwohnungen.

nem südöstlichen Gebiete neben dem Bergbau
einer blühenden Industrie erfreuen. Dem Reich-
tum der Bodenskhätze entsprachen aber leider nicht
die Wohnungsverhältnisse. Die Erstellung Von

Wohnungen, insbesondere die für die werktätige
Bevölkerung, hatte seit Anfang der zweiten Hälfte
der vorigen Jahrhunderts in den rasch anwach-
senden Jndustriegemeinden außerordentlich unbe-

friedigende Formen angenommen. Diese Erschei-
nung war bei der kaum auf Wohlfahrt und künst-
lerische Gestaltung Bedacht nehmenden Ginstellung
des Vaugewerbes, dem der wesentlichste Teil der

Versorgung des Wohnungsmarktes zufiel, nicht
zu verwundern. Die Wohnungen lagen meist
dicht gedrängt in licht- und luftarmen Häusern
mit drei und mehr Stockwerken, in Hinterhäusern
und in Seitenflügeln Diese mehrgeschossigen
Mietkasernen, außen unverputzt und mit Dach-
pappe abgedeckt, schufen Straßenbilder, die sich an

Häßlichkeit kaum iiberbieten ließen.
.

Von der nicht-spekulativen Bautätigkeit, wie sie
von Gemeinden, von Arbeitgebern und von ge-

Ü

meinniitzigen Baugenossenschasten hätte betrieben
werden können, war vor dem Kriege nur wenig
zu verspüren. Hier und da hatten die Industrie-
und Vergwerke nach den Vorbildern der Rhei-
nifch-WestsälischenIndustrie Werkwohnungen er-

richtet, die zweifellos in der Entwicklung des

Wohnungsbaues einen Fortschritt bedeuteten,
aber nach verschiedenen Richtungen hin Wünsche
offen ließen. Es muß weiterhin anerkannt wer-

den, daß die Industrie auch dem Flachbau und

selbst dem Einfamilienhaus eine gewisse Förde-
rung hat angedeihen lassen.

Der gemeinnützige Wohnungsbaugedanke hatte
sich noch wenig durchgesetzt und nur einige Be-
amtenwohnungsbauvereine hatten es unternom-
men, diesen in die Tat umzusetzen. In verschie-
denen Städten, wie Neiße, Oppeln, Gleiwitz und
Beuthen waren die Vereine bemüht, bei ihren
Bauten auch wohnungsreformerische Ziele zu ver-

wirklichen, jedoch war die Zahl der erstellten
Wohnungen verhältnismäßig gering, sodaß sie
für den Wohnungsmarkt kaum ins Gewicht fiel.
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Abb. 3. Grundrißtyp zu einem Landarbeiterhaus nach
den Nichtlinien für die Förderung des Baues von

Landarbeiterwohnungen mit Mitteln der wertschaffen-
den Arbeitslosenfürsorge.

Leider wurde von diesen Kreisen aus erklärlichen
Gründen fast ausschließlich das Miethaus ge-

fördert.
Wie in den Städten und in den Industriege-

meinden, so waren die Wohnungsverhältnisse
auch auf dem Lande höchstverbesserungsbedürftig.
Hier waren es besonders die Landarbeiter, denen
es vielfach nicht vergönnt war, in den ihnen zur

Verfügung stehenden Räumen ein menschenwiir-
diges Dasein zu führen. Diese aufs äußerste be-

schränkten Räume waren gewöhnlich von denen

anderer Haushaltungen nicht so getrennt, wie es

ein geordnetes Familienleben und wie es die Ge-

sundheit und die Sittlichkeit erforderlich macht.
Diese unerfreulichen Zustände auf dem Gebiete

des Wohnungswesens konnten gerade für ein

Grenzland recht verhängnisvoll werden und sie
dürften zweifellos auch in entscheidenden Stunden

manchen Einfluß auf national-gegnerische Strö-

mungen ausgeübt haben.
Das Preußische Wohnungsgesetz vom 28. März

1918, welches von grundlegender Bedeutung für

den Wohnungsbau geworden ist, hat in Ober-

schlesien bedauerlicherweise erst nach Abzug der

Besatzungstruppen im Jahre 1922 und nachdem
der wertvollste Teil des Landes losgerissen war,

seine segensreichen Wirkungen ausstrahlen kön-

nen. Dieses Gesetz will die allgemeinen Miß-
stände dadurch beheben, daß es besonders die bis-

herigen Hemmnisse im Bau von Wohnungen für
minderbemittelte Kreise zu beseitigen sucht. Hier-
unter gehören in erster Linie die hohen Boden-

preise, die teilweise durch unzweckmäßige Be-

bauungspläne und Bauordnungen hervorgeruer
waren. Durch Umlegung und Beseitigung stören-
der Baumasken soll der Bodenzersplitterung ent-

gegengetreten werden und durch Enteignung und

Eingemeindungsverfahren soll eine günstigere
Gestaltung von Baugelände erzielt werden. Klein-

haus- und Kleinwohnungsviertel sollen durch Er-

mäßigung und Stundung von Straßenbaukosten-
beiträgen begünstigt werden.

Die geringe Bautätigkeit während der Kriegs-
fahre und der darauf folgenden Besatzungszeit
schuf nach Rückkehr der Kriegsteilnehmer und

durch den Zustrom von Flüchtlingen eine Woh-
nungsnot, die ein zielbewußtes Eingreifen der

öffentlichen Hand erforderlich machte. Die Er-

kenntnis, daß nur durch rasches Handeln der zer-

setzenden Wirkung der Rot Einhalt geboten wer-

den konnte, zwang die Gemeinden zunächst zur

Errichtung von Wohnbaracken, von denen ein
Teil noch heute in Benutzung ist. Erst gegen
Ende der Jnslationszeit im Jahre 1923 und zu

Beginn des Jahres 1924 setzte eine planmäßige
Bautätigkeit ein, bei der in erster Linie der Not-

lage der Flüchtlinge Rechnung getragen wurde.
Es kam zu der Gründung einer Reihe von Flücht-
lingsbaugenossenschaften, die vom Reich. Staat
und Gemeinden und ferner von der Provinziellen
Siedlungs- und Wohnungsfürsorgegesellschaft für
Oberschlesien in weitgehendem Maße unterstützt
wurden. Das Einfamilienhaus mit Stallanbau
und einem Garten von 200 bis 400 Quadratmeter
wurde der Ausgangspunkt für die Wohnungsbe-
schaffung und nur in wenigen Fällen ist von die-
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Abb. 4. Ansichten zu einem Landarbeiterhaus, gefördert aus Mitteln-der wertfchaffenden Arbeitslosenfürforge.



fer Zielsetzung abgewichen worden. Gingeschossige
Bautypen mit steilem Dach, welche etwa 70 bis
80 Quadratmeter Wohnfläche enthielten und m

deren Anbauten etwa 6 bis 8 Quadratmeter

Stallfläche vorhanden waren, wurden mit ver-

schiedenen Abweichungen im Grundriß und Auf-
riß zu Siedlungen von 50 bis zu mehreren 100

Häufern an verschiedenen Orten zusammengefaßt.
Bedauerlicherweise setzte gegen diese Art der

Häuser, in völliger Verkennung ihres ideellen

Wertes, eine harte Kritik ein, die sich in Aus-

drücken,wie Schafställe, Scheunenviertel und dgl.
nicht genug tun konnte. Heute sind diese Sied-
lUUgShäuserim Grünen gebettet und lassen für
viele die Sehnsucht eines solchen Besitztums er-

wecken. Jn den Jahren 1925 und 1926 bevor-

zugten die verschiedenen Baugenossenfchaften im-

mer mehr und mehr in der Wahl des Haustyps
eine zweigeschossige Bauweise, weil den Mitglie-
dern durch die Aufnahme einer zweiten Familie
die Finanzierung und die Nentierlichkeit gesicher-
ter erschien.

Der nach und nach auch von privater Seite ein-

setzende Wohnungsbau erstreckte sich in der Regel
auf die Durchführung von drei- bis viergeschossi-
gen Miethäusern. Die Bevorzugung des Miet-

hauses lag einmal in der Lage des vorhandenen
oder des zum Kan angebotenen Grundstücks be-

gründet, zum andern aber auch in der vom Bau-

herrn erwarteten günstigeren und gesicherteren
Rentabilität Auch die Wohnungsbaugesell-
schaften wandten sich der Errichtung von Miet-

häusern zu, was von den Körperfchaften der
Stadt- und Landgemeinden nicht ungern gesehen
wurde, denn die Anlegung von neuen Verkehrs-
wegen und die Herstellung von Versorgungslei-
tungen hatte vielfach den überwiegenden Teil der

Gemeindevertreter zu Gegnern von Flachbauten
werden lassen. Es wurden vielmehr die viel-

geschossigen Kleinwohnungsbauten Wiens als

geeignete Vorbilder auch für unsere Verhältnisse
angesehen. Jeder aber, der Gelegenheit hatte,
zu dem Jnternationalen Städtebaukongreß im

Jahre 1926 Zeuge von der Aufnahme des Be-

richts über die Lösung des Wiener Wohnungs-
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Abb.5. Grundrißtyp zu einer Landarbeiterftelle nach
den Nichtlinien für die landwirtschaftliche Siedlung

vom 10. November 1931.

bauproblems zu sein, wird sich erinnern, in

welch scharfem Gegensatz sich die Mehrzahl der

Teilnehmer gerade zu diesen Wohnungsbauten
stellte, trotz der gleichzeitig durchgeführten, oft
mustergültigen Gemeinschaftsanlagen, wie Wä-

schereien, Bibliotheken, Kinderheime und Klein-

kinderspielplätze Je kleiner die Wohnung wurde,
desto größer war für die Auftraggeber der Bau-
ten die Versuchung, die Wohnungen in Miethäu-
sern zu massieren, wobei es nahe lag, die Kleinst-
wohnungen in jedem Geschoß von Außengängen
aus zugängig zu machen, oder an jedem Treppen-
podest vier Wohnungen zu legen.

Als im Herbst 1930 unter dem Drucke der Not-

lage von der Reichsregierung mit großen Anstren-
gungen der Versuch gemacht wurde, die darnieder-

liegende Wirtschaft und besonders den stark in

Mitleidenschaft gezogenen Baumarkt aufs neue zu
beleben, zeigte sich, daß die von den bereitgestell-
ten Mitteln zu errichtenden Wohnungen in Größe
von 32 bis 45 Quadratmeter im wesentlichen in

mehrgeschossigen Miethäusern untergebracht wur-

den. Obwohl sich die Wohnungsfiirsorgegesell-
schaft für Oberschlesien G. m. b. H. Oppeln mit
allen Mitteln dieser Strömung entgegensetzte,
vermochte sie bei den Städten nur in wenigen
Fällen eine Entscheidung für den Flachbau her-
beizuführen. Unter dem Zwange der Verhält-

s
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Abb. 6. Ansichten zu einer Landarbeiterftelle, gefördert aus Mitteln der Deutschen Siedlungsbank.
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Abb. 7. Grundrisztyp zu einer vorstädtischenKleinfiedler-
stelle, ausgeführt in den Stadtkreisen Gleiwitz, Aeisze
und Oppeln und in dem Landkreis VenthensTarnowitz.

nisse, bei denen vor allem der Nentabilitätsbe-

rechnung eine ausschlaggebende Rolle zufiel,
wurde eine Lösung gewählt, die zwei von einem

Treppenhaus zu erreichende offene Gänge vor-

sieht, an denen wiederum die Zugänge zu zwei
Wohnungen liegen. Auf diese Weise ist eine ein-

wandfreie Durchlüftung erreicht, für die gerade
bei Kleinstwohnungen eine sichere Gewähr ge-

geben sein muß (Abb. 1 und 2).

Diese Grundrißlösung, die sich auf die Miets-

gestaltung besonders günstig im mehrgeschossigen
Miethause auswirken kann, dürfte als Endglied

einer Kette von Versuchen anzusehen sein, die

einseitig darauf gerichtet waren, im Innern der

Städte bei hohen Boden- und Straßenbaukosten
Kleinstwohnungen zu schaffen, für die sich noch ge-

rade ein erträgliches Maß an Mietzins erreichen
ließ. Je nach den verschiedenartigen Verhältnissen
ergab sich für eine Kleinstwohnung mit Stube

und Küche von 32 Quadratmeter Wohnfläche eine

Miete von 20 bis 22 NM. Auf 1 Quadratmeter

Wohnfläche entfielen demnach etwa 7,50 bis

8 NM jährlich. Die Gesamtbaukosten beliefen
sich auf etwa 4500,— RM, sodaß sich die Nente

in einem Rahmen von 5Z bis 6Z bewegte.
Der ländliche Wohnungsbau, soweit

dieser von der öffentlichen Hand für Siedler und

Landarbeiter gefördert wurde, ist in seiner Ent-

wicklung nur in geringem Maße Veränderungen
unterworfen gewesen. Die Notlage hat aber auch
hier in der Naumbemessung eine rückwärtige Be-

wegung eintreten lassen. Sollten nach früheren
Vorschriften in einem Landarbeiterwohnhaus
mindestens 60 bis 70 Quadratmeter Wohnfläche
geschaffen werden, so ist dieses Maß nach den neu-

eren Bestimmungen auf 50 Quadratmeter herab-
gesetzt (Abb. 3, 4, 5, 6).

Die Entwicklung des von der öffentlichen Hand
geförderten städtischen und ländlichen Wohnungs-
baues hat nun gegen Ende des Jahres 1931 neue

Bahnen eingeschlagen. Durch die dritte Verord-

nung zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen
vom 6. Oktober 1931 ist die Förderung des Woh-
nungsbaues durch Zuweisung öffentlicher Mittel

ausschließlich auf den Flachb au und insbeson-
dere auf das Eigenheim beschränkt worden.
Der leitende Gedanke der Neichsregierung ist ein-

mal die Einschaltung der Erwerbslosen bei dem

Aufbau bescheidener Heimstätten und zum an-

deren die Beschaffung eines Vetätigungsfeldes
als Nebenerwerb auf zugeteiltem Boden durch
Gartenwirtschaft in Verbindung mit

einem Kleintierstall Neben dieser sogenannten
vorstädtischen Kleinsiedlung soll weiterhin in ver-

stärktem Maße die ländliche Siedlung gefördert
werden, wobei ebenfalls durch Selbsthilfe des

Siedlers und durch eine vorläufige Naumein-

schränkung eine günstige Tragfähigkeit der Zins-

E E

Abb. 8. Ansichten zu einer vorstädtischen Kleinsiedlerstelle.
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lasten erzielt werden soll. Die Vergrößerungder

Wohnfläche muß unbedingt durch einen späteren
Ausbau des Dachgeschosses gegebensein, vsodaß
dem Bedarf an weiteren Räumen bei kinder-

;

reichen Familien jederzeit Rechnung getragen .

werden kann.

Die vorstädtische

sonderer Bedeutung, da sie den Unbemittelten
durch eigener Hände Arbeit zu einem Eigenheim
verhilft, was zweifellos in verstärktem Maße zur ;

Verankerung des Deutschtums im Osten beitragen
wird. Die nach den Plänen der Wohnungsfür-

·

sorgegesellschaft für Oberschlesien G. m. b. H. Op- .

peln zur Ausführung kommenden Kleinsiedler-
stellen sehen Doppelhäuser vor, von denen der

eine Grundrißtyp die Anordnung des Wirtschafts-
hauses und des Stalles in einem Anbau vor-
sieht, während bei einem anderen Typ sämtliche
Räume unter einem Dach vereinigt sind (Abb. 7,

8, 9, 10, 11, 12). Der erstere Grundriß ist als

Ziegelsteinbau mit 30 Zentimeter starken äußeren
Umfassungsmauern unter Einfügung einer Luft-
schicht zur Ausführung gekommen, während fur
den anderen Typ Holzfachwerk gewählt worden

ist, welches nach innen noch mit Matten bekleidet

ist. Die letztere Konstruktion eignet sich am besten
für solches Gelände, welches als Bergbaugelände
bereits untersahren ist oder noch untersahren
werden soll. Die Baukosten einschließlich leben-

dem und totem Inventar betragen 3000 RM,
wobei die Selbsthilfe des Siedlers durchschnittlich
mit 500 RM angenommen werden kann. Es be-

darf deshalb nur eines Kapitals von 2500 RM,
welches im Rahmen der bereitgestellten Mittel

von der Reichsregierung in Gestalt eines dinglich
sicherzustellenden Reichsdarlehns zur Verfügung

gestellt wird. Dieses Darlehn ist mit 479 zu ver-

zinsen und mit 1Z zu tilgen. Für die ersten
3 Jahre wird der Zinssatz allgemein auf ZZ er-

mäßigt. Die vom vierten Jahre ab einsetzende
Dauerbelastung wird bei Stellen bis zu 1000 Qua-

dratmeter Gartenfläche im allgemeinen »190»RM
im Jahre oder rund 16 RM im Monat nichtüber-
schreiten. Hierbei ist für das Gelände ein Erb-

Kleinsiedlung"
ist für Oberschlesien — als Grenzland — von be-

.
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Abb. 9. Grundrißtyp zu einer vorftädtischen Klein-
siedlerftelle, ausgeführt im Landkreis ToftsGleiwitz.

bauzins von höchstens 0,03 RM pro Quadrat-
meter vorausgesetzt Die Betriebs- und Jnstand-
haltungskosten sind mit 1"-2 von 3000 RM ange-
nommen. Der in diesen Kleinsiedlerstellen ge-

schaffene Wohnraum beträgt etwa 40 Quadrat-

meter, sodaß bei monatlicher Belastung von

16 RM auf je einem Quadratmeter Wohnfläche
jährlich nur 4,80 RM entfallen. Dabei darf nicht
außer acht gelassen werden, daß in diesem Preise
die Nutznießung von etwa 1000 Quadratmeter
Gartenland und von etwa 6 Quadratmeter Stall-

fläche enthalten ist.
Aus der Gegenüberstellung einer noch vor

Jahresfrist in den städtischenVauprogrammen
bevorzugten Kleinstwohnung im mehrgeschossigen
Miethause und einer Wohnung der vorstädtischen
Kleinsiedlung läßt sich erst erkennen, welche Be-

deutung die reichs- und staatsseitig verfolgten
Ziele für die Entwicklung des zukünftigen Woh-
nungsbaues haben kann. Dem Unbemittelten ist
durch gesetzliche Maßnahmen und infolge der

günstigen Gestaltung der Zinsbelastung die Mög-
lichkeit gegeben, durch den Fleiß der eigenen
Hände sich ein Heim zu schaffen und zu erhalten,
welches als Einfamilienhaus in seinem Eigentum
die beste Voraussetzung für ein geordnetes Fami-

Abb. 10. Ansichten zu einer vorftädtischen Kleinfiedlerstelle.
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lienleben bietet und für ein Volk die beste Ge-

währ seiner Selbsterhaltung.
Aber auch derjenige, der im Befitze von Spar-

kapital ist, wird prüfen müssen, ob es für ihn nicht
vorteilhafter ist, das Miethaus der Stadt zu ver-

lassen, um sich im vorftädtischen Haus die Vor-

züge des Einfamilienhauses zunutze zu machen.
Nach dem gegenwärtigen Preisstande der Bau-

stoffe und nach den zurzeit gültigen Löhnen dürf-
ten die Baukoften für ein Einfamilienhaus mit

60 Quadratmeter Wohnfläche etwa 4200 NM bis

4500 NM betragen. In der Annahme, das 600

Quadratmeter Bauland einschließlich Straßen-
baukosten rund 1000 NM kosten, so würde unter

Zugrundelegung einer Nente von 6Z, wie fie in

der Vorkriegszeit üblich war, bei 5500 RM Ge-

samtbaukosten eine monatliche Last von nicht ganz
28 NM entstehen.

Unter diesen Umständen erscheint
die Hoffnung auf eine günstige Ent-

wicklung des Wohnungsbaues nicht
u n b e r e ch t i g t. Allerdings ist hierbei Voraus-

setzung, daß nicht wieder eine maßlose Ueberftei-
gerung der Forderung hinsichtlich der Wohnfläche

eintritt und daß sich die Preise für den Boden

und für den Ausbau der Straße in entsprechenden
Grenzen halten. Wenn von interessierten Kreisen
Einwendungen gebracht werden, daß durch die

Flucht aus der Stadt für den vorhandenen Haus-
besitz ernste Gefahren bestehen, so kann dieser
Auffassung entgegengehalten werden, daß für
Oberschlesien diese Befürchtung nicht zutrifft, da

nach den letzten Feststellungen des Preußischen
Ministers für Volkswohlfahrt in Oberschlesien
der relativ größte Wohnungsmangel besteht. Auf
1000 Einwohner entfielen nicht weniger als 21

wohnungsbedürftige Familien. In diesem Zu-
sammenhange ist es deshalb interessant zu erfah-
ren, daß in diesem Jahr in Oberschlesien mit rund

1472 000 Einwohnern im ganzen nur rund 500

vorstädtische Kleinsiedlerstellen nach dem Stande

vom 4. 7. 1932 mit öffentlichen Mitteln geför-
dert worden sind und daß ohne Inanspruchnahme
öffentlicher Mittel nur in wenigen Fällen von

privater Hand gebaut worden ist. Da in diesem
Iahre die mit öffentlichen Mitteln durchgeführte
ländliche Besiedlung auch nur einen Zuwachs von

etwa 500 bis 600 Wohnungen erwarten läßt, so

Abb.11. Vorstädtifche Kleinsiedlung am Rande der Stadt Gleiwitz.



Abb.12. Vorstädtische Kleinsiedlung in Schwientoschowitz im Landkreise Trost-Gleiwitz.

dürfte hieraus zu erkennen sein, in welch gerin-
gem Maße der Bedarf an Wohnungen gegenwär-
tig gedeckt wird.

Eine verstärkte Förderung der Besiedlung des

vorstädtischen Geländes und des flachen Landes

Die Tätigkeit der Bau-

Nirgends tritt die Verbundenheit zwischen
Landwirtschaft und Industrie, zwischen Stadt und
Land so sehr in Erscheinung wie in Oberschlesien
Diefes Verbundensein hatte seinen Rückhaltin
den Zentren der Industrien, die ihren Bedarf an

menschlichen Arbeitskräften in der Zeit ihrer
Blüte längst nicht mehr an Ort und Stelle be-

friedigen konnten, sondern darauf angewiesen
Waren, sie aus der näheren und weiteren Um-

gebung heranzuziehen. Damit griff die Industrie
tief in die Iandwirtschaftlichen Gebiete unp holte
sich Tag für Tag die Arbeitskräfte, um sie nach
Vollendung des Tagewerkes wieder zurück zu

geben. Dieser Austausch industrieller, aber noch

wird sich deshalb nur vorteilhaft auswirken kön-

nen, da sie gleichzeitig für den oberschlesischen
Wohnungsbau eine Zielsetzung gibt, die nach den

gegenwärtigen Erkenntniser für das Wohl der

Bevölkerung am erstrebenswertesten ist.

und Siedlungsgefellfchaft
Oberfkhlefien G.m.b.H. im Rahmen der Grenzfiedlung Oberfchlefien

Von Dr. Max Metzmaier.
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mit dem Land verbundener Menschen bedingte
jenes große Verständnis für die Landwirtschaft
einerseits und für die Industrie andererseits, wie
wir es im Westen unseres Vaterlandes kaum fin-
den werden.

Naturgemäß hat man verschiedentlich Versuche
unternommen, diesen hin- und herfließenden
Arbeitsftrom zu regulieren und ihn durch ver-

kehrstechnische Maßnahmen oder mit Hilfe dau-
ernder Einrichtungen durch das Mittel der Beß-
haftmachung an Orten, die verkehrsgünstig lie-
gen, eine schnelle Zufahrt zur Arbeitsstelle zu
schaffen, ihn aber andererseits auch wieder von

den dichtbevölkertenJndustrieblöckenfernzuhalten.



Große Arbeit wurde in dieser Hinsicht geleistet.
In erster Linie hat die Wohnungsfürsorgegesell-
schaft für Oberschlesien sich bemüht, diese Pro-
bleme zu lösen. So entstanden in großem Um-

fange Arbeitersiedlungen und Kolonien an der

Peripherie der Industriestädte. Und wenn auch
durch den Niedergang der Wirtschaft diese Sied-

lungen nicht verschont blieben, so war doch vielen

noch die Möglichkeit gegeben, wenigstens zeit-
weise landwirtschaftlichen oder gewerblichen
Nebenerwerb zu erhalten oder durch Pacht einer

kleinen Ackerflächesich den notwendigsten Bedarf
an Nahrungsmitteln selbst zu erzeugen. Damit

kommen wir dem Gedanken der Neb en-

erbwerbssiedlung näher, jener Sied-

lungsform, die ihren praktischen Vorläufer in der

Stadtrandsiedlung finden sollte. Letztere wird

aber keine Vollständige Lösung bedeuten können,
weil diese Siedler unbedingt auf eine ausrei-

chende Verdienstmöglichkeit im industriellen und

gewerblichen Erwerbsleben angewiesen sind. Die-

sen Erwerb zu schaffen, dürfte aber für die näch-

sten Jahre unmöglich sein. Wir müssen daher in

erster Linie die Existenzgrundlage auf der land-

wirtschaftlichen Basis suchen und zwar durch eine

Landzulage, die über die Selbstversorgung hinaus
noch erlösbringende Ueberschüsse zeitigt und die

dem Kurz- oder Saisonarbeiter helfen sollen,
über die verdienstlose Zeit hinwegzukommen Die

Landzulage muß aber in einer Form gegeben
werden, daß sie voll und ganz ihren Zweck er-

füllen kann. Damit wird unwillkürlich ein

Uebergang zur landwirtschaftlichen Siedlung ge-

schaffen.
Die fortschreitende Krise mit ihren Einwirkun-

gen auf den Wirtschaftsorganismus erfordert,
den Arbeitsmenschen noch mehr in Verbindung
zur Scholle, zur Landwirtschaft zu bringen und

den bereits dort tätigen Arbeitsmenschen an diese
zu binden. Die Gründung von Landarbeiter-

heimstätten mit Landzulage und die Verselbstän-
digung der Landarbeiter, diente vornehmlich die-

sem Zweck. Um die Lösung dieser Aufgaben be-

müht sich vorwiegend die von der Wohnungsfür-
sorgegesellschaft gegründete Tochtergesellschaft, die

Bau- und Siedlungsgesellschaft
Oberschlesien G. m. b. H. Sie soll den Ge-

danken der Nebenerwerbssiedlung un-

ter Verwertung der bei der Ansetzung von Land-
arbeitern und der Gründung von Heimstätten
usw· gesammelten Erfahrungen in enger Verbin-

dung mit der landwirtschaftlichen Siedlung durch-
führen.

Als die Gründung der Bau- und Sied-

lungsgesellschaft Oberschlesien G.
m. b. H. vor einem Jahre erfolgte, war man sich
darüber klar, daß aus den erwähnten Gründen
eine schematische Siedlung, wie sie bis dahin vor-

nehmlich zur Durchführung kam, nicht mehr den

Verhältnissen, insbesondere nicht denen Ober-
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schlesiens entsprach. Die Aufteilung nicht mehr
sanierungsfähiger Betriebe konnte nicht aus-

schließlichSelbstzweck sein, sondern mußte plan-
mäßig all die Belange berücksichtigen, die das

Wirtschaftsgebiet Oberschlesien unbedingt ver-

langt. Die Förderung der Wirtschaftsheimstät-
ten, Vergrößerung bestehender Arbeiterheim-
stätten und die Schaffung von Stellen mittlerer

Größe in gesundem Verhältnis zu auszulegenden
Bauernstellen war Aufgabe und Ziel. Dabei

haben wir es als eine selbstverständliche Pflicht
betrachtet, die durch die Besiedlung arbeitslos
werdenden Landarbeiter entweder anzusiedeln
oder sie anderweitig unterzubringen, so daß sie
nicht der Erwerbslosigkeit anheim und den Ge-

meinden zur Last fallen. Die Art der nach diesen
Grundsätzen durchzuführenden Besiedlung ist für
jedes einzelne Siedlungsgut durch die örtliche
Lage verschieden. Diese Planung nach den ört-

lichen Erfordernissen ist bei den von der Bau-

Und Siedlungsgesellschaft Oberschlesien G. m.

b. H. durchgeführten Gutsaufteilungen eindeutig
zu erkennen.

So mußte z. B. bei der Besiedlung des an-

nähernd 2000 Morgen großen Gutes Strebi-

now, Kreis Groß-Strehlitz, besonders auf die

Auslegung von Stellen mittlerer Größe Bedacht
genommen werden, da die Auslegung kleinster
Stellen an dem Mangel an dauernder zusätzlicher
Verdienstmöglichkeit scheitern mußte. Die vor-

handenen Gutsgebäude wurden zu selbständigen
Bauernstellen ausgebaut. Im übrigen verlang-
ten betriebswirtschaftliche Rücksichten die Form
der gruppierten Streusiedlung an drei Aufbau-
straßen.

Das Vorhandensein einer Brennerei, deren

Umwandlung in eine Genossenschaftsbrennerei
erfolgt, rechtfertigt weiterhin die bereits er-

wähnte Stellengröße. Zur Ansetzung der Guts-

arbeiter, die ausnahmslos, soweit sie sich frei-
willig für den Erwerb einer Siedlerstelle aus-

sprachen, erfolgte, wurden kleinere Stellen in

Größe Von 15 bis 20 Morgen zur Auslegung ge-

bracht. Das Gesamtbild der Besiedlung in Stre-

binow ergab demnach die Auslegung von ins-

gesamt 52 Stellen, davon

17 Stellen mit einer Größe von 40——60 Morgen
18

» » » » » »

17
» » » » » »

52 Stellen.

Durch Ansetzung der Gutshandwerker, darunter

eines Schmiedes und eines Stellmachers, ferner
zweier Gärtner, eines Schlossers, eines Schnei-
ders und eines Bäckers, sowie eines Kolonial-

warenhändlers wurden die Belange der Wirt-

schafts- und der Nebenerwerbssiedlung ausrei-

chend gedeckt. Die Auslegung der letztgenannten
Stellen erfolgte jedoch nur mit geringem Auf-
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wand und im Rahmen der Aufstiegsiedlung, um

die Renten nicht durch eine ungesunde finanzielle
Belastung zu gefährden. Die Besiedlung wurde

zur Vermeidung eines großen Aufwandes in

einer kurzen Zwifchenwirtschaft von 6 Monaten

durchgeführt Der Einfluß dieser kurzen Zwi-
fchenwirtschaft und die sparsame im Rahmen der

Aufstiegsiedlung gehaltene Ausführung der Ge-

bäude ergaben Renten, die wesentlich unter

denen liegen, die heute in Oberfchlesien üblich
sind. Die günstige Absatzlage zum nächstenMarkt-

ort Gogolin und zu umliegenden Jndustrieorten
sichert den Siedlern in Verbindung mit der Ge-

nossenschaftsbrennerei auch unter den heutigen
Verhältnissen noch eine gute Verwertung ihrer
Erzeugnisse. Gleichzeitig gibt auch die im U»m-
kreise stark vorhandene Industrie für später.gün-
stigere wirtschaftliche Verhältnisse die Möglich-
keit zusätzlichen industriellen Nebenerwerbs.

Bei der Ansetzung kamen hauptsächlichBewer-

ber aus dem Siedlungsbereich in Frage, die zum

größeren Teil Eigentümer kleinerer landwirt-
schaftlicher Grundstücke, zum andern Söhne klei-

nerer Bauern waren und teilweise auch Jndu-

striearbeiter, die zum Landwirtschaftsberuf zu-

rückkehrten. Um auch erwerbslosen Landarbei-

tern, denen die Mittel zur Anzahlung fehlen, die

Ansiedlung zu ermöglichen,wurde aus dem Land-
kreis Neiße eine Gruppe von 7 Bewerbern zu-
sammengestellt, die die Anzahlung für die Sied-

lerstelle zum größten Teil auf dem Wege der

Selbsthilfe aufbrachten. Wenn auch noch nichts
Abschließendes gesagt werden kann, so läßt doch
der Fleiß dieser Leute und die Hingabe, mit der

sie ihre Existenzgründung betreiben, die Hoff-
nung zu, daß sie ihr Fortkommen finden werden.

Damit ist auch im Rahmen der Gutsaufteilung
Strebinows der Gedanke der selbstaufbau-
enden Gruppensiedlung zur Durchfüh-
rung gebracht worden.

Zur Gebäudefrage ist allgemein zu bemerken,
daß in erster Linie darauf Bedacht genommen
wurde, die Baukoften so niedrig wie möglich zu
gestalten. Das Ergebnis ift aus den beigefügten
Abbildungen zu ersehen.

Andere Gesichtspunkte waren bei der Auftei-
lung des Siedlungsgutes Sacharzowitz,
Kreis Tost-Gleiwitz, maßgebend. Hier verlangten
die Bodenverhältnisse und die Absatzlage, sowie
die ungenügende Nebenerwerbsmöglichkeit die

Auslegung von größeren Stellen, nämlich:
10 zu 60 Morgen,
15 zu 30 bis 40 Morgen,

und nur 3 Arbeiterstellen zu ca.20 Morgen.

Gebäudegruppe aus der ländlichen Siedlung Strebinow bei Gogolin.



Landarbeiters und Handwerkerstellen in Strebinow bei Gogvlin.

Auch hier war Gelegenheit, die vorhandene
Brennerei genossenschaftlich auszuwerten und

damit die Grundlage der Siedlerwirtfchaft zu
sestigen und zu sichern. Die kurze Zwischenwirt-
schaft, die schnelle Errichtung der Gebäude, alles
in einem Zeitraum von ca. 5 Monaten, ermög-
lichten eine außerordentlich billige Gestaltung der

Rente, die bei der 60-Morgenstelle auf ca. 13,——
·Mark zu stehen kommt. Besondere Erwähnung
verdient hier die restlose Unterbringung und An-

setzung sämtlicher Landarbeiter, von denen 5 Fa-
milien in 30——40-Morgenstellen untergebracht
und 3 auf den kleineren 20-Morgenstellen ange-

fetzt wurden. Um diesen letzteren die Existenz zu
sichern, find sie in erster Linie als Arbeiter für
die zur Auslegung kommende Genossenschafts-
brennerei vorgesehen. Die Gutslage erforderte
hier aus betriebswirtschaftlichen Gründen die

Durchführung der Streusiedlung, wobei jedoch
nicht Einzelgehöfte, sondern stets blockweise 3 bis
5 Stellen errichtet wurden.

Ein weiteres Siedlungsgut Kempczowitz,
Kreis Beuthen-Tarnowitz, verlangte wegen seiner
nahen Lage zum Jndustriebezirk Beuthen-Gleiwitz
besondere Rücksichten bei der Aufteilung. Hier
war die Nachfrage nach kleinen Stellen derart

groß, — von nahezu 500 Bewerbern wünschten
8095 Stellen in einer Größe von etwa 10 Mor-
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gen —, daß nach Berücksichtigung der landwirt-

fchaftlichen Verhältnisse hauptsächlichkleinere bis
mittlere Stellen ausgelegt wurden, sodaß die

Aufteilung folgendes Bild zeigt:
12 Stellen zu 10 bis 12 Morgen,
14 20 25

9 40 50
»

Die Bewerber waren hierbei zum größten Teil
aus der Landwirtschaft hervorgegangene Indu-

striearbeiter, die zum Teil noch Beschäftigung
haben und die sich jetzt schon mit dem Gedanken
der Nebenerwerbssiedlung vertraut machen. Die

industrienahe Lage bietet hier bei dieser Stellen-

größe beste Gelegenheit durch Gemüse- und Früh-
kartoffelbau guten Nebenverdienst zu erzielen,
wofür die bereits ansäfsigen Altbesitzer und
Kleinbauern das beste Zeugnis abgeben. Auch
in Kempczowitz wird die Besiedlung in kürzester
Zeit durchgeführt sein.

Das letzte Objekt, das in diesem Jahre befiedelt
wird, ist das an der polnischen Grenze gelegene
Gut Kopanina, Kreis Beuthen O-S. Hier
ermöglichte der Umbau der alten vorhandenen
Gebäude eine restlose Ausnutzung derselben zu

6 Stellen zu 60 Morgen,
2

»
35

1

» » » If

» » »

» »

20
» » »
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Lediglich die Neuerrichtung von 2 Arbeiterstellen
in der Größe von 12 Morgen war notwendig.
Eine kurze Zwischenwirtschaft und eine günstige
Verwertung der Gebäude gestattete hierbei, die

Renten noch mehr zu senken und ist mit einer

solchen in Höhe von etwa NM 12,— auf der

60-Morgenstelle zu rechnen.

Auch auf diesem Gute ist die Unterbringung
der Landarbeiter restlos geklärt, indem 3 «an
eigenen Wunsch durch Unterstützung des Sied-

lungsträgers eine Stadtrandsiedlung erwerben

konnten und die übrigen drei aus dem Gute selbst
angesetzt werden.

In den beiden letztgenannten Siedlungen
wurde eine Anzahl ostoberschlesischerFlüchtlinge
angesiedelt, denen die Städte Gleiwitz und »Hm-
denburg entgegenkommenderweise durch Ablosung
der Wohlfahrtsunterstützung die Anzahlungzur

Verfügung stellten. Wenn naturgemaßdurch
Knappheit der Mittel eine großzugige Ansetzung
der Flüchtlinge leider nicht erfolgen konnte:so

muß doch der Wille dieser bescheidenen Hilfs-
leistung bei Ansetzung der fähigsten Bewerber

anerkannt werden. Der Drang dieser Menschen,
sich nach jahrelanger Erwerbslosigkeit wieder ins

Wirtschaftsleben einzugliedern, ist der beste An-

sporn zur tatkräftigen Schaffung einer neuen

Daseinsgrundlage.
Neben dieser Neusiedlung wurden in größerem
Maße Anlieger- und Mischsiedlun-
gen in Zusammenarbeit mit der Osthilfedurch-
führung gebracht. Gerade die Anliegersiedlung
ist in Oberschlesien ein wichtiges Teilgebiet der
Siedlung, die in dem großen Landbedürfnis der
kleinen Bauern ihren Ausdruck findet. Es wur-

den annähernd 1000 Morgen auf dem Wege der
Absiedlung zugeteilt, wobei gleichzeitig besondere
Rücksichtauf die durch die Absiedlung erwerbslos
werdenden Landarbeiter genommen wurde, die
in sämtlichen Fällen über den Weg der Mischsied-
lung angesetzt werden konnten. Die Schwierig-
keiten bei der Ansetzung von Landarbeitern bei
den Mischsiedlungen sind durch weitgehendes Ent-

gegenkommen der zuständigen Kreise, des Reichs-
kommissars für die Osthilfe und der Deutschen
Siedlungsbank allseitig behoben worden, sodaß
zu hoffen ist, daß auch diese nun selbständig ge-
wordenen Landarbeiter ihre Existenz gefunden
haben. Die Besiedlung noch kleinerer Objekte
und besonders die Absiedlung auf dem Wege
über die Osthilfe bedeuten, wenn auch nicht
flächenmäßig mit der Neusiedlung zu vergleichen,
doch ein dankbares Arbeitsgebiet und eine we-

Große Kuhhauernstellen in Strebinow bei Gogolin
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Kleine Kuhhauernstellen in Sacharzowitz.

fentliche Stärkung der kleinbäuerlichen Wirt-

schaften. Gerade die Bau- und Siedlungsgesell-
schaft betrachtet es in erster Linie als ihre Auf-
gabe, diese Möglichkeiten weitgehendft auszu-

schöpfen. Dabei kann auch gleichzeitig den Be-

sitzern von Landarbeiterheimstätten, die bis jetzt
nur über eine geringe Landfläche verfügten, durch
Landzulage geholfen werden.

Wesentlich für das Weiterkommen des Sied-

lers ist die Beratung. Die Bau- und Sied-

lungsgesellschaft war von vornherein bemüht,
trotz der Kürze der Zwischenwirtfchaft die zu-

zuziehenden Siedler zu beraten und ihnen Hin-
weise zu erteilen, wie die Bewirtfchaftung der

einzelnen Siedlerstelle am zweckmäßigsten zu ge-

stalten fei. Sie hat unter Leitung des Sach-
bearbeiters die zuständigen Wirtschaftsbeamten
angewiesen, jedem Siedler einen ungefähren
Wirtschaftsplan aufzustellen. Hand in Hand da-

mit ging auch so früh als möglich eine enge Zu-
sammenarbeit mit den zuständigen Siedlerbera-

tern der Landwirtschaftskammer, die sich für alle

Teile harmonisch gestaltete und für die Zukunft
erfolgversprechend sein wird. Daneben ist aber

eine ebenso enge Zusammenarbeit und eine per-
sönliche Fühlungnahme zwischen Siedler und

Siedlungsträger erforderlich, die bei der Bau-
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und Siedlungsgesellschaft in erfreulicher Weise
vorhanden ist. Dieses beiderseitige Vertrauen ist
für den Siedlungserfolg Grundbedingung

Die Auswahl der Siedler beansprucht
naturgemäß in einem Grenzland wie Oberschle-
fien besondere Beachtung. Nicht immer sind allein

die finanziellen Verhältnisse des Siedlers maß-
gebend, sondern wesentlich die wirtschaftliche Eig-
nung, die die Garantie für eine gesicherte Be-

triebsführung abgibt.
Vor allem verdienen aber die national-

politischen Belange höchste Aufmerksam-
keit. Das Ziel muß sein, die polnischen Erwerbs-

gelüste auf deutsches Land durch die Siedlung zu
unterbinden.

Der Herkunft nach waren etwa 90515 der Sied-

ler aus Oberschlesien und es ist, solange ge-

nügend Bewerber vorhanden sind, keine Notwen-

digkeit gegeben, aus anderen Industriegebieten
Siedler durch besondere Werbung herbeizuholen.
Daß auch ohne diefe Werbung Westsiedler den

Weg nach dem Osten finden und suchen, zeigen
die übrigen 1075 Westfalenfiedler, die auf Grund

bereits vorhandener verwandtfchaftlicher Be-

ziehungen zu Altsiedlungen sich in Oberschl-«sien
um Siedlerstellen beworben haben.

Die Bau- und Siedlungsgesellschaft hat sich in



richtiger Erkenntnis der Sachlage, wie eingangs
ausgeführt, nicht fchematisch einer bestimmten
Siedlungsform, sei es Streu-, Gruppen- oder

Wirtschaftssiedlung zugewandt, sondern die Auf-
teilung der Ländereien rein den örtlichen Ver-

hältnissen entsprechend durchgeführt und beson-
ders bei den kleinen Stellen den Nebenerwerbs-

gedanken berücksichtigt Sie hat besonders darauf

geachtet, die Zwischenwirtschaft in kürzester Zeit
zu erledigen und damit die Belastung der Sied-

ler und der von der Aufteilung betroffenen Ge-

meinden in mäßigen Grenzen zu halten. Da-

durch wurde erreicht, daß bei den heutigen wirt-

schaftlichen Verhältnissen und bei genügendem

Fleiß der Siedler sein Durchkommen finden muß

und die Zahlung der Renten gewährleistet er-

scheint. Es ist mit allen Mitteln versucht wor-

den, so billig wie möglich zu bauen und das Ge-

bäudekapital in ein gesundes Verhältnis zum
Landkaufpreis zu bringen. Weiter muß die Ge-

staltung der Siedlerstelle als Aufstiegssiedlung
es jedem Siedler ermöglichen, im Zeitraum der

Schonjahre den etwa notwendigen Ausbau vor-

nehmen zu können. Danach darf die Erwartung
ausgesprochen werden, daß die Siedler, soweit sie
mit Sachkenntnis und Fleiß ihre Stellen bewirt-
schaften, auf den von der Bau- und Siedlungs-
gesellschaft ins Leben gerufenen Stellen auch in

wirtschaftlichungünstigen Zeiten durchzuhalten
vermogen.

Das Anliegersiedlungsproblem in Oberfkhlefien
Von Oberlandmefser Arthur Boche, Oppeln.

Jeder Siedlungssachmann sollte, bevor er an

die praktische Arbeit herangeht, die regionale und

lokale Struktur des betreffenden Gebietes in Ver-

gangenheit und Gegenwart eingehend unter-

suchen. Eine erschöpfende und lückenlose Dar-

stellung dieser Fragen in Verbindung mit der

Anliegersiedlung für die Provinz Oberschlefien
ist im Rahmen eines kurzen Aufsatzes nicht mög-
lich. Bei Beurteilung der nachstehend genannten
Zahlen ist darum nachsichtig abwägend zu beach-
ten, daß sie zwar sämtlich aus amtlichen Unter-

lagen der Nachkriegszeit stammen, daß sie aber

mangels einheitlicher Bearbeitung des Gesamt-
komplexes sich zeitlich nicht restlos decken.

Die Provinz Oberschlesien grenzt im Norden
und Osten gegen Polen (etwa 280 km Grenz-
länge), im Süden und Südwesten gegen die

Tschechoslowakei (etwa 240 km Grenzlänge) und

nur im Nordwesten gegen die Provinz Nieder-

schlesien (etwa 160 km Grenzlänge).
Von dem Flächeninhalt von 971301 ha sind

etwa 64Z landwirtschaftlich genutzt. Etwa 2896

find Waldflächen, die sich wie folgt verteilen:

Preußischer Staat 96 055 Im

Gemeinden, Genossenschaften,
Stiftungen 7821

»

Privatpersonen 160 558
»

264 434 ha

An Einwohnern entfallen auf einen Quadrat-

kilometer 142, gegen 118 in Niederschlesien, 61 in

Ostpreußen, 130 im preußischenStaatsdurchschnitt
und 79 in Preußen rechts der Elbe (Ostelbien).
Oberschlesien ist also das stärkst besiedelte Gebiet

des gesamten Ostens.
Die mitten durch die Provinz fließende Oder

kennzeichnet im allgemeinen auch die Verteilung
der Bodengüte, rechts der Oder viel magerer

Sandboden mit großen zusammenhängenden
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Waldflächen, links der Oder bessere bis beste
Weizen- und Nübenböden

In einer gemischtsprachigen Grenz-
provinz ist, ohne daß hier etwa eine gänz-
liche Zerschlagung des Großgrundbefitzes propa-

giert werden soll, die Schaffung eines

gesunden kräftigen Bauernstandes
von außerordentlicher national-

politischer Bedeutung.
Die geschichtliche Entwicklung hat, abgesehen

von den Schwierigkeiten, die sich aus der derzeiti-
gen Krise ergeben, diesen Bauernstand in Ober-

schlesien nur sehr teilweise gebracht. Die Stein-

Hardenberg’scheAgrarreform sollte die Ablösung
der grundherrlichen Dienstbarkeit und die Ge-

währugn des vollen Eigentums bringen. Man-

gels Kapitalien konnte diese Ablösung meist nur

in Form von Landabgabe erfolgen. Diese führte
vielfach zur völligen Verarmung des befreiten
Bauernstandes

Nur in den Gegenden Leobschütz, Neustadt,
Neiße, war unabhängig von der Agrarreform die

Entwicklung einen anderen Weg gegangen. Hier
waren die Güter vorwiegend in den Händen des

österreichischenAdels, der nach den frideriziani-
schen Kriegen seinen preußisch gewordenen Besitz
aufteilte und an Bauern veräußerte. Da es sich
um beste Böden handelt, konnte er hierbei durch-
aus günstige Preise erzielen.

Der große Unterschied zwischen den bäuerlichen
Betrieben in dieser Gegend und insbesondere
denen rechts der Oder ist auch heute noch deut-

lich erkennbar.

Hinzu kam noch die gerade in Oberschlesien
weit verbreitete Unsitte der weiteren Parzellie-
rung im Wege der Erbteilung, die ihre natür-
liche Erklärung darin findet, daß Kapital zur

Abfindung und Auszahlung an die außer den

Hoferben vorhandenen Geschwister meist nicht
vorhanden ist.



So entstanden eine Unzahl Z w e r g b e t r i e b e,
die dadurch nicht lebensfähiger gemacht werden,
daß sie betriebstechnisch dem Großgrundbesitz
außerordentlich ähnlich wirtschaften, Vered-

lungsprodukte fast gar nicht produzieren und

sich so entsprechend schlecht rentieren. Diese
Zustände zu ändern, ist durch Ausbau des Ge-

nossenschaftswesens möglich. Erfreuliche Ansätze
hierzu sind bereits vorhanden. Wenn im Osten
Deutschlands für eine selbständige Ackernahrung
im Mittel fünf Hektar angehalten werden, so
wird man mit Staunen feststellen müssen, daß in

Oberschlesien rund 65 000 Betriebe bis zwei Hek-
tar bestehen und existieren!?

Die nachstehende Darstellung gibt ein Bild
über die Verteilung des landwirtschaftlichen Be-

sitzes in den einzelnen Kreisen. E s d a rf d a r -

auf hingewiesen werden, daß der

Waldbesitz hierbei natürlich nicht
berücksichtigt wurde.

Diese Zwergbetriebe find besonders stark in der

Nachbarschaft des Industriegebietes vertreten.

In der Industrie fanden Teile von Familien mit

meist außerordentlich hoher Kopfzahl früher Ar-
beit und Beschäftigung Das ist jetzt größtenteils
Vorbei. Auch in den anderen Kreisen werden

einzelne Familienmitglieder dieser Kleinftbetriebe
beim Mittelbetrieb Brot und Arbeit gefunden
haben. Heute sind diese Mittelbetriebe meist nur

noch als reine Familienbetriebe, d. h. wenn alle

Arbeit möglichst nur von Familienangehörigen
geleistet wird, zu halten. Als Zusatzarbeits-
kräfte werden meist nur Frauen herangezogen.
Nur für die dringendsten Erntearbeiten finden
männliche Personen für ganz kurze Zeit Arbeit.
Ein Notbehelf, aus diesen Zuständen geboren, ist
auch die »Sachsengängerei«. Große Mengen
männlicher und auch hier wieder vorwiegend
weiblicher Landarbeiter ziehen in der »Saison«
nach dem benachbarten Niederschlesien und nach

Erklärung:
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Mitteldeutschland auf Erntearbeit, wo sie gegen-
über den ortsansässigen Arbeitern wegen ihrer
Anspruchslosigkeit und ihrer geringeren Lohnan-
sprüchebevorzugt werden.

Die Folge dieser Zustände ist ein ganz außer-

ordentlicher Landhunger, der besonders dort auf-
tritt, wo diese Zwergbetriebe zusammengeballt
sind. Es gibt Gemeinden mit leichten Sand-

böden, in denen der größte Besitzer 5 Hektar, und

80Z der übrigen 2 Hektar ihr eigen nennen. Im

freien Verkehr werden unter diesen Umständen
für ein viertel Hektar 6()·O,——bis 750,——NM bei

Katasterklassen 5—7 verlangt und gezahlt. Aehn-
liche Böden bringen eine jährliche Pacht von

50,— bis 60,— NM für den Morgen. Bei diesen

Preisen kann von einer rentablen landwirtschaft-

lichen Verwertung natürlich niemals die Rede

sein. Man möchte sie mit Liebhaberpreisen be-

zeichnen, wenn sie nicht aus bitterer Not und dein

Schrei nach Grund und Boden, der letzten Endes

beim Zwergbetrieb doch nur eine Art Erwerbs-

losenunterstützung in Naturalien bringen kann,

geboren wären.
Der natürliche Weg, diese Zustände zu ändern,

ist die Anliegersiedlung. Von ihren ge-

setzlichen Grundlagen und ihrer praktischen
Durchführung soll hier nur erwähnt sein, daß
im Grundbuch Verfügungsbeschränkungen einzu-
tragen sind, um spätere Parzellierungen unbe-

dingt zu verhindern.
Die restlose Beseitigung der oben beschrie-

benen Verhältnisse im Wege der Anliegersied-
lung wird leider wohl niemals möglich sein, da

dort, wo die Zwergbetriebe zusammengeballt
sind, oft überhaupt kein Land zur Verfügung
stehen wird, oder wenn es da ist, seine Lage zu

den Stammstellen so ungünstig sein wird, daß
eine ordnungsmäßige Bewirtschaftung nicht mög-
lich ist. Sehr schädlichwird sich hierbei bemerk-

bar machen, daß seinerzeit die Auslegung vieler

Bauernstellen in Oberschlesien so erfolgt ist, daß
das Zulageland in Handtuchform etwa ca. 30 m

breit und 2 bis 3 km lang sich durch die Gegend
erstreckt. Hindernd wirkt auch die allzu große
Gemengelage der alten Besitzstücke. Nach
Ermittlungen des Landeskulturamts sind in

Oberschlesien noch 96 400 Hektar umlegungs-

bedürftig ·

Eine Verbindung zwischen Anliegersiedlung
und Umlegung wird sich aus örtlichen, rechtlichen
und zeitlichen Gründen nur außerordentlich
selten durchführen lassen, wobei die Widerstande
des am Althergebrachten starr festhaltenden
oberschlesischen Bauern gegen dieses Geschenk des

Staates noch nicht einmal erörtert werden sollen.
Am einfachsten erscheint die Befriedigungdes
Anliegerbedürfnisses bei Neusiedlungen, die in

Oberschlesien nicht nur aus nationalpolitischen
Gründen wichtig sind, sondern auch wegen der

außerordentlich unregelmäßigen Verteilung des
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Landbesitzes ganz allgemein. Oberschlesien ist
nicht nur die Provinz mit dem relativ größten
Vorkommen an Zwergbesitz, sondern auch die
Provinz der Latifundien (siehe die bereits oben
erwähnte Darstellung auf Seite 58). Befanden
sich vor dem Kriege 155 600 Hektar in der Hand
von nur 13 Besitzern, so sind nach dem oberschle-
sischen Güteradreßbuch von 1930 noch immer
42 Eigentümer vorhanden, die mehr als 3 Be-
triebe über 100 Hektar in einer Hand vereinigen,
darunter 28 Betriebe mit 28126 Hektar Gesamt-
fläche und 20 Betriebe mit 36 576 Hektar Ge-

samtfläche desselben Eigentümers.
Weitere Anliegerwünsche werden sich befriedi-

gen lassen durch die jetzt im Gange befindlichen
Absiedlungen im Wege der Osthilfe, die nach
neueren Pressemeldungen insbesondere dort fort-
geführt werden sollen, wo eine andere Möglich-
keit zur Sanierung des betreffenden Betriebes

nicht besteht, bzw. wo eine Sanierung überhaupt
aussichtslos ist.

Dort wo staatliche oder andere Forsten die

Dorflage umgeben, was besonders häufig bei

friderizianischen Siedlungen der Fall ist, wird

sich durch Aufteilung landwirtschaftlich nutzbaren
Nodelandes in geeigneter Lage der Landhunger
befriedigen lassen. Der Weg hierzu ist durch den

Erlaß des Herrn Ministers für Landwirtschaft,
Domänen und Forsten vom 1. Juni 1932 —

Nr. V1 8807x111 5737-1——-113903 — gezeigt.
Fast ganz aussichtslos aber ist die Sache da,

wo weder Güter abzusiedeln noch Forsten vor-

handen sind, also in den reinen Bauerndörsern.
Hier ist oft der Bedarf besonders groß. Hier
werden auch die oben erwähnten Liebhaber-
preise gezahlt. Da der Grund und Boden
keine bewegliche Ware ist, die beliebig produ-
ziert werden kann, wird hier außerordentlich
schwer zu helfen sein.

Man könnte auf die Idee kommen. daß die

neuerdings im Gange befindliche Stadtrandsied-
lung (bisher in Oberschlesien 340 Stellen), nach-
dem hier ohnehin schon massenhaft Zwergbetriebe
vorhanden sind, in Oberschlesien fehl am Ort sei.
Dem ist aber nicht so, denn die Stadtrandsiedlung
soll nur den in der Stadt in oft unglaublichen
Verhältnissen zusammengepferchtenVolksgenossen
zugute kommen. Es wird in Wirtschaftslreisen
oft von Fehlleitung von Kapital usw. bei der

Stadtrandsiedlung gesprochen. Daß gerade sie der

Volksmeinung entspricht, folgt aus dem großen
Andrang von Bewerbern, die sich von ihr eine

erhebliche Verbesserung ihrer bisherigen Verhält-
nisse versprechen.

Der Gesetzgeber hat bei dieser Art Siedlung
von vornherein betont, daß mit ihr nur zusätzliche
Nahrung und Verbesserung der Wohnverhältnisse
in wirtschaftlicher und hygienischer Beziehung
erzielt werden und nur solche Bewerber zur



Ansetzung kommen sollen, die als Arbeiter in

absehbarer Zeit wieder in den Produktionsprozeß
eingeschaltet werden können. Hieraus folgt die

Forderung einer außerordentlichen Sorgfalt bei

Auswahl der Bewerber und auch bei der Unter-

suchung der Standortbedingungen dieser Sied-

lungen.
Man wird hierbei der Fachleute aus allen

einschlägigen Berufskreisen nicht entraten können.

Schon das in Vorstehendem nur ganz kurz und

keineswegs erschöpfend geschilderte Teilgebiet des

Siedlungswesens läßt ein Urteil zu über die

Schwierigkeiten des Gesamtgebietes. Diese durch-
aus nicht schematisch zu lösenden Fragen erfor-
dern besonders in Zeiten wankender Wirtschafts-

strukturen ein unbedingtes eingehendstes Zusam-
menarbeiten aller Fachleute der einschlägigen
Gebiete.

Es möge daher an den Schluß dieser Zeilen
der Wunsch gesetzt werden, daß für eine V e r -

einheitlichung des gesamten Sied-

lungswesens von den Kulturbehör-
den über die Osthilfe bis zu den

Kommunalverbänden alsbald die

gesetzlichen Voraussetzungen ge-

schaffen werden. Dabei wird auf weit-

gehendste Einschaltung der privaten Initiative

(Siedlungsgesellschaften) Vedacht genommen wer-

den müssen, wenn auf schnelle vorwärtstreibende
Arbeit Wert gelegt wird.

Städtebanlikhe Arbeiten in Oberikhlefien
Von Dipl.-Jng. Froese, Oppeln

Leiter der Städtebauabteilung bei der Wohnungsfürsorgegesellschaft für Oberschlesien.

Hatte schon während des Krieges auch in Ober-

schlesien jede Wohnbautätigkeit geruht, so waren

in der langen Dauer der dem Kriege folgenden
Vesatzungszeit und in den durch die mehrfachen
polnischen Aufstände hervorgerufenen Wirren und

Unruhen die Gründe für eine weitere Verzöge-
rung des Wiederauflebens jeglicher Bautätigkeit
zu suchen. Eine Verschärfung dieser Lage auf
dem Gebiete des Wohnbauwesens trat noch in

ganz besonderem Maße infolge der unglücklichen
Grenzziehung ein. Aus dem an Polen abgetre-
tenen weitaus größten Teile des eine geschlossene
Wirtschaftseinheit bildenden und stark bevölker-
ten Jndustriegebietes fluteten ungeheuere Massen
von Flüchtlingen und Optanten über die Grenze
zurück. Sie vermehrten den an sich schon gewal-
tigen Wohnungsmangel in dem beim Deutschen
Reich verbliebenen Teil des früheren Regierungs-
bezirks Oppeln und besonders im engeren Indu-

striegebiet noch um ein Beträchtliches.
Erst nach Eintritt einer gewissen politischen

Beruhigung und nach Neugründung der Provinz
Oberschlesien setzte die Wohnbautätigkeit in star-
kem Umfange ein. Sie konnte den aus der Un-

gunst der Zeitläufte entstandenen und durch den

Zustrom von Fliichtlingen noch gesteigerten Woh-
nungsbedarf nur durch großzügige, auf den Er-

kenntnissen des neuzeitlichen Städtebaues auf-
bauende Maßnahmen befriedigen.

Wohl waren die Verwaltungen der 6 Stadt-
kreise der Provinz für die zu lösende Aufgabe
gerüstet. Doch auch die kleineren Städte und vor

allem die großen Landgemeinden des engeren Jn-
dustriereviers und anderer Wirtschaftsgebiete des
Bezirks hatten unter der stets ansteigenden Woh-
nungsnot zu leiden und für die Unterbringung
von Flüchtlingen zu sorgen. Die Durchführung
der«gestellten Bauaufgaben gestaltete sich hier un-

gleich schwieriger. Fehlten doch in fast allen die-

60

ser Städte und Gemeinden die Voraussetzungen
für eine einheitliche Wohnbaupolitik. Wenn auch
Baulücken an vorhandenen Straßenzügen für das

Errichten neuer Wohnungen in einigem Ausmaße
vorhanden waren, so begannen die Schwierig-
keiten bald in starkem Umfange, als man an die

Erschließung neuen Baugeländes gehen mußte.
Der diese Maßnahmen vorbereitende Bebauungs-
plan fehlte. Weder über die Lage der Wohnquar-
tiere, noch über ihre Gestaltung, weder über das

künftige Straßennetz, noch über die zweckmäßigste
Bauform und Bauweife lagen Untersuchungen
und Planungen vor.

Hier bot sich der Wohnungsfürsorgegesellschaft
unter Weiterspannung des Rahmens der eigent-
lichen Wohnungsfürsorge ein weites Feld der Be-

tätigung, und es ist das Verdienst des damaligen
Geschäftsführers der Gesellschaft, des jetzigen
Stadtbaurats Niemeyer, Frankfurt a. M.,
diese Arbeit in den Aufgabenkreis der Gesellschaft
in großem Umfange einbezogen zu haben.

Obgleich in der ersten Zeit nach Schaffung einer

besonderen Städtebauabteilung sich deren Auf-
gaben vorwiegend auf die städtebaulichen und

verkehrstechnischen Untersuchungen über die zweck-
mäßigste Lage, Gestaltung und den Aufbau der
von der eigenen Gesellschaft durchgeführten Sied-

lungen beschränkte, brach sich bei den von diesen
Einzelplanungen betroffenen Städten und Ge-
meinden doch bald die Erkenntnis Bahn, welchen
wirtschaftlichen Wert für die vorzubereitende Er-

weiterung eines gesamten Gemeinwesens die

Durchführung allgemeiner Planungen haben
würde. So brachten die folgenden Jahre der

Städtebauabteilung in immer größer werdender

Anzahl Aufträge der Stadt- und Landgemeinden,
durch Aufstellung allgemeiner Vebauungs- und

Flächenaufteilungspläne deren Gestaltung und

Entwicklung in die wünschenswerten und den Er-
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kenntnissen der neuzeitlichen Städtebauwissen-
schaft entsprechende Bahnen zu lenken. Diese Ta-

tigkeit der Städtebauabteilung, die sich bald »auf
die städtebauliche Betreuung fast aller Landstadte
und der größeren Landgemeinden der Provinz
(s. Abb. 1) erstreckte, konnte um so mehr die For-
derung Und Unterstützung der örtlichen und zen-

tralen Verwaltungen und Behörden erfahren, als

andere Stellen amtlicher oder privater Initiative

sich mit diesen Aufgaben nicht befaßtenund es

somit eine fühlbare Lücke auszufullen galt.
«

Die einmal begonnene planmäßige Arbeit der

Gemeinden konnte naturgemäß nach Vollendung
der Aufstellung des Generalplanes nicht halt
machen. Sollte dieser Plan nicht«nur Papier-
arbeit fein, sondern das Rückgrat fur die bauliche
Entwicklung der Erweiterungsgebieteundfur die

planvolle Umgestaltung der zum Teil stark ver-
bauten inneren Ortsteile bilden, so mußten ihm
zwangsläufig Fluchtlinienpläne folgen.Erst diese
in der derzeitigen Gesetzgebung allein nur ver-

ankerten Pläne vermochten den Stadt- und Ge-
meindeverwaltungen die Rechte zu verleihen, die
im allgemeinen Plan gesteckten Ziele auch mit
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allem Nachdruck zu erreichen. Daß dieses nicht
immer ohne Reibungen vor sich ging und geht,
liegt in der Natur der Sache. Besonders die nach
Abflauen der öffentlichen Wohnbautätigkeit in
etwas stärkerem Maße einsetzende Bautätigkeit
von privater Seite vermag den großen Gesichts-
punkten der städtebaulichen Planwirtschast nicht
immer zu folgen, vor allem da sie in kleineren
Städten und auf dem Lande das wilde Bauen
von Urväterszeiten her gewöhnt ist. Die schon
während der Bearbeitung des Fluchtlinienplanes
durch die Städtebauabteilung einsetzende ein-
gehende Beratung und Begutachtung aller vor-

kommenden Bauvorhaben konnte vielfach schlich-
tend und belehrend wirken. Wo eine gütliche Ei-
nigung mit deii Interessenten nicht zu erreichen
war, wurde die fachkundige Beratung der Ge-
meinden bei der Durchführung des gesetzlichen
Feststellungsverfahrens der Fluchtlinienpläne bis
zur endgültigen Regelung fortgeführt.

Eine weitere wichtige Ergänzung der städtebau-
lichen Betreuungsarbeit bildete die Bearbeitung
von Bauklassenplänen und Polizeiverordnungen,
deren Bestimmungen die Höhe der Bebauung, die
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Abbildung 2

zulässige Ausnutzung der Grundstücke, die Be-

schränkung der geschlossenen Bauweise auf die

wirtschaftlich wertvolleren Ortskerne und die An-

wendung der Gruppen- und offenen Bauweise
in den äußeren Baugebieten, verbunden mit Bor-

schriften über die ästhetisch einwandfreie Gestal-
tung des Orts- und Straßenbildes regeln. Von

welcher Wichtigkeit z. B. die Beschränkung der

Bauhöhe ist, erhellt aus der Tatsache, daß noch
heute und wiederum von privater Seite selbst in

Kleinstädten und in Landgemeinden mit an-

nähernd städtischemCharakter die Forderung auf
Durchführung viergeschossiger Wohnbauten mit

großer Selbstverständlichkeit erhoben wird. Die-

sen allerdings immer seltener werdenden Aus-

wüchsen einer veralteten Baugesinnung mit aller

Schärfe einen Riegel vorzuschieben und der Aus-

breitung des Flachbaues die Wege zu bereiten,
ist mit Aufgabe der von der Planbearbeiterin in

einer ganzen Reihe von Gemeinden vorbereiteten

polizeilichen Regelung.
Die Ausarbeitung von Umlegungsplänen sowie

die Unterstützung und Beratung der Städte bei
der Durchführung von freiwilligen und gesetz-
lichen Umlegungen und fernerhin die Aufstellung
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eines Musterortsstatutes über Bauverbot und An-

liegerbeiträge vervollständigt den Aufgabenkreis
der Städtebauabteilung

Aus der Fülle der in den letzten Jahren der

Planbearbeiterin gestellten Aufgaben seien zwei
Beispiele herausgegriffen, und nachstehend in

ihrer grundsätzlichen Lösung kurz erläutert-
Die alte und aus der Zeit der napoleonischen

Kriege wohlbekannte Festungsstadt Cosel (s· Ab-

bild. 2) war Jahrhunderte hindurch auf die Aus-

nutzung des engen innerhalb der Festungswälle
liegenden Geländeraumes beschränkt. Auch die

im vorigen Jahrhundert erfolgte Aufgabe der

Festung hatte keine wesentliche Erweiterung des

Baugebietes zur Folge. Weder der in den zwan-

ziger Jahren des 19. Jahrhunderts eröffnete und
die Wasserstraßenverbindung zwischen dem ober-

schlesischen Industriegebiet und der Oder herstel-
lende Klodnitzkanal, noch die Erweiterung des

Eisenbahnnetzes brachten der Stadt besondere
Vorteile. Mündete der Kanal etwa 3 Kilometer

unterhalb des Stadtkernes in die Oder, so führte
die Bahnlinie Kandrzin—Neiße 2 Kilometer nörd-

lich an der Stadt vorbei. Der Hauptknotenpunkt
des Bahnnetzes wurde die rd. 10 Kilometer östlich



Eosel gelegene Landgemeinde Kandrzin. Ebenso-
wenig vermochte die Anlage des Oderhafens am
Beginn der Schiffbarkeit der Oder, etwa 4 Kilo-

meter unterhalb der Stadtmitte, sowiedie Ent-

wicklung von Papier- und Zelluloseindustrienauf
der rechten Flußseite der Stadt eine merkliche Be-

lebung der Wirtschaft und ein damit verbundenes
Wachstum zu bringen. Die Vorteile fdieserNeu-

anlagen kamen hauptsächlichder zwischenEosel
und Kandrzin gelegenen LandgemeindeKlodnitz
zugute. Und doch können Teile dieser Entwick-

lungen zusammen mit noch kommenden Verbesse-

rungen auf dem Gebiete des Verkehrsund der

Wasserwirtschaft Von unmittelbarem Einfluß auf
die Hebung der Bedeutung der Stadt Eoselsein.
Es sei in diesem Zusammenhang nur hingewiesen
auf den geplanten Oder-Donau-Kanal und den

allseits geforderten frachtbilligen Anschlußdes

Jndustriegebietes zur Oder, die Erweiterung und

Verbesserung des oberschlesischen Durchgangs-
straßennetzes u. a. m. Alle diese Projekte werden

den im Herzen Oberschlesiens und an der Haupt-
bahnlinie sowie am Hauptwasserweg gelegenen
Raum Eosel——Klodnitz-Kandrzin irgendwie be-

rühren und durchschneiden müssen. Sie werden

ihn in seiner Standortslage für die künftige An-

setzung von Industrie grundsätzlichverbessern und

somit vor allem der Stadt Eosel die Möglichkeit
geben, der günstig gelegene Wohn- und Geschäfts-
bezirk des künftigen Wirtschaftsgebietes zu wer-

den.

Dieser kommenden Entwicklung der Stadt trägt
der Allgemeine Bebauungsplan weitgehend Rech-
nung. Er beschränkt die Altstadt auf die Fläche
innerhalb der ehemaligen Festungswälle und be-

stimmt diese zum Grüngürtel für die Erholung
der in schmalen Häusern an engen Straßen
lebenden Bevölkerung. Das Erweiterungsgebiet
hingegen ist in den Raum im Norden der Alt-

stadt zwischen Festungsglacis und Bahnhof ver-

legt. Es wird von zwei sich kreuzenden wichtigen
Verkehrsstraßen durchzogen. Die Bahnhofstraße
vermittelt die Verbindung zwischen Stadtkern und

neuem Verkehrszentrum und bildet gleichsam das

Rückgrat der Neustadt. Im rechten Winkel zur

Bahnhofstraße etwa in der Mitte des neuen

Wohngebietes verlaufen soll kiinftighin ein neuer

Verkehrsstraßenzug Er wird unter Umgehung
des alten, für eine übersichtlicheVerkehrsführung

ungeeigneten Stadtteiles, den Durchgangsverkehr
im Zuge der Verkehrsverbindung oberschlesisches
Industriegebiet-Glatzer Gebirge aufzunehmen in

der Lage sein. Diese Straßenverbindung hat
unter der Bezeichnung »Wochenendstraße«in den

Sprachschatz der einschlägigen Literatur Ober-

schlesiens bereits Eingang gefunden. Ihre Füh-
rung im Stadtbezirk Eosel ist bestimmt durch die

zweckmäßigsteLage der künftigen Oderbrücke an

der fchmalsten Stelle des Flußlaufes und der hier
vorhandenen Einengung des Ueberschwemmungs-
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gebietes. Zum Schutze des Verkehrs soll von

jeder Bebauung an dieser Straße abgesehen wer-

den. Parallel geführte Straßen dienen dem An-
bau. Sie fangen die nordsüdlich geführten Wohn-
straßen der zwischen dem Verkehrsstraßennetzver-

bleibenden Wohngebiete auf. Vom Grüngürtel
um die Altstadt führen Grünverbindungen durch
die nördlichen Wohnbezirke bis zu dem den Bahn-
anlagen parallel vorgelagerten Grünstreifen.
Grünwege in ostwestlicher Richtung vervollstän-
digen das Netz Und sind zugleich Verbindungen zu
den im Herzen der Wohnflächen anstelle von alten

Ziegellöchern Und Tümpeln mit billigsten Mitteln
zu schaffenden Schmuck- und Erholungsanlagen.
An der westlichen Grenze des Baugebietes vermit-
telt ein breites Band von Dauerkleingärten den

Uebergang zum landwirtschaftlich genutzten Ueber-

schwemmungsgebiet.
Die in Eosel zur Behebung der Wohnungsnot

und zur Befriedigung des auch sonst gesteigerten
Wohnbedarfs ausgeführten Wohnbauten sind in

vorbildlicher Weise dem Rahmen des Bebauungs-
planes eingefügt worden. Der westlich von der

Bahnhofstraße und im Anschluß an das Festungs-
glacis an drei Wohnstraßen neu entstandene
Stadtteil als auch die an einigen anderen Stellen
der Neustadt in den letzten Jahren begonnene Be-
bauung weisen fchmucke Einzel- oder Gruppen-
bauten auf, die im gesunden Grün weiter Gärten

gelegen sind. Sie bilden hoffentlich das gute
Beispiel für eine künftige, den Zielen der Woh-
nungsreform Rechnung tragende Weiterentwick-

lung der Stadt.

Der Allgemeine Bebauungsplan von Stollar-

zowitz (s. Abb. 3), einer heute etwa 4000 Seelen

zählenden Landgemeinde des Industriebezirks
möge als zweites Beispiel dienen.

Das Genfer Diktat verfügte die Abtretung des
größten Teiles des oberschlesischen Kohlenbeckens
an Polen. Die restlose Ausnutzung der bei

Deutschland verbliebenen Kohlenschätze ist somit
eine volkswirtschaftliche Notwendigkeit Sie darf
nicht durch das Ausbreiten der im Industrierevier
gelegenen Großstädte und großen Landgemeinden
behindert werden. Die in diesen Orten zur Ver-
fügung stehenden äußerst beschränkten Gelände-
flächen müssen aus wirtschaftlichen Gründen vor-

wiegend für eine hochgeschossigeBebauung refer-
viert bleiben. Die Ansetzung der weiträumigen
und flachen Bauweise hingegen kann daher nur
in Gegenden außerhalb der bergbaulich genutzten
Flächen erfolgen. Maßgebende Voraussetzung
für die gedeihliche Entwicklung eines solchen Sied-
lungskörpers ist seine Lage und verkehrstechnische
Beziehung zu den Arbeitsstätten seiner Bevölke-
rung, also zu den in der Nähe der Großstädte ge-
legenen Gruben und sonstigen Industrieunterneh-
mungen.

Zur Unterbringung eines Teiles der woh-
nungslosen Bevölkerung der Städte Beuthen und



Hindenburg wurde die Landgemeinde Stollarzo-
witz erwählt. Gegenüber den anderen, den beiden

Großftädten vorgelagerten Landgemeinden hatte
diefe Ortfchaft die günstige Lage außerhalb des

Kohlenbeckenrandes voraus. Sie verband ferner
hiermit den Vorteil, durch einen breiten im Süden

liegenden Waldgürtel gegen die Nauchentwicklung
und die sonstigen Beläftigungen der Schlote und

Essen geschütztzu sein. Mit der Stadt Beuthen
besitzt sie eine nördliche Chausfeeverbindung durch
das Waldgebiet und ist an die Hauptdurchgangs-
ftraße Beuthen—Peiskretfcham durch eine nach
Rokittnitz führende Chaufsee angeschlossen Deren

Fortführung über die Gemeinde Mikultfchütz hin-
weg vermittelt den Anfchluß an die Stadt Hinden-
burg. Durch eine in diefem Jahre dem Verkehr
übergebene neue Chaussee nach Miechowitz ist das

Siedlungsgelände auch mit dieser Nachbar-
gemeinde verbunden. Von der aus Beuthen
über Miechowitz und Nokittnitz nach Wiefchowa
führende Straßenbahnlinie ist schon heute eine

Abzweigung bis in das Siedlungsgebiet von

Stollarzowitz vorhanden. Diefer Bahnteil foll
späterhin fowohl in füdlicher Richtung bis nach
Hindenburg fortgesetzt, als auch nach Norden zu

durch die Ortschaft Stollarzowitz und dann wieder

abzweigend nach Osten bis nach Beuthen hinein-
geführt werden. Diese für die Wahl der Ge-

meinde Stollarzowitz als künftige Nandfiedlung
günstigen Berkehrsbeziehungen zu den Produk-
tionsftätten wurden noch durch einen wichtigen
Faktor ergänzt. In vorausfchauender Weise hatte
bereits Vor mehreren Jahren der Landkreis Beu-

then das einen Teil des Gemeindegebietes um-

fassende Gelände des Gutes Stollarzowitz und des

zu ihm gehörenden Vorwerks Helenenhof in fei-
nen Besitz gebracht. Diese Fläche konnte natur-

gemäß einer Besiedlung leichter zugänglich ge-

macht werden als ein in der Hand Vieler Eigen-
tümer befindliches Gebiet. So entstand alfo in

den letzten Jahren unter Mitwirkung der Stadt

Beuthen, des Landkreises Beuthen und der Jn-

dustrie unter Betreuung der Wohnungsfürsorge-
gesellschaft in dieser Ortschast ein neues Wohn-
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gebiet, das den Grundstock für den Aufbau einer

großen weiträumig angelegten Wohngemeinde
bilden wird.

Die Gemeindeverwaltung hat verständnisvoll
diese Absichten unterstützt und der planvollen ein-

heitlichen Erweiterung des Ortes durch Aufstel-
lung eines Allgemeinen Bebauungsplanesdie

Wege geebnet. Der Plan sieht in seinem sudwes-
lichen Teil die Ansetzung der aus dem Industrie-
gebiet herausgezogenen Wohnungsbedurftigen
vor. Die nordöstliche, im Raume zwischen der be-

reits bebauten Dorflage und dem Waldgebietge-

legenen Fläche ist für die natürliche Erweiterung
der Gemeinde reserviert. Von der die Achse des

neuen Baugebietes bildenden teils»vorhandenen,
teils geplanten Verkehrsstraße fuhrenuWohn-
straßen in die neuen Teilgebiete Grunstreifen
und Fußwege nehmen die Verbindung zum

Walde auf. Die im Norden der Ortschaft vor-
läufig noch landwirtschaftlich zu nutzendeFlache
soll der späteren Ansetzung Von Kleinsiedlungen
vorbehalten bleiben.

» · .

Die vorstehend kurz geschilderte Tatigkeit der
Städtebauabteilung findet ihre wertvolle Ergan-

zung in der viele städtebaulicheMaßnahmen vor-

bereitenden Arbeit der Vermessungsabteilung der

Wohnungsfürsorgegesellschaft.Die Beschaffung,
Vervollständigung und Vereinheitlichung des
Kartenmaterials und der Planunterlagen kann
durch die Zusammenarbeit dieser Abteilungen in
reibungsloser und zeitsparender Weise erfolgen.

Trotz der Vielgestaltigkeit der zu lösenden Ein-
zelaufgaben mußte auf die Einhaltung einheit-
licher den Bedürfnissen der Landesplanung ent-
sprechender Grundsätze größtes Gewicht gelegt
werden. Sowohl die Planung von Verkehrs-
straßen, als auch die Festlegung der Wohngebiete,
der Industrieflächen und der Grünverbindungen
wird in engstem Einverständnis mit dem Landes-
planungsverein Oberschlesien E. V. vorgenom-
men. Die Verbundenheit von Städtebau und

Landesplanung sowie der glücklicheUmstand, daß
die Bebauungspläne fast der ganzen Provinz von

einer Stelle aus in stetem Zusammenwirken mit
allen zuständigen behördlichen Instanzen und

wirtschaftlichen Organen aufgestellt werden, ver-

bürgt ihren Wert für Gegenwart und Zukunft der
Städte und Gemeinden.

Oberfkhlefifche Lebensfragen als Grundlagen der Landesplanung
Von Dipl.-Jng. Arke

.

Geschäftsführer des Landesplanungsvereins Oberschlesien E.V., Oppeln.

,,Jmmer drohender senken sich die Schatten des kommenden Sterbens auf uns herab«

Der oberschlesischen Landesplanung ist die Auf-
gabe gestellt, der oberschlesischen Wirtschaft und
dem oberschlesischen Volk zu helfen. Will man die

Zielsetzung dieser Landesplanung verstehen, so ist
-eine Darlegung über die Grundlagen des ober-

schlesischenProblems erforderlich. Nur die»klare
Erkenntnis des Bestehenden bietet die Moglich-
keit, planvoll das Bessere herbeizufuhrenz

Von vier wichtigen Gegebenhefitenwird das

Bild der oberschlesischen Lage beeinflußt:einmal

die wirtschafts- und verkehrsgeographischenAb-

hängigkeiten der oberschlesischenWirtschaft,dann

die unmittelbar bevorstehenden weiteren Be-

drohungen der oberschlesischenDaseinsbedingun-
gen, ferner die durch die wirtschafts-«und bevolke-
rungspolitische Gliederung gekennzeichneteinnere

Struktur des Landes, und schließlich
— maß-

gebend und sichtbar bei allen Pflanungenund

Entscheidungen beteiligt —- die nationalpolitischen
Gesichtspunkte, die in der Grenzziehung begründet
sind und die geopolitische Lage des Grenzlandes
Oberschlesiens darlegen.

. « . . ·

Das Schicksal Oberschlesiens ist in seiner bin-

nenkontinentalen Lage, 400 Kilometer von der

Ostsee, 600 Kilometer vom Mittelmeer entfernt,

begründet. Bis zum Mittelalter hatte zwar

Schlesien als wichtige Landbrucke den Handels-f
verkehr von der Ostsee und von Westdeutschland
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(Aus einer Eingabe an den Reichstag im Jahre 1927).

nach Osteuropa zu vermitteln gehabt, sodaß wäh-
rend dieser Zeit auch Oberschlesien an der allge-
meinen Entwicklung von Handel und Gewerbe

teilnahm; die oberschlesischen Städte sind an den
alten Handelsstraßen planmäßig als Stations-·

punkte von Tagesreisen angelegt worden. Mit
dem Auskommen neuer Verkehrswege der Welt-
wirtschaft zu Wasser und zu Lande hörte dieser
wertebringende Verkehr auf, und der blühende
Gewerbestand in den Städten ging zurück.

Schicksalhaft wurde diese kontinentale Lage, als
man daran ging, die ungeheuren Werte des Lan-
des auszunutzen. Oberschlesien ist ein Gebiet mit
ungewöhnlich reichen Boden- und Naturschätzen·
Das mächtigste Steinkohlenbecken und das größte
Zinklager des europäischen Festlandes liegen in
Oberschlesien. Blei- und Eisenerze werden aus

oberschlesischen Schächten gefördert. Reiche Kalk-
vorkommen birgt der Oberschlesien durchziehende
Hügelzug des Ehelm. Die weiten Wälder auf
der rechten Oderseite geben Oberschlesien den
Rang der waldreichsten Provinz des Preußischen
Staates.

Dieser große Reichtum an Bodenschätzenist die
Grundlage, auf der sich die oberschlesischeIndustrie
zu ihrer weltwirtschaftlichen Stellung entwickelte.
Schon im Mittelalter bestand die Produktion von

Silber- und Bleierzen und der Bergbau auf Gal-



mei; seit etwa 1800 wurden die geförderten Zink-
erze in Oberschlesien zu Nohzink und Zinkblechen
verhüttet. Auch die Anfänge der Eisenindustrie
sind im Mittelalter festzustellen; die Vorkommen

an Eisenerzen und die in den Wäldern herstell-
bare Holzkohle ließen zahlreiche kleine Hütten in

den Waldgebieten entstehen. Diese Betriebe ver-

schwanden aber, als die Verkokungsmöglichkeit
der Steinkohle erkannt wurde ; die Eisenindustrie
gewann ihren neuen zweckmäßigen Standort im

Kohlenrevier. Das Erz kam zur Kohle, und selbst,
als die oberschlesifchen Eisenerzvorräte allmählich
erschöpft waren, bezog die oberschlesische Eisen-
industrie ihre Erze von weither, zum Teil aus

dem Auslande. Der jüngste aber wichtigste Pro-
duktionszweig der Schwerindustrie ist der Kohlen-
bergbau. Die überaus mächtigen in geringer
Tiefe anstehenden Kohlenflöze boten sehr günstige
Abbauverhältnifse, zumal Schlagwetter und Koh-
lensäure im allgemeinen unbekannte Gefahren
im oberschlesischen Bergbau sind. Von dem Bau

der ersten Eisenbahnen ab datiert die stark an-

steigende Förderung der Steinkohle.
So entstand durch den Reichtum des Landes,
durch·privaten Unternehmergeist, durch den Fleiß
der Bevölkerung und durch verständnisvolle För-
derung der Staatsbehörden ein Industriegebiet
in Oberfchlesien, das zu den hochentwickeltsten in

Europa gezählt werden konnte. Es erstreckte sich
von Tarnowitz im Norden bis Pleß im Süden;
das eigenliche »Industriedreieck« wurde durch die

Eckpunkte Gleiwitz, Beuthen und Myslowitz ge-

kennzeichnet
Aber von Anbeginn dieser schwerindustriellen

Entwicklung machte sich die Ungunft der verkehrs-
geographifchen Lage bemerkbar. Jede stärkere
Produktion verschärfte die Nachteile der Verkehrs-
ferne Oberschlesiens, denn der gewaltige Uberschuß
kann naturgemäß nicht im kleinen Oberschlefien
untergebracht werden, dem Produktionsmaß muß
ein genügend großes und aufnahmefähiges Ab-

satzgebiet entsprechen. Da diese Absatzgebiete nur

mit Verkehrsmitteln zu erreichen sind, ist die Ver-

besserung der Verkehrslage allmählich zu der ent-

scheidenden Lebensfrage Oberschlesiens geworden.
Schon vor dem Kriege war die oberschlefifche

Kohle in scharfem Wettbewerb mit anderen Ne-

vieren, besonders denen der Nuhrkohle und der

englischen Kohle. Natürliche Abfatzgebiete Ober-

schlesiens waren damals Nußland, Oesterreich-
Ungarn und der Balkan, wohin etwa 40Z der

Produktion versandt wurde. Der inländische Ab-

satz ging in der Hauptsache nach den deutschen
Ostprovinzen, Berlin, Mecklenburg, Sachsen und

Bayern. Besonders stark hatte schon seit jeher
die Eisenindustrie unter den weiten Frachtentfer-
nungen zu leiden. Der Bezug von Erzen, Zu-
fchlagstoffen und Koks (letzterer aus Niederschle-
sien, da der oberfchlesische Koks sich im allgemeinen
nicht für die Verhüttung eignete), erforderte hohe
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Frachten und belastet die Gestehungskoften des

Eisens; der Versand der Erzeugnisse hatte eben-

falls weite Entfernungen zu überbrücken. Im

Gegensatz zu anderen Nevieren Deutschlands hat
Oberschlefien noch den besonderen Nachteil, daß es

in seiner Hauptverkehrsrichtung zunächst einen

fackartigen, etwa 200 Kilometer breiten und 350

Kilometer langen, wenig aufnahmefähigen Korri-

dor zu überwinden hat, bis es zu seinen deutschen
Absatzgebieten gelangt.

Das hauptsächlichsteTransportmittel war und

ist noch jetzt die Eisenbahn; es muß heute rück-
wirkend anerkannt werden, daß die damalige
preußisch-hessischeStaatsbahn bemüht gewesen ift,
der besonderen geographischen Lage Oberschlesiens
durch Erstellung geeigneter Tarife entgegen zu
kommen. — Der natürliche Verkehrsweg Schle-
siens, die Oder, ist als Schiffahrtsstraße kaum mit

den dem Westen zur Verfügung stehenden großen
Strömen wie dem Rhein oder der Elbe zu ver-

gleichen. Die mangelnde Eignung der Oder für
die Schiffahrt beruht vor allem darauf, daß ihre
Wasserführung während langer Zeiten des Som-

mers so abnimmt, daß jeglicher Schiffsverkehr
ruhen muß. Dazu kommt, daß das oberschlefifche
Industrierevier etwa 45 Kilometer von der Oder-

wafserftraße entfernt liegt. Zur Ueberbrückung
dieser Entfernung wurde Anfang des 19. Jahr-
hunderts der Klodnitz-Kanal von Eleiwitz bis

Eosel gebaut; bis etwa 1850 erfüllte dieser Kanal

auch durchaus seine Aufgaben, ein erheblicher
Bruchteil der gesamten Ausfuhr wurde im Hafen
Eleiwitz in den Klodnitzkanal umgeschlagen. Nach
Bau der Eisenbahnen konnte der Kanal jedoch in-

folge seiner überaus kleinen Abmessungen eine

Bedeutung als Verkehrsweg nicht mehr behalten ;
er ist heute fast ohne jeden Verkehr. Mithin ist
die oberschlesische Industrie zur Benutzung des

Wasserweges auf einen ca. 45 Kilometer langen
Hauptbahnanschluß angewiesen, d. h. der ge-

samte Versand von Oberschlesien geht zunächst ein-

mal auf Bahnen über, um entweder direkt zu
den Absatzgebieten befördert oder im »gebrochenen
Verkehr« in Eoselhafen (bzw. auch in Oppeln-
Hafen) umgefchlagen zu werden.

Immer stärker brach sich in Oberschlesien und

auch in allen an der Oderschiffahrt interessierten
Landesteilen die Erkenntnis Bahn, daß es gelte,
den natürlichen Verkehrsweg, den vorhandenen
Oderstrom, auszubauen, damit er seine Verkehrs-
funktionen auch wirklich erfüllen könnte. Lang-
wierige parlamentarische Verhandlungen leiteten

seit Ende des 19. Jahrhunderts den Kampf um

diesen Oderausbau ein. Mit Argumenten aber,
wie, daß eine Schiffahrtsftraße ja vorhanden sei
und daß es sich lediglich darum handele, sie der

Schiffahrt nutzbar zu machen, kam der Osten bei

den Zentralbehörden leider nicht weiter· Es gelang
immer nur, Teilstücke des Oderausbaues als

Kompensationen gegenüber der anderen Nevieren



gewährten Bevorzugung im Wasserstraßenbau zu schen Bodenschätzenur dann ausgenutzt werden

erreichen. Um jeden kleinen Teilausbau war ein und der deutschen Volkswirtschaft zugute kommen

großes Ringen notwendig. Das Wort von der können, wenn es gelingt, Absatzgebiete für die

Vernachlässigung des deutschen Ostens in der Vor- Produktion zu erhalten und zu gewinnen. Durch
kriegszeit ist zumindest in verkehrspolitischer Be- den verlorenen Krieg aber und durch die Grenz-
ziehung und in Bezug auf den Oderausbau durch- ziehung des Genfer Vertrages ist dieses Verkehrs-
aus gerechtfertigt problem zu einer schicksalhaften und entscheiden-

Ein Teilabschnitt dieses Oderausbaues war den Existenzfrage Oberschlesiens geworden. Nicht
im Jahre 1912 beendet, nämlich die Kanali- länger mehr darf die Lösung dieser Frage ver-

sierung der Oder von Cosel bis unterhalb Bres- zögert werden, sie ist jetzt zum notwendigen natio-
lau ; die kanalisierte Strecke gewährt eine Tauch- nal-politischen Gebot geworden.
tiefe von ca. 1,50 Meter. Als in etwa befriedi- »DieFolgendes verlorenen Krieges bestanden
gend kann heute auch die Verbindung der Oder fur Oberschlesien in dem fast gänzlichen Verlust
mit Berlin, der Oder-Spree-Kanal, angesehen seiner Auslands-J.)lbsatzgebiete;hohe Schutzzölle
werde. Größte Sorge bereitet jedoch die Wasser- an den neuemGrenzenerschwerten die Ausfuhr
führung des Stromteiles von Vreslau bis In das naturliche sudosteuropäischeExportgebiet
Küstrin; Hunderte von Kähnen liegen auf dieser OberschlesiensIn seinem Lebensnerv aber ist
Oderstraße wochen- und monatelang versommert. Oberschlesien und sein Industriegebiet durch die

So kämpfte auch schon in der Vorkriegszeit die widersinnige, ungerechte Grenzziehung von 1922

oberschlesische Wirtschaft mit äußerster Anstren- getroffenworden. Trotz blutiger polnischer Auf-
gung um die Besserung der Verkehrsverbindungen stande und qualvollen Terrors bekannten sich in
in klarer Erkenntnis, daß die reichen oberschlesi- der Abstimmung 1921 SOZ der oberschlesischen
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Bevölkerung für das Verbleiben bei Deutschland.
Ungeachtet dieses klaren Ausdrucks des Selbstbe-
stimmungsrechtes ist ein großer Teil Oberschle-
siens, darunter der größte und wichtigste Teil des

Industriebezirks, von der Botschafterkonferenz im

Genfer Diktat dem neuen Staat Polen zugeteilt
worden. Offene Wunden am deutschen Volks-

körper bedeuten folgende Zahlen:
Es fielen an Polen:

1 Million Menschen und 3213 Quadratkilometer,
49 Milliarden Tonnen Steinkohlenvorräte (bis

1000 Meter Teufe) von 57,5 Milliarden,
9 Millionen Tonnen Zink- und Bleierze

von 20 Millionen,
43 Steinkohlengruben Von 67,
22 Hochöfen von 37,
32 Werke der Eisenindustrie von 51,
10 Zinkgruben von 15,
sämtliche 22 Zinkhütten,
sämtliche Blei- und Silberhütten und sämtliche

Eisenerzgruben.
Mitten durch das Industriegebiet zieht sich die

neue blutende Grenze. Rücksichtslos trennt sie
Produktions- und Wohnstätten und den Bergbau
unter Tage. Werke der Eisenindustrie sahen
plötzlich ihre Rohstoffwerke auf polnischer Seite,
ihre Verfeinerungsbetriebe auf deutscher Seite,
und umgekehrt. Die feinen inneren Verästelun-

gen des Wirtschaftsverkehrs wurden brutal durch
die Grenze unterbrochen. Menschen der gleichen
Familie erhielten eine verschiedene Staatsange-
hörigkeit. Mit welchem Zielbewußtsein diese
Grenze gezogen ist, beweist z. B. der Umstand,
daß die Verbindungsstraße zwischen den auf deut-

scher Seite verbliebenen Großstädten Hindenburg
und Beuthen durch einen polnischen Korridor von

1000 Meter Länge bei Rudahammer unterbrochen
wurde, da die Polen das hier stehende neue

Knappschaftslazarett für sich beanspruchten. —

Das Zukunftsgebiet des oberschlesischen Berg-
baues, das noch fast unerschlossene Pleß-Rybniker
Steinkohlenvorkommen, kam ebenfalls an Polen.
Ohne Abstimmung fiel das treudeutsche Hult-
schiner Ländchen an die Tschechoslowakei. Beson-
ders hart wurde durch die Grenzziehung die Stadt
Ratibor getroffen; eingeengt von Grenzen verlor

Ratibor Z seiner Steuerkraft, es wurde abge-
schnitten von seiner Kohlenversorgung und von

seiner Elektrizitätsversorgung, die früher blühende
Eisenindustrie mit etwa 3200 Arbeitern in Nati-

bor ist jetzt fast völlig zum Grliegen gekommen.
Aus dem einheitlichen, durch vielfältige Be-

ziehungen mit einander verbundenen oberschlesi-
schen Jndustrierevier sind durch das Genfer Diktat

zwei im Gegensatz zueinander stehende Konkur-

renzreviere geworden.
Die Bedeutung dieser Strukturänderungen der

Nachkriegszeit für die Verkehrslage liegt darin,
daß Oberschlesien sich absatzmäßig fast völlig neu

orientieren mußte. Ueber 9X10der oberschlesischen
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dest

Produktion muß in Deutschland untergebracht
werden. In besonderem Maße gilt das für den

Kohlenbergbau, aber auch für den Rest der bei

Deutschland verbliebenen Eisenindustrie. Die

reichen landwirtschaftlichen Gebiete von Posen
und Westpreußen fielen als Abnehmer für Er-

zeugnisse der Gisenindustrie aus, das Ausland

schütztesich durch hohe Zölle vor der oberschlesischen
Ausfuhr. Die Hauptverkehrsrichtung liegt jetzt
eindeutig nach Westen ; weite Entfernungen sind
zu den kaufkräftigen Absatzgebieten zu über-

winden.

Verzweifelt kämpft die oberschlesische Industrie
um den Absatz ihrer Produkte. Ihre Forderung
auf Verbesserung der Verkehrsmittel wird ein-

mütig von der gesamten oberschlesischen Bevölke-
rung unterstützt. Die Oberschlesier wissen, welch
schicksalhafte Bedeutung die Verkehrsferne und

deren Ueberwindung für das Dasein ihres Lan-

des haben. Mit Recht könnte Oberschlesien er-

warten, daß das Deutsche Reich seine Verpflich-
tungen gegenüber dem oberschlesischen Grenzlande
erkennt und die Treue, die das oberschlesische Volk

im Abstimmungskampf dem Reiche gehalten hat,
entgelten läßt. Aber schmerzlich muß es nicht nur

den Oberschlesier, sondern auch jeden Ostdeutschen
berühren, wenn man erkennen muß, daß das

nötige Verständnis für Oberschlesiens besondere
Notlage bei den Zentralbehörden noch immer

nicht aufgebracht wird. Mit äußerstem Befrem-
den muß man feststellen, daß in der Nachkriegs-
zeit Hunderte und aber Hunderte von Millionen

Mark zur Verbesserung der Absatzbedingungen
anderer deutscher Wirtschaftsgebiete von reichs-
wegen ausgeworfen worden sind, und daß sich fast
alle diese Verbesserungen schädigend auf die ober-

schlesische Wirtschaft auswirken. Man kann be-

haupten, daß die Wettbewerbsfähigkeit Oberschle-
siens durch Maßnahmen des Reiches und der Län-

der zugunsten anderer Reviere immer weiter

verschlechtert wird.

Es ist dies eine sehr ernste Behauptung, für die

aber leider schon längst der Beweis in zahlreichen
Denkschriften oberschlesischer Wirtschafts- und

Kommunalverbände angetreten worden ist. Ober-

schlesien mißgönnt anderen deutschen Landesteilen

gewiß nicht die Verbesserung ihrer Verkehrsver-
hältnisse, aber es verlangt mit Recht, daß in min-

gleichem Maße auch dem oberschlesischen
Grenzland unter besonderer Erkenntnis der

nationalpolitischen Gesichtspunkte die gleiche
Sorgfalt zuteil wird. Oberschlesien hat ein

natürliches Recht auf die Erhörung seiner
Wünsche.

Die wichtigste unmittelbar bevorstehende struk-
turelle Aenderung der oberschlesischen Absatzlage
wird durch die Vollendung des Mittellandkanal-

baues herbeigeführt werden. Mit größter Sorge
verfolgt Oberschlesien den weiteren Fortgang der

Arbeiten am MittellandkanaL denn seine Inbe-



—

triebnahme wird Oberschlesien der verstärkten

Konkurrenz des Westens und Englands fchutzlos
opfern. Mit gleicher Sorge wird der bevor-

stehenden Inbetriebnahme der Seeschiffahrtsstraße
Stettin-Swinemünde für 8000-Tonnen-Schiffe
entgegengesehen. Die Ruhrkohle wird dann neben
der englischen Kohle die Kanal- und Flußgebiete
Mitteldeutfchlands einschl. Groß-Berlin, die Ge-

biete an der mittleren und unteren Oder und das
Ostfeeküftengebiet beherrschen. Nicht nur die
oberschlesifche Kohle, sondern auch die Erzeugnisse
der oberschlesifchen Eifeninduftrie werden aus

ihren Hauptabsatzgebieten völlig verdrängt wer-

den; lediglich Riederschlesien und Süd-Branden-

burg werden ein ebenfalls noch sehr umstrittenes
Abfatzgebiet bleiben. Das Wafferstraßengefetz
vom 1. April 1905, das den Bau des Mittelland-
kanals bis Hannover vorsah, sagte Oberfchlesien
die Gewährung ausreichender Maßnahmen zur

Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit auf demIn-

landmarkt zu. Die damalige Staatsregierung
gab das Versprechen ab, die Wasserstraßezwischen
Oberschlesien und Berlin zu einer leistungsfahi-
geren auf Staatskoften auszubilden. Im Jahre
1921 wurde der Weiterbau des Mittellandkanals

von Hannover bis zur Elbe beschlossen Die

Wasserstraßen sind unterdessen in die Verwaltung
des Reiches übergegangen; es ist leider bisher
nicht möglich gewesen, von den Zentralstellen des

Reiches die seinerzeit von Preußen gegebene Zu-
sicherung auf Ausgleichsmaßnahmen zugunsten
Oberschlefiens ebenfalls zu erhalten. Die Deutsche
Reichsbahngesellfchaft hat es abgelehnt, etwa als

Rechtsnachfolgerin in die Versprechungen der

Preußischen Staatsregierung einzutreten und als

Ausgleichsmaßnahmen für die nach Fertigstellung
des Mittellandkanals eintretenden wirtschaft-
lichen Schädigungen auf eisenbahntarifarischem
Wege Frachtermäßigungenzu gewähren!

Ein anderes Projekt wird ebenfalls-durchseine

Verwirklichung schwerste Gefahren fur die Zu-
kunft der oberfchlesischen Wirtschaft mit sich brin-
gen. Durch Staatsverträge zwischendem»Reich
und Bayern ist im Jahre 1921 die Ausführung

des Rhein-Main-Donau-Kanals beschlossen wor-

den. Die Arbeiten schreiten rüstig fort, vor allem

in der Kanalisierung des Main und der Regu-
lierung der Donau. Schon die Main-Kanalifie-
rung bis Würzburg wird den bisherigen Absatz
oberschlefischer Kohle in Weder-Bayern und auch
in Ober-Bayern schwer beeinträchtigen. Die »Voll-
endung des Rhein-Main-Donau-Kanals eroffnet
der Ruhrkohle und überhaupt der westdeutschen
Industrie einen frachtbilligen Weg vom Rhein in
die Donau-Länder und in die Balkanstaaten bis

zum Schwarzen Meer. Wird der Mittelland-
kanal und die SeefchiffahrtsftraßeStettin-Swine-

münde Oberschlefien aus seinen binnendeutschen
Absatzgebieten verdrängen, fo wird der Rhein-
Main-Donau-Kanal fast jede Möglichkeit des Ex-
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portes Oberschlesiens nach Südofteuropa verhin-
dern. Die verkehrsgeographifchen Absatzverhält-
nisse werden durch die Vollendung dieser drei
Schiffahrtsverbindungen in furchtbarem Ausmaß
zu Ungunsten Oberfchlefiens geändert.

Noch eine andere Gefahr droht dem oberschlesi-
schen Lande. Seit Bestehen des Wirtschaftskrieges
zwischen Deutschland und Polen sind wiederholt
von beiden Teilen Anstrengungen gemacht wor-

den, diesen vertragslosen Zustand zu beendigen.
Polen legt in den Vertragsverhandlungen beson-
deren Wert auf die Möglichkeit, seine Ueberpro-
duktion an Schweinen und an Kohle nach Deutsch-
land zu exportieren. Mit größtem Rachdruck
wehrte sich sowohl die oftdeutsche Landwirtschaft
wie auch das oberschlefische und niederfchlesifche
Kohlenrevier gegen den Abschluß des Handels-
vertrages. Der Vertragsentwurf fah u. a. eine

jährliche Einfuhrmenge von 4,2 Millionen Tonnen

ostoberfchlefischer Kohle nach Deutschland vor.

Diese Kohlenmenge würde restlos zu Lasten des

westoberschlesifchen Kohlenabsatzes (im Jahre 1929
22 Millionen Tonnen) gehen, da Polen durch Ge-

währung niedriger Eisenbahntarife über die

Grenzstationen in Posen und in Oftpreußen
mühelos die deutsch-oberschlesischeKohle im Preise
unterbieten könnte. Bis heute ist der Handels-
vertrag noch nicht ratifiziert, aber er steht als
dauernde Drohung über Oberschlesien.

Die Aussichten der oberschlefischen Wirtschaft
sind denkbar verzweifelt. Mittellandkanal, See-

schiffahrtsftraße Stettin-Swinemünde, Rhein-
Main-Donau-Kanal und evtl. der polnische Han-
delsvertrag werden, jede Maßnahme für sich
allein fchon, die oberfchlesifche Industrie in ihren
Grundlagen tödlich treffen. Eine ftarke Ein-

schränkung der Betriebe, ein großes Sterben der
Gruben und Werke würden die Folgen sein;
Zehntaufende von Arbeitern würden für immer
brotlos werden. Mit großem Ernst weist Ober-

schlefien auf das drohende Verhängnis hin. Das
Reich muß helfen. Mittel und Wege zur Hilfe
sind immer wieder aufgezählt worden. Höchste
Zeit ist es, daß endlich diese Maßnahmne ausge-
führt werden, denn schwere national-politische Ge-
fahren drohen.
Gegenüber dem Mittellandkanalbau werden als
Kompenfationsmaßnahmen von Oberfchlesien ge-
fordert, daß neben der Erhebung hoher Schiff-
fahrtsabgaben auf dem Mittellandkanal die Oder
zu einem zuverlässigen Großschiffahrtswege aus-

gebaut werde und daß ein frachtbilliger Anschluß
des Industriebezirks an die Oder geschaffen werde.
Für den Ausbau der Oder ist vor allem erforder-
lich, zur Riedrigwasferregulierung der Oderstrecke
Ranfern—Küftrin Zuschußwasfer zu beschaffen,
das die Schiffahrt instand setzt, auch während der
jährlich eintretenden Wasserklemmen den Verkehr
aufrecht zu erhalten. Zur Beschaffung diefes Zu-
schußwafsers ist die Errichtung von Staubecken



im Niederschlagsgebiet der oberen Oder als not-

wendig anerkannt. Jm Jahre 1927 wurde das

Staubecken Ottmachau mit einem Fassungsinhalt
von 90 Millionen Kubikmeter in Angriff genom-

men, seine Fertigstellung ist Anfang nächsten
Jahres zu erwarten. Ein zweites Staubecken ist
seit diesem Jahre in Sersno an der Klodnitz im

Bau. Dieses Bauwerk entsteht durch die Sand-

baggerungen der Bergbauverwaltungen für

Zwecke des Spülversatzes und soll nicht nur als

Zuschußwasserbeckenfür die Oder und als Hoch-
wasserschutz für die Klodnitz dienen, sondern ge-

währleistet gleichzeitig die Reinwasserversorgung
des Jndustriebezirks, allerdings ist seine Fertig-
stellung nicht vor 1946 zu erwarten. Weitere

Staubecken sind in Oberschlesien an der Ruda bei

Natiborhammer und an der Malapane bei

Turawa geplant, ebenso evtl. an der Oder selbst
bei Krappitz, sowie in Niederschlesien an der

Weistritz. Sehr notwendig war auch der jetzt be-

ginnende Bau einer zweiten Schleuse bei Nan-

sern, die den Verkehr zwischen der kanalifierten
Oder und dem freien Strom reibungslos vermit-

teln soll.
Besonders wichtig ist die oberschlesische Forde-

rung auf Herbeiführung eines frachtbilligen An-

schlusses des Jndustriebezirks an die Oder. Mit

der Anwendung des Staffeltarifs durch die

Neichsbahn anstelle des alten Kilometer-Tarifs
der Vorkriegszeit hat die Vorbelastung der Frach-
ten vom Jndustriebezirk bis Eoselhafen eine der-

artige Höhe erlangt, daß eine Abänderung dieser

Frachtverhältnisse zur dringenden Notwendigkeit
geworden ist. Beispielsweise beträgt die Fracht
für 1 Tonne Kohle (Stand vom 1. April 1931)
von Borsigwerk nach Eoselhasen RM 2,90 bei

einer Entfernung von 56 Kilometer, während die

direkte Kohlenfracht Borsigwerk-Berlin für 492

Kilometer NM 14,——ausmacht; Seeausfuhrkohle
von Borsigwerk nach Stettin kostet 5,70 RM je
Tonne (A. T. 6 f.)· Demgegenüber beträgt die

Kahnfracht von Eoselhafen nach Berlin 6,20 NM

je Tonne, nach Stettin NM 4,20. Die hohe Reichs-
bahnvorfracht verteuert also erheblich den fracht-
billigen Wasserweg Da sich die Deutsche Reichs-
bahngesellschaft entschieden geweigert hat, niedri-

gere Vorlauftarise nach Eoselhafen zu erstellen,
sind die interessierten Kreise daran gegangen,
neue Verkehrsverbindungen zu untersuchen und

ihre Verwirklichung zu fordern. Drei Projekte
liegen bisher für diese frachtbillige Anschlußver-
bindung vor, nämlich der Bau eines neuen Ober-

schlesischenKanals anstelle des Klodnitz-Kanals,
der Bau einer privaten Grubenschleppbahn, die

von den einzelnen Gruben über einen Sammel-

bahnhof zu einem neu an der Oder anzulegenden
Hafen bei Januschkowitz unterhalb Cosel führen
soll, und als neuester Vorschlag der Bau einer

privaten Gruben-Schwebebahn, die ebenfalls
einen neuen Hafen an der Oder erfordern würde.
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Eine Klärung darüber, welches Projekt die größt-
ten volkswirtschaftlichen Vorteile für Oberschle-
sien jetzt und in der Zukunft erbringen wird, er-

scheint dringend erforderlich; mit der Unter-

suchung dieser Frage ist im Einvernehmen mit

den interessierten Stellen der Landesplanungs-
verein Oberschlesien beauftragt, die Arbeiten

dürften demnächstzum Abschluß gelangen. Wesent-
lich bei dieser Untersuchung erscheinen die Mög-
lichkeiten, daß sich durch Bau eines neuen Ver-

kehrsmittels die bisherigen Standortsverhältnisse
der einzelnen oberschlesischen Wirtschaftsgebiete
verändern können. Näheres hierüber auszuführen
überschreitet den Rahmen dieser Abhandlung.
Höchste Eile ist für diese oberschlesischen Gegen-
maßnahmen geboten. Der Zeitpunkt der Vollen-

dung des Mittellandkanals rückt immer näher.
Gleichzeitig mit dem letzten Spatenstich am« Mit-
tellandkanal müssen unbedingt die für Ober-

schlesien notwendigen Verkehrsbauten ausgeführt
sein, da sonst nie wieder einzubringender Schaden
entsteht.
Gegenüber dem Bau des Nhein-Main-Donau-

Kanals muß Oberschlesien als einzige mögliche
Kompensation den Bau des Oder-Donau-Kanals
anmelden. Dieses Projekt, das über 200 Jahre
alt ist, scheint durch die Entwicklung der aller-

letzten Zeit erheblich an Aussicht auf Verwirk-

lichung gewonnen zu haben. Auch die oberschle-
sischeIndustrie ist nach anfänglichem Bedenken da-

zu gekommen, sich für den Bau des Oder-Donau-

Kanals einzusetzen, sodaß eine einmütige Aus-
fassung innerhalb Oberschlesiens in dieser wich-
tigen Frage erfreulicherweise festzustellen ist.
Größtes Jnteresse am Bau dieses Kanals hat die

Tschechoslowakei als Binnenstaat. Für Ober-

schlesien aber kann die Durchführung der Oder-

Donau-Verbindung die Aussicht auf den Beginn
einer neuen Blütezeit bedeuten. Die große inter-

nationale Schiffahrtsstraße von der Ostsee zum
Schwarzen Meer würde eine Länge von 2867

Kilometern aufweisen und Länder der verschieden-
sten Wirtschaftsstruktur miteinander in Verkehr
bringen ; für die Verkehrsaufschließung der

Donau-Länder hat der Kanal eine überaus große
Bedeutung. Oberschlesien wäre an dieser Schiff-
fahrtsstraße das größte und wichtigste Rohstoff-
gebiet. Es eröffnen sich dadurch Aussichten für
Oberschlesien, die die Schäden der binnenkontinen-

talen Lage fast zum Ausgleich bringen können.

Allerdings sind zwei Voraussetzungen noch zu er-

heben. Die eine ist die selbstverständliche Forde-
rung, daß der oberschlesische Jndustriebezirk in

leistungsfähiger Weise an den Oder-Donau-Kanal

angeschlossen wird. Dieser Anschluß an den Oder-
Donau-Kanal wird mit dem ohnehin zu fordern-
den Anschluß an die Oder identisch sein. Bei der

Beurteilung dieser Anschlußfrage ist es infolge-
dessen schon jetzt nötig, die Anschlußverbindung so
auszuwählen Und zu erbauen, daß sie den best-
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möglichsten Anschluß gleichzeitig an den Oder-

Donau-Kanal darstellen kann ; auch diese Betrach-
tungen erfahren eine besondere Wertung in den

Untersuchungen des Landesplanungsvereins.
Und noch eine zweite Einschränkung muß an die

Erwartungen geknüpft werden, die man vom

Oder-Donau-Kanal erhofft, das ist die Voraus-

setzung, daß die sich hindernd dem Wirtschaftsver-
kehr in Mitteleuropa gegenüberstellenden wirt-

schaftlichen Grenzen in Fortfall kommen oder zu-

mindest möglichst wenig merkbar werden. Heute
im Jahre 1932 kann es vielleicht als unzeitgemäß
erscheinen, Exporthoffnungen zu hegen, heute, wo

alle Staaten sich in autarkischen Bestrebungen
hermetisch voneinander abzuschließen versuchen.
Gewiß ist aber, daß — europawirtschaftlich ge-

sehen — diese Tendenz in Anbetracht der Fort-
schritte der Menschheit und in Anbetracht der

Fortschritte der Verkehrstechnik als falsch zu be-

zeichnen ist und daß sie zu irgendeinen hoffentlich
nicht mehr fernen Zeit, bestimmt einmal durch
einen Wiederaufschwung des freien Handelsver-
kehres abgelöst werden wird. Nur von solch einer
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Entwicklung kann sich auch Oberschlesien Hoffnun-
gen für die Zukunft versprechen.

Von dieser Hoffnung müßte sich auch die ober-

schlesischeEisenindustrie leiten lassen, die gegen-

wartig in verzweifeltem Kampf um den letzten
Nest ihrer Existenzmöglichkeitringt. In einem

Mitteleuropa, das keine hemmenden Wirtschafts-
grenzen kennen würde, wird in dem Absatzwett-
streit der verschiedenen Produkte sich nur dasjenige
Revier behaupten können, das der Ungunst seiner
verkehrsgeographischen Lage die bessere Qualität
der Erzeugnisse gegenüberstellen kann. Der

deutsch-oberschlesischeArbeiter wird seine Tüchtig-
keit in den Werken der Eisenindustrie, den Ber-

edlungs- und Verfeinerungsbetrieben, ausnutzen
können: die Erzeugnisse dieser Industrie werden

ungeachtet der Frachtbelastung immer ihre Ab-

nahme im künftigen mitteleuropäischen Wirt-

schaftsraum finden können. Es ist notwendig, auf
diesen Gedankengang, möge er auch utopisch er-

scheinen, schon in der Ietztzeit hinzuweisen. Bei
klarem Durchdenken der Zukunftsmöglichkeiten
und der voraussichtlichen Entwicklung hätte es
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Strukturänderungen der Verkehrsgeographischen Absatzbedingungen.
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sonst nie und nimmer zu dem tief bedauerlichen
Vorgang kommen dürfen, daß im Jahre 1932 das

oberschlesische Borsigwerk nach Verkauf seiner Pro-
duktionsquote bis 1952 nach Mitteldeutschland als

nutzlos für die neuen Besitzer abgebrochen wer-

den soll, um die unter der Hütte anstehenden
Kohlenflöze abteufen zu können.

— Dieser bevor-

stehende Abbruch eines einst blühenden Werkes

Oberschlesiens ist ein erschreckendes Warnungs-
zeichen für das Deutsche Reich!

Die Kenntnis der wirtschafts- und verkehrs-
geographischen Beziehungen von Oberschlesien, der

bevorstehenden Bedrohungen der oberschlesischen
Absatzlage und der Maßnahmen, die das drohende
Unheil abwenden sollen, bildet die Voraussetzung
für jede planende Tätigkeit in Oberschlesien Auch
die Arbeiten des Landesplanungsvereins Ober-

schlesiens werden von diesen Gegebenheiten rest-
los beeinflußt. Die Aufgabenstellung der ober-

schlesischen Landesplanung ist daher —- abwei-

chend vielleicht von anderen Landesplanungsver-
bänden — zwangsläufig so, daß sie sich als Teil

der im Gang befindlichen Wirtschaftspla-
nung zu betrachten hat. Erst auf Grund einer

solchen Auffassung ist es möglich, spezielle Arbei-
ten der Landesplanung in Angriff zu nehmen«
Diese spezielle Arbeit besteht insbesondere in me-

thodischen Untersuchungen über die Möglichkeiten
einer Verbesserung der inneren Struktur des

oberschlesischen Landes. Für die vorliegenden
zahlreichen Verkehrsprojekte muß die verkehrspoli-
tische Begründung nachgewiesen werden. Der

Bau neuer Eisenbahnverbindungen ist für Ober-

schlesien eine Notwendigkeit, 40Z der gesamten
Provinzfläche sind weiter als 5 Kilometer vom

nächsten Bahnhof entfernt. Zwei Bahnprojekte
(Kandrzin—Gr·Strehlitz und Hindenburg—Beu-
then) stehen durch das Osthilfegesetz vor ihrer
Ausführung ; zwei weitere Kleinbahnprojekte
werden von den zuständigen Kreisausschüssen be-
arbeitet. Die Projekte einer Hauptbahnverbin-
dung Ratibor——Gleiwitz, die eine infolge der

Grenzziehung besonders wichtige Verkehrsbedeu-
tung hat, sowie einer Rebenbahn Peiskretscham—
Keltsch, die ein landwirtschaftlich reich besiedeltes
Gebiet verkehrsmäßig aufschließen will, werden
vom Landesplanungsverein einer technischen und

wirtschaftlichen Untersuchung im Auftrage der in-

teressierenden Kommunen unterzogen·
Die eigentliche satzungsgemäße Aufgabe des

Vereins, über die allerdings die Landesplanung
zwangsläufig durch die Entwicklung der Verhält-
nisse hinausgegriffen hat, ist die Aufstellung von

Flächenaufteilungsplänen für die einzelnen Wirt-

schaftsgebiete. Diese Flächenausweisung ist be-
sonders im Gebiet der »Dreistädteeinheit« Beu-

then-Gleiwitz—Hindenburg, dem Industrie-
bezirk, ein schwierig gelagertes Problem. Erstes
Gebot der Wirtschaftlichkeit ist es, die wenigen
noch bei Deutschland verbliebenen Kohlenvorräte
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möglichst restlos dem Bergbau zur Verfügung zu

erhalten. Gegenüber dieser national-wirtschaft-
lichen Forderung müssen die städtebaulichen Be-

lange des Jndustriebezirks zurücktreten. Im

eigentlichen Kernrevier muß die Bebauung auf
engem Raum zusammengefaßt werden und darf
sich nicht auf die umliegenden Bergbauflächen er-

strecken, damit dem Bergbau eine wirtschaftliche
Ausbeutung der Kohlenflöze möglich ist; der
Städtebau dieser Kommunen wird sich also »ver-
tikal« zu entwickeln haben. Infolgedessen sind
die Stadt Beuthen, die Jndustriegemeinden des

Landkreises Beuthen und zum Teil auch die Stadt

Hindenburg genötigt, den weiteren Wohnungs-
bedarf ihrer Bevölkerung nicht in den Kommu-

nalgebieten selber, sondern weit weg am Rande
des Jndustriebezirks, d. h. am Rande der abbau-

würdigen Flöze zu befriedigen. Als zweckmäßige
Standorte dieser Randsiedlungen sind die Gebiete
von Peiskretscham, Rokittnitz und besonders Stol-

larzowitz erkannt worden; seit 1923 wird der

Wohnungsbau in diesen Gebieten planmäßig und

systematisch fortgeführt, erfreulicherweise lassen
die Verhältnisse das Vorherrschen des Flachbaues
zu. Der Bau von neuen Verkehrsverbindungen
im Industriebezirk, vor allem von Straßen und

Straßenbahnen, und die Erhaltung der vorhan-
denen Grünflächen bedingen ebenfalls Rücksicht-
nahme auf die Belange des Bergbaus, der der

Hauptarbeitgeber der Jndustriebevölkerung ist.
Die Grundfrage bei der Aufstellung des Flächen-
aufteilungsplanes für den Jndustriebezirk ist aber

noch nicht beantwortet, und das ist die Frage, ob
die Zukunft dieses Jndustriebezirks weiter ge-
sichert ist und ob nicht vielleicht unabhängig von

der jeweiligen Konjunktur in Deutschland ein

Niedergang des oberschlesischen Industriebezirks
zu erwarten ist. Diese Frage ist es auch, die zu
dem gewiß berechtigten Antrag einer oberschlesi-
schen Großstadt an den Landesplanungsverein ge-

führt hat, zu untersuchen, ob die zurzeit im In-

dustriebezirk herrschende Arbeitslosigkeit struk-
turell oder konjunkturell begründet sei.

Diese Befürchtungen der oberschlesischen Indu-

striekommunen begründen sich einmal natür-

lich auf die allgemeinen verkehrsgeographischen
Beziehungen der Provinz, dann aber auch auf die

Tatsache, daß seit kurzem die Niederlassung von

neuen industriellen Betrieben nicht mehr im In-

dustriebezirk erfolgt, sondern an günstigeren für
den Absatz besser geeigneten Standorten. Der
alte Grundsatz in Deutschland, daß Erz zur Kohle
wandere, hat sich, wenigstens in Oberschlesien, da-

hin gewandelt, daß nicht mehr die Rohstoffbasis,
·

sondern die Verkehrsbasis als wichtigere Stand-
ortseigenschaft in Erscheinung tritt. Die Zink-
hütte der Giesche-Verwaltung, die die oberschlesi-
schen Zinkerze verhüttet, ist im Jahre 1928 nicht
in Oberschlesien errichtet worden, sondern in

Magdeburg, an dem Schnittpunkt der Elbe mit
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dem zukünftigen Mittellandkanal. Auch in Ober-

schlefien macht sich eine solche Wanderung der In-

dustrie bemerkbar. 1928 begannen die Vorarbei-
ten für den Bau eines Großkraftwerkes bei Cosel
an der Oder; 1930 errichtete die Gräfl. Schaff-
got’scheVerwaltung eine große Kokerei in Descho-
witz an der Oder; 1931 begann die tschechische
Schuhwarenfabrik Bata mit dem Bau ihrer ersten
Fabriken und Wohnhäuser in Ottmuth an der

Oder, das Bauprogramm von Bata sah ursprüng-
lich sogar die Errichtung einer Stadt von 40 000

Einwohnern innerhalb 5 Jahren vor. Weitere

industrielle Niederlassungen an der Oder dürften
eine Frage der Konjunktur sein. Der Landes-

planungsverein beobachtet diese Entwicklung auf
das aufmerksamfte; es erweist sich als notwendig,
für dieses neue in Entwicklung kommende Wirt-

schaftsgebiet des »Mittleren Odertales« rechtzeitig
die Grundsätze einer speziellen Landesplanung an-

zuwenden und einen vorausschauenden Flächen-

aufteilungsplan aufzustellen. — Eine gleiche Be-

handlung erfährt ebenfalls schon jetzt das Gebiet

des »Oberen Odertales« mit dem Wirtschafts-
gebiet Ratibor, das von dem Bau des Oder-

Donau-Ka·nals einen nachhaltigen entscheidenden
Aufschwung erwarten kann.

Das aus der Umstellung im Arbeitsprozeß
überall in Deutschland entstandene Problem der

Umsiedlung berührt auch die oberschlesische Pla-
nung. In Form der vorstädtischenKleinsiedlung
mit Landzulage können — und das sollte gemein-
hin Ueberzeugung aller verantwortlichen Stellen

sein — nur solche Arbeiter angefiedelt werden, die

später bei Besserwerden der Konjunktur wieder

Aussicht haben, in ihren alten Arbeitsstätten be-

schäftigt zu werden, wenn auch vielleicht nur in

Kurzarbeit oder Halbschicht. Infolgedessen sind
diese Kleinsiedler später auf einen Pendelwan-
dererverkehr angewiesen, eine Tatsache, die be-

stimmend für die Auswahl der zweckmäßigen

Kleinsiedlungsflächen ist. — Die ländliche Sied-

lung in Oberschlesien trifft zwar auf ungeheuren
Latifundienbesitz weniger Großgrundbesitzer,doch

befindet fich dieser der Siedlungstätigkeit viel-

leicht zur Verfügung stehende Besitz fast durchweg

auf den schlechten Böden der rechten Oderseite;
auf den guten Lößböden der Leobschütz-Neuftädter

Gegend ist der bäuerliche Besitz schon jetzt vor-

wiegend. Mit Rücksichtauf die ungünstigen Ver-

kehrsverhältnisse, die Bodenbeschaffenheit und die

zum Teil recht schwierigen Absatzverhältnisse sind
daher genaueste Feststellungen aller Standorts-

bedingungen vor jeder einzelnen neuen Besied-
lung notwendig, um Rückschläge zu vermeiden.
In Zusammenarbeit mit Siedlungsträgern und

Behörden hat sich der Landesplanungsverein die

planmäßige Bearbeitung des oberschlesischenSied-

lungswerkes zur Aufgabe gemacht; ein Provin-
zialsiedlungsplan soll das Ergebnis dieser Ar-
beiten sein.

Die oberschlefischen Siedler sind in erster Linie
Landwirte und daher in ihrem Wohlergehen von

der Gesamtlage der oberschlesischen Landwirtschaft
abhängig. Diese Landwirtschaft wird von dem

Gelingen der agrarpolitischen Maßnahmen, die

jetzt für den gesamten deutschen Osten in Vorbe-

reitung sind und einen gewissen planwirtschaft-
lichen Charakter tragen, ebenfalls natürlich Nutzen
ziehen. Aber die oberschlefische Landwirtschaft
wird stets in großemMaße von dem Wohlergehen
der oberschlesischen Industrie abhängig sein, denn

landwirtschaftlich betrachtet, ist Oberschlesien im

allgemeinen als autarkes Gebiet anzusprechen, die

landwirtschaftliche Produktion ist fast nur auf die

oberschlesische Konsumentenschaft angewiesen. Auch
die oberschlesische Landwirtschaft hat also das

größte Interesse an dem Wohlergehen der Indu-

striebevölkerung und damit an der Besserung der

verkehrsgeographischen Beziehungen.

Wilhelm Volz sagt zum Schluß seines Werkes

»Die Ostdeutsche Wirtschaft«: »Die Struktur un-

serer Wirtschaft entspricht nicht mehr den alten

und noch nicht den neuen Verhältnissen des Rau-

mes und der Lage . . .« Gewiß wird sich auch
die oberschlesische Wirtschaft diesem Satz entspre-
chend umftellen müssen und wird dem neuen

Raum Rechnung tragen. Aber niemals wird

sichOberschlesien mit der Struktur feiner verkehrs-
geographifchen Lage abfinden können, aus Grün-

den der Selbsterhaltung wird die oberschlesische
Wirtschaft nach einer Besserung dieser Lage stre-
ben müssen. Ihr darin zu helfen, ist die Aufgabe
der oberfchlesischen Landesplanung.

Umfkhau
Bauwirtschaft

und Wohnungsfärforgegesellfchaften
Uebereinstimmungen in den wohnungs-

politischen Gegenwartssorderungen.
Das Ziel der Wohnungs- und Siedlungspolitik

ist. für alle Deutschen gefunde, arbeits- und ernah-

rUngspolitisch zweckmäßiggelegene Wohnungenzu

schaffen und dabei die Bau- und Wohnungswirt-
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schaft in einem Rahmen und in Formen zu ent-

wickeln, daß sie dienendes Glied der Gesamtwirt-
schaft ist. Dieses Ziel kann nur erreicht werden,
wenn die Mittel und der Weg zu diesem Ziel fo
gewählt werden, daß Wohnen und Bauen nicht
vorwiegend konsumtive, sondern vor allem volks-

wirtschaftlich belebende Wirkungen haben.
Man ist und war sich immer darüber einig, daß

die Zwangswirtschaft und ihre Folgen das kon-
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sumtive Moment im praktischen Ergebnis in den

Vordergrund rückten. Darum war die Zwangs-
wirtschaft immer nur als Uebergang gedacht zu
dem heute unumstrittenen Ziel einer im Rahmen
der sozialen Notwendigkeiten freien Wirtschaft im

Wohnungsbau. Eine entsprechende Lösung ist bei

den Entscheidungen über die Wohnweise zu

suchen; die kulturellen Forderungen müssen mit

den allgemeinen wirtschaftlichen Rotwendigkeiten
in Einklang gebracht werden. Nur dann können

die Inhaber der neuen Wohnungen als Mieter

ihre Miete zahlen oder als Eigentümer ihre Ver-

bindlichkeiten erfüllen, damit im Ergebnis das im

Wohnungsbau investierte Kapital der allgemei-
nen Wirtschaft wieder zugeleitet und von dieser
in einem ewigen Kreislauf wieder fruchtbringend
angelegt werden kann.

Diese klare Zielsetzung in der

Richtung der freien Wirtschaft darf
aber nicht, losgelöst von der kata-

strophalen Gegenwartslage, die

Notwendigkeiten einer planmäßi-
gen und öffentlichen Förderung der

Wohnungswirtschaft verkennen, die

unerläßlich sind, um eine freie Woh-
nungsbauwirtschaft überhaupt in

Gang zu bringen und in vertret-

baren Bahnen zu halten. Wenn von den

beiden zum Bau notwendigen Mitteln, Kapital
und Arbeit (außer den Urstoffen), anlagebereites
Kapital für den Wohnungsbau nicht vorhanden
ist, dagegen Arbeit und wirtschaftlich gerechtfertig-
ter Bedarf den Bau von Wohnungen fordern,
dann muß durch öffentliche Hilfe zur Vermeidung
eines größeren Schadens ein Ausweg geschaffen
werden. Dies ist der Grundgedanke der gesamten
staatlichen Unterstützungspolitik in der Woh-
nungswirtschaft gewesen. Dieser Grundgedanke
hat auch heute noch seine uneingeschränkte Gel-

tung behalten, wenngleich die Mittel zu dieser
Unterstützung beschränkt und zum Teil anderer

Art sind. Daß immer, wenigstens für die Woh-
nungen der Minderbemittelten, eine staatliche
Hilfe notwendig ist, zeigen die Erfahrungen nicht
nur in Deutschland vor und nach dem Kriege,
sondern auch in allen anderen Ländern Europas-i)
In diesem Zweig der Wohnungswirtschaft wer-

den daher staatliche Hilfe und Einwirkung immer

unerläßlich sein, falls nicht die freie Wirtschaft
in einen Zustand keiner Wirtschaft führen soll.

Dies sind die Grundgedanken der wohnungs-
politischen Forderungen, die von den Wohnungs-
fürsorgegesellschaften, die nichts mehr und nichts
weniger als eine notwendige Ergänzung zu denen
der freien Bau- und Wohnungswirtschaft sein
sollen und wollen, immer wieder vertreten und
in ihren praktischen Arbeiten beachtet wer-

EJ Vgl. die Verhandlungen des intern. Wohnungs-
kongresses, Berlin 1931.
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den. Es ist daher für diese Gesellschaften eine

Genugtuung, feststellen zu können, daß die freie
Bauwirtschaft sich jetzt auch zu diesen Forderun-
gen bekannt hat. Die Fachgruppe Bau-

industrie Berlin hat in ihren vor wenigen
Tagen dem Herrn Reichskanzler unterbreiteten

Vorschlägen zur Förderung des Wohnungsbaues
alle vorgenannten Grundgedanken
der Wohnungspolitik zu ihren eige-
nen gemacht. Nicht nur in dem bisher behan-
delten Ziele, sondern auch in der Wahl der Mittel
und des Weges ist eine so starke Annäherung an

die Forderungen der Wohnungsfürsorgegesell-
schaften, der anderen Organe staatlicher Woh-
nungspolitik und der gemeinnützigen Bauvereini-

gungen erfolgt, daß man heute im allgemeinen
von einer Uebereinstimmung der beteiligten
Kreise in den wohnungspolitischen Gegenwarts-
forderungen sprechen kann.

In zwei grundsätzlichen Fragen stehen sich die

Auffassungen allerdings noch gegenüber. Einmal
will die Bauwirtschaft die uneingeschränkte Herr-
schaft der Privatwirtschaft im Wohnungsbau,
während wir die Sorge für das Wohnbedürfnis
der gegenüber dem privatwirtschaftlichen Indi-

vidualstreben schutzlosen Minderbemittelten als

Daueraufgabe des Staates betrachten. Das Ziel
dieser staatlichen Wohnungspolitik ist der Aus-

gleich zwischen dem privatkapitalistischen Interesse
des Hauseigentümers und dem begründeten
Wohnbedürfnis des Mieters. Ein soziales
Mietrecht muß daher den Ausgleich schaffen.
Dazu gehört auch eine Beeinflussung der Miet-

zinsbildung für die Fälle, in denen die Privat-
wirtschaft Wege geht, die den sozialen Erforder-
nissen des Gemeinschaftslebens widersprechen.

Im Augenblick aber stehen gegenüber diesen
beiden grundsätzlichen Fragen eine Reihe woh-
nungspolitischer Gegenwartsforderungen im Vor-

dergrunde, die einer schnellen Lösung entgegen-
geführt werden müssen. In diesen Z e i t f r a g e n

besteht volle Uebereinstimmung zwischen
den Vertretern einer staatlichen Wohnungspolitik
und der Privatwirtschaft

So kann die Forderung der Bauwirtschaft, die

Hypothekenbanken und die privaten und öffent-
lichen Versicherungsträger zu veranlassen, nach
dem Vorbilde der Preußischen Landespfandbrief-
Anstalt und der Deutschen Wohnstätten- und Hy-
pothekenbank A.-G. —- und wir möchten hinzu-
fügen: auch zahlreicher Sparkassen —

zur Finan-
zierung kleiner Häuser auch Hypotheken von

RM 3000,——bis 5000,— zu geben, nicht kräftig
genug unterstrichen werden. Immer wieder haben
die Wohnungsfürsorgegesellschaftendarauf hinge-
wiesen, daß die Abneigung der Realkreditinstitute
gegen die Beleihung kleiner Objekte die Erstel-
lung von Eigenheimen ungeheuer erschwert. Da-
bei lehrt die Erfahrung, daß gerade das Eigen-
heim als Beleihungsobjekt ein Höchstmaß an



Sicherheit gewährt, und daß für die Erstellung
von Eigenheimen ungeahnte Mengen von Eigen-

kapital flüssig gemacht werden — man denke nur

an die Erfolge der Bausparkassen! —- die für
andere Formen des Wohnungsbaus der Bauwirt-

schaft niemals zufließen würden. —- Während der

Drucklegung erfahren wir, daß die Reichsregie-
rung 20 Millionen RM als Darlehen für kleine

Eigenhäuser bereitstellen wird. Es sollen Hypo-

theken von etwa 1000 bis 2000 RM gegeben wer-

den, die zu 5 v. H. zu verzinsen und zu einem noch

festzusetzenden Satz zu tilgen sind. Die Restfinan-

zierung soll aus Eigenmitteln und unter Aus-

nutzung der örtlichen Kredit-quellen erfolgen. Die

Häuser sollen nicht über 6000 RM kosten. Nach

Veröffentlichung der Richtlinien, die in Kürze er-

folgen soll, werden wir zu dieser für die Belebung

des Wohnungsbaus so wichtigen Maßnahme

ausführlich Stellung nehmen.

»Noch dringender als die Lösung der Fragedes
erststelligen Hypothekarkredits erscheint diejenige
des nachstelligen, da hierfür zurzeit kaum Mittel

auszutreiben sind.« So schreibt die Fachgruppe
Bauindustrie, und so lautet die Forderung der

Wohnungsfürsorgegesellschaftenschon seit Jahren.
Der Versuch des Preußischen Staates, die Frage
des nachstelligen Realkredits mit der Preußischen

Wohnungskreditanstalt der Lösung näher zu brin-

gen, wird von der Bauwirtschaft grundsätzlichge-

billigt, aber noch nicht für ausreichend erachtet.
Auch die Forderung der Bauwirtschaft, den

Wohnungsbau vorübergehend in das Gebiet der

wertschaffenden Arbeitslosenfürsorge einzube-
ziehen, um so die durch die Beschäftigung von Ar-
beitslosen ersparten Unterstützungsgelder in

irgendeiner Form als Finanzierungshilfe zu ver-
wenden, ist immer wieder von den Wohnungsfur-
sorgegesellschaften an die Regierungsstellen ge-

richtet worden.
.

Der Appell der privaten Bauwirtschaft an die

Reichsregierung, dem Wohnungsbau in dem ge-

samten Wirtschaftsprogramm die Beachtungzu

schenken, die ihm als einem wichtigen Glied der
Gesamtwirtschaft zukommt, kann daher nicht
warm genug begrüßt und unterstütztwerden. Der

bekannte Einwand, es stünden Wohnungen leer,
darf nicht zu Zweifeln an der Berechtigung dieser

Forderung Anlaß geben, denn es gibt trotz des

leerstehenden Wohnraums immer noch eine Woh-

nungsnot. Die veränderte wirtschaftliche Lage hat

lediglich Bedürfnisse verschoben und nicht gedeckt.
Darum besteht die Aufgabe der künftigen Woh-
nungspolitik in erster Linie in der Anpassung
des Wohnungsangebots an die veränderte Rach-
frage, demnach in der Schaffung billiger Klein-
Wohnungen in Eigenheimen und kleinen Miet-

häusern mit Garten, sowie in der Zerlegung von

Großwohnungenin den möglichen Grenzen.
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Landwirtschaft und Landsiedlung
Der Reichsernährungsminister, Freiherr von

Braun, hat in zwei Reden, vor der Vollversamm-
lung des Bayerischen Landwirtschaftsrats in

München und auf dem Verbandstage der Raiff-
eisengenossenschaften in Breslau, der deutschen
Agrarpolitik eine neue Zielsetzung gegeben. Das

Kernstück des Agrarprogramms ist die Kontin-

gentierung der Einfuhr von landwirtschaftlichen
Erzeugnissen. Deutschland soll mit allen Kräften
die Voraussetzungen für den Wiederaufbau der

bäuerlichen Wirtschaft, vor allem die Stärkung
der Kaufkraft der Landwirtschaft, durch Ausbau
des Binnenmarktes schaffen. Durch diese Maß-
nahme will die Reichsregierung »eine Handels-
politik einleiten, die bei aller Rücksicht auf die

Arbeitslosenfrage in der Exportindustrie auch der

deutschen Landwirtschaft wieder ihren Platz an

der Sonne verschafft.«
Der in der Münchener Rede verkündete Teil

des Programms ist bereits Gesetz geworden.
Neben den handelspolitischen Maßnahmen behan-
deln die neuen Bestimmungen vor allem den

Schutz für landwirtschaftliche Schuldner, der zum

Unterschied gegenüber den Osthilfemaßnahmen
auf die gesamte Landwirtschaft ausgedehnt ist·
Alle Iandwirtschaftlichen Betriebe haben nunmehr
die Möglichkeit, mit ihren Gläubigern in Ver-

handlungen über eine Regelung der Schulden
einzutreten, sobald Gefahr besteht, daß die ver-

schuldeten Betriebe nicht bis zur Ernte 1933

ordentlich bewirtschaftet werden können. Vor
allem ist die Möglichkeit zur Zwangsversteigerung
landwirtschaftlicher Grundstücke über die Vor-

schriften der Rotverordnungen vom 8. 12. 31 und
14. 6. 32 hinaus stark eingeengt worden. An-

dererseits geben die neuen Verordnungen den

Gläubigern das Recht zur Zwangsversteigerung,
wenn der Schuldner trotz der e r n e u t e n Herab-
setzung der Zinsen mit den laufenden Zahlungen
in Verzug kommt. Im Ergebnis können heute
landwirtschaftliche Kredite nur noch in geringem
Umfange gekündigt und zwangsweise eingezogen
werden. Da außerdem die Aktion für die Sen-
kung der landwirtschaftlichen Zinsen und das be-
sondere Entschuldungsverfahren nicht ohne erheb-
liche Opfer der Kreditgeber wird durchgeführt
werden können,wird man sür die nächsten Jahre
die zur Hebung des landwirtschaftlichen Kredits
so notwendige Bildung neuen Bertrauens noch
nicht erhoffen dürfen.
»DieOsthilfepolitik, die durch das zu-

nachst nur als kurze Uebergangsmaßnahmege-
dachte Sicherungsverfahren und die weitgehende
Konservierung des vorhandenen Besitzstandes
kurz gekennzeichnet ist, hat so umfassende Läh-
mungserscheinungenganzer Wirtschaftsgebiete mit
sich gebracht, daß man einstweilen der Innen-
marktpolitik noch keine wirtschaftsbelebeiide Wir-
kung zuzusprechen vermag. Auf lange Sicht dürfte



es nicht nützlich sein, einen Berufsstand aus dem

gesamten Wirtschaftsgefüge herauszuheben und

bevorzugt zu behandeln.
Alle Welt wartet seit Monaten mit Spannung

darauf, daß wenigstens das Sich erungsv er-

fa h r e n für die nicht entschulöungsfähigen Güter
aufgehoben wird, damit sie einer wirtschaftlichen
Verwendung zugeführt werden können, vor allem

der Siedlung, soweit sie dafür geeignet sind. Man

wird nicht sagen können, daß die Rede des Reichs-
ernährungsministers über »O sthilfe und

Siedlung« in Breslau diese Spannung
zu lösen geeignet ist. Es ist- richtig, daß »die
Siedlung eine Arbeit auf lange Sicht ist.« Es

ist zutreffend, daß sie »der Geduld bedarf«. Aber

gerade so schwierige Maßnahmen wie die Sied-

lung können nur durchgeführt werden, wenn g e -

handelt wird, zwar mit Bedacht, aber zur
r e ch te n Z e i t· Der Reichsernährungsminister
verweist darauf, daß die Deutsche Siedlungsbank
Von Januar bis 30. Septbr. 1932 rd. 65 Mill. RM

Siedlungskredite gegeben hat, im Vorjahre da-

gegen nur 61Z Millionen RM in derselben Zeit.
Vom 1. 1· bis 31. 5. 32 wurden 35 000 Hektar
Siedlungsland angekauft und auf ihnen 3575

Siedlerftellen geschaffen, vom 1. 6. bis 30. 9. 32

sind 29 400 Hektar angekauft mit 2665 Stellen.

Es ist erfreulich, daß diese Zahlen die in der

Oeffentlichkeit vielfach verbreitete Auffassung von

einem Rückschritt der Siedlung als unbegründet
erscheinen lassen. Bei dieser Sachlage ist es im-

merhin auffallend, daß die Reichsregierung, die

ihre Siedlungsfreundlichkeit immer wieder be-

tont, durch ihre zuständigen Minister sich in der

Oeffentlichkeit dagegen verwahren muß, daß von
einem »Stillstand in der Siedlung« gesprochen
wird.

Die Vorkämpfer des Siedlungsgedankens wer-

den ihre Erwartungen auch jetzt noch nicht zu hoch
spannen dürfen, wenn sie in diesem Zusammen-
hang nur hören, daß »bei der Weiterführung der

landwirtschaftlichen Siedlung die Güter eine ge-
wisse Rolle spielen werden, die aus dem Siche-
rungsverfahren entlassen werden müssen.«

Eine Hoffnung für die Siedlung bedeutet aber
die klare Feststellung des Ministers, daß eine Ent-

schuldung vieler Betriebe überhaupt nur möglich
ist, wenn Teile der Landfläche abgetrennt und für
die Zwecke der Siedlung verwendet werden. Nach
der Siedlungserfahrung hat es sich allerdings
bisher nicht als zweckmäßig herausgestellt, die

Teilsiedlung als Mittel der Sanierung eines

Großbetriebes zu wählen. Der Großbetrieb bleibt
dann in der Regel mit einem zu hohen Gebäude-
kapital belastet, und das im Trennstück bestehende
Siedlungsland ist zu teuer, wenn aus den Erlösen
die auf diese Teilfläche entfallenden Belastungen
gedeckt werden sollen. Wird nicht in solchen Fäl-
len die Totalsiedlung oft vorzuziehen sein?

Erfreulich ist die Ankündigung, daß zum Zwecke
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der Landbeschaffung für die Siedlung vielleicht
der preußischen Domänenfiskus siedlungsfähige
Domänen im Austausch gegen geeigneten Wald-

besitz aus dem Entschuldungsverfahren zur Ver-

fügung stellen wird.

Nach der Gesamtlage wollen wir darum die

Hoffnung immer noch nicht aufgeben, daß die

Voraussetzungen für eine wirtschaftlich gesunde
Siedlung in einem der nächsten Gesetzeswerke ge-

schaffen werden. Daß dabei auch daran gedacht
wird, zur Besserung der Lage der seit der Jnfla-
tion angesetzten Siedler die Jahresleistungen mit

Wirkung vom 1. 7. 32 ab von 5 auf ZZZ für
2 Jahre zu ermäßigen, zeigt, daß auch die Reichs-
regierung als den leitenden Grundsatz des Sied-

lungsverfahrens die dauernde Krisenfeftigkeit der

Siedler praktisch anerkennt.

Diskontsenkung und Kredit
Der Reichsbankdiskont ift nach Beseitigung der

bisher entgegenstehenden internationalen Hinder-
nisse mit Wirkung ab 22. September auf 47s2 ge-

senkt worden, einen Satz, der zuletzt im Jahre
1930 (vom 21. Juni bis 8. Oktober) in Kraft
war. Damit hat der Diskont wieder den tiefsten
Stand seit der Währungsftabilisierung erreicht.
Das Reichsbankdirektorium begründet den Be-

schluß über die Diskontsenkung damit, daß der

deutschen Wirtschaft auch von der Zinsseite her
jede nur mögliche Erleichterung zu gewähren sei.
Die Diskontsenkung der Reichsbank bedeutet den

Beginn eines neuen Zinsabbaus in
der Wirtschaft, zumal der Bankrate alle Zinssätze
folgen müssen, die systematisch an den Reichsbank-
diskont gebunden sind. Andererseits ergibt sich
aus der Diskontsenkung eine Entlastung der

Reichskasse, da mit der Herabsetzung der Diskont-
rate die Zinsverpflichtungen des Reiches aus

Schatzwechseln und Schatzanweisungskrediten eine

entsprechende Minderung erfahren. Nach Fest-
stellungen des Instituts für Konjunkturforschung
bedeutet die Diskontsenkung für die Wirtschaft
eine Verminderung der jährlichen Zinslast um

rd. 200 Mill. NM = 3 v. H. der gesamten bisher
aufzubringenden Zinssumme. Wenn man be-

denkt, daß der sogenannte »Bankengrundzins«,
auf den die Darlehnskosten aufbauen, seit 1932

nicht mehr 2Z, sondern nur noch 1Z über dem

Reichsdiskont festgesetzt ist, so wird die wirkungs-
volle Entlastung der Wirtschaft durch die bis-

herigen Maßnahmen der Zins- und Währungs-
politik offenbar. So kann man insgesamt auf
dem deutschen Geldmarkt eine Beruhigung fest-
stellen, die u. a. ihren Ausdruck im starken Rück-
gang des Geldumlaufs findet· Danach ist zu ver-

muten, daß die Notenhortung nachgelassen hat
und neues Vertrauen zur Sicherheit des deutschen
Geld- und Kreditmarktes sich zu bilden beginnt.
Die Kreditpolitik der Reichsbank kann daher auf
einen beachtlichen Erfolg zurückblicken.
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Leider macht fich diefe wirtschaftserleichternde
und vertrauenbildende Tendenz auf dem Real-
kreditmarkt noch wenig oder fast garnicht bemerk-
bar. Die Gründe für diefe Erscheinung dürften
vor allem in der bisherigen Unsicherheit in der

Frage zur Zinssenkung zu suchen fein· Nur wenn

diefe Frage, wie es jetzt wohl von den im Einfluß
überwiegenden Wirtschaftstreisen gefordert wird

und nach der bisherigen Wirtschaftspolitik der

Reichsregierung zu erwarten ist, dahin entschieden
wird, daß ohne Gewalteingriffe in die Wirtschaft
eine allmähliche Senkung der Zinsen weiterhin
erstrebt und gefördert wird, dürfte auch auf eine

allmähliche Belebung des Hypotheken- und Pfand-
briefgefchäfts zu hoffen fein. Ob diese Belebung
aber anhalten wird, wird davon abhängen, in-

wieweit es möglich ift, der Wirtschaft von der

Arbeitsmarktseite her eine anhaltende Entlastung
und damit eine Stabilität zu gewähren.

Ablehnung der ..bargetdlofen«Arbeits-

gemeinfchaften und Ausgleichskasfen
Die in der Provinz Oberschlesien gegründete
»Arbeitsgemeinfchaft Oberfchlesien« hat sich zur

Aufgabe gesetzt, gemeinnützigeöffentliche Arbeiten

durchzuführen. Zu diesem Zweck ist ein beson-
derer Scheckverkehr unter den Mitgliedern der

Arbeitsgemeinfchaft herausgebildet worden, der

in seiner äußeren Handhabung keine auffallenden
Unterschiede gegenüber dem bei den Banken und

Girokaffen üblichen Scheckverkehr aufweist. Der

wesentliche innere Unterschied besteht aber darin,

daß den von der Arbeitsgemeinschaft ausgestellten
»Schreiblingen« kein echtes »Guthaben«, d. h.
eine Forderung in Geld, gegenübersteht Diese
Schreiblinge werden von der Arbeitsgemeinschaft,
die als Träger der Arbeiten auftritt, für geleistete
Arbeiten oder Lieferungen ausgegeben. Der Ar-

beiter und der Lieferant (kleinere Unternehmer)
bezahlen dann die während der Woche entnomme-

nen Waren am Wochenende in einem mit der

Arbeitsgemeinschaft in Beziehung stehenden Ge-

schäft oder mehreren Geschäften durch Ausstellung
eines weiteren Schecks auf die Arbeitsgemein-
fchaft. Wenn der Empfänger den Scheck der Ar-

beitsgemeinschaft präsentiert, so wird der Scheck-
betrug dem Empfänger bei der Arbeitsgemein-
schaft zu 98Z (2Z Skonto werden abgezogen)
gutgeschrieben und der Aussteller des Schecks wird

mit 100Z belastet.
Dieses Verfahren hat in weiten Kreisen Be-

achtung gefunden und wird oft zur Nachahmung
empfohlen als ein Patentmittel zur Lösung Des

Problems des überschießenden Arbeitsangebots
in unserem Volke und des Fehlens der entspre-
chenden Kaufkraft

Die Neichsbank hat bereits im August in einem

Schreiben zum Ausdruck gebracht, daß sie den

Plan der ,,Arbeitsgemeinschaft Oberschlefien«
nicht zu billigen vermöge, »da er auf die Schaf-
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fung einer Art Notgeld hinausläuft und nicht ge-
eignet ift, die von ihm erwarteten wirtschaftlichen
Ergebnisse herbeizuführen, vielmehr dazu bei-

tragen diirfte, auf dem Gebiete des Geld-. und

Wahrungswesens neue Schwierigkeiten und Un-

ruhe zu erzeugen«. Es verlautet auch, daß der

PreußischeMinister für Handel und Gewerbe die

ihm unterstellten Dienstftellen angewiesen habe,
die Pläne der Arbeitsgemeinschaft nicht zu unter-

stützen und ihnen entgegen zu treten. Auch das

Neichswirtschaftsminifterium hat sich mit der An-

gelegenheit befaßt und in gleichem Sinne an die
Länder geschrieben·Endlich hat der kommissarische
preußische Jnnenminister Dr. Bracht im Erlaß
vom 27. 9. 1932 die Gemeinden und Gemeindever-
bände angewiesen, die Mitarbeit an dem Ver-

fahren von bargeldlos arbeitenden Arbeitsge-
meinschaften und Ausgleichskasfen fofort aufzu-
geben. Neue Beteiligungen sollen nicht mehr ge-

nehmigt werden. Als Uebergangsregelung ist vor-

geschrieben, daß durch diese Anordnung die Durch-
führung bereits in Angriff genommener, wert-

voller volkswirtfchaftlicher Arbeiten möglichstnicht
durchkreuzt werde, sondern vielmehr versucht
werde, die Arbeiten in das Verfahren der Ar-

beitsfürsorge zu überführen·
Diese Haltung der Reichsbank und der Behör-

den muß aus den angedeuteten währungspoliti-
schen Bedenken gebilligt werden, selbst wenn es

auf diese Weise nicht möglich gemacht werden

kann, die ideellen Bestrebungen der Arbeitsge-
meinschaft durch Selbsthilfe zur Arbeitsbeschaffung
beizutragen, in die Wirklichkeit umzusetzen. Die

mit dem Verfahren verbundene Unsicherheit, die

in der Werterhaltung der ausgegebenen Schreib-
linge ihren besonderen Ausdruck findet, mußte
zu dieser ablehnenden Haltung führen. Durch
Selbsthilfe läßt sich der wirtschaftliche Wert der

von der Arbeitsgemeinfchaft ausgegebenen Schecks
nicht erhalten. Staatshilfe kann diese Selbsthilfe
nicht ersetzen, denn nach der Erfahrung ist es selbst
für die Staatsmacht nicht immer möglich, für ent-

sprechende Zahlungsmittel auf die Dauer einen

Zwangskurs durchzuhalten oder ihren Wert durch
andere künstlicheMaßnahmen zu erhalten.

Arbeitsdienft
Der Neichskommisfar für den freiwilligen Ar-

beitsdienst, Dr. Syrup, berichtet im Neichsarbeits-
blatt (11 281) über die bisherigen Ergebnisse
und Erfahrungen im freiwilligen Arbeitsdienst.
Auch die Frage der Arbeitsdienstpflicht
wird in dem Aufsatz gestreift. Die Neichsregie-
rung hat sich vorbehalten, »die entwicklungsfähige
und förderungswürdige Einrichtung unter Berück-

sichtigung der kommenden Erfahrungen auszu-
bauen.« Aus diefem Grunde soll der Neichskom-
misfar »über feine Erfahrungen berichten und ein

Gutachten über die notwendigen Voraussetzungen
und die zweckmäßigeForm der Arbeitsdienftpflicht



erstatten«. Danach hat die Neichsregierung also
die Entscheidung der grundsätzlichen Frage, ob

freiwilliger Arbeitsdienst oder Arbeitsdiens -

pflicht, von der Entwicklung des Arbeitsdienstes
abhängig gemacht. Der Reichskommissar nimmt

in seinem Bericht noch nicht abschließendzu der

Möglichkeit und Zweckmäßigkeit der Arbeitsdienst-
pflicht Stellung, sondern nennt zunächst die Pro-
bleme, auf die es auch nach unserer Meinung an-

kommt:

Jst die ideologische Grundlage des Arbeits-

dienstes trotz der politischen Zersplitterung der

Jugend bereits so stark, daß die praktische
Durchführung der Arbeitsdienstpflicht kamerad-

schaftlich und ohne Gefahr schwerer innerer

Spannungen unter den Dienstpflichtigen erfol-
gen kann?

Wird es wirtschaftlich möglich sein, für alle

Arbeitsdienstpflichtigen ausreichende, wertvolle,
zusätzlicheund gemeinnützige Arbeiten bereit zu

stellen, ohne durch Kapital- und Kreditent-

ziehung den Wirtschaftsverlauf zu beeinträch-
tigen, und ohne den Arbeitsmarkt zum Schaden
anderer Arbeitnehmer zu verengen?

Die in dieser Problemstellung gekennzeichneten
Möglichkeiten und Grenzen des weiteren Ausbaus
des freiwilligen Arbeitsdienstes hatte der Reichs-
bund für Arbeitsdienst am Z. Oktober zum Gegen-
stand einer Kundgebung gemacht. Es sprachen
der Vorsitzende des Neichsbundes, Generalmajor
a. D. von Faupel und Dipl.-Landwirt Grepel.
Zunächst begründete DipI.-Landwirt Grepel auf

Grund seiner Erfahrungen beim »Heimat·werk
Ostpreußen«, das als Träger des Dienstes rd. 2000

= die Hälfte der in Ostpreußen tätigen Arbeits-

dienstwilligen betreut, die Forderung, daß die

Träger des Dienstes in einer Neichsorganisation
zusammengefaßt werden müssen, wenn sie mit den

geringsten Mitteln ausreichend und zweckmäßig
ihre volkserzieherischen und wirtschaftlichen Auf-
gaben erfüllen sollen.

Generalmajor a. D. Von Faupel trat in seinem
Vortrag für die Ausgestaltung des frei-
willigen Arbeitsdienstes zur Ar-

beitsdienstpflicht ein. Wenn sich auch
Hunderttausende freiwillig zum Arbeitsdienst
melden, so bleiben doch wesentliche Teile der

männlichen Jugend dem Arbeitsdienst fern, und

zwar gerade diejenigen, die seine Einwirkung am

nötigsten haben· Darum muß allmählich der

Uebergang zur Arbeitsdienstpflicht erfolgen. Die

heutige sehr lose Form des freiwilligen Arbeits-

dienstes hat ein dauerndes Kommen und Gehen
in den Lagern zur Folge, erschwert und verteuert

die geregelte Verwaltung und macht planmäßige
Erziehung fast unmöglich. Der erste Schritt zur

Pflicht muß also, unter vorläufiger Beibehaltung
der Freiwilligkeit, die Einstellung zu bestimmten
Terminen des Jahres und die Verpflichtung der
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Freiwilligen auf zunächst einmal ein halbes Jahr
sein. Erst wenn durch Auswahl und Schulung
die nötige Anzahl Führer herangebildet ist, kann
man zur Arbeitsdienstpflicht übergehen. Für die

Durchführung und Verwaltung hält Faupel eine

besondere einheitliche Organisation unter stär-
kerer Beteiligung des Neichsinnenministeriums
für erforderlich.

Man wird auf die Stimmen hören müssen, die
der weiteren Ausgestaltung des Arbeitsdienstes
das Wort reden. Der Arbeitsdienst ist in der kur-

zen Zeit des Bestehens zu einer Volksbewegung
gewachsen. Nach den letzten Feststellungen der

Neichsanstalt ist die Zahl der beschäftigten Ar-

beitsdienstwilligen von rd. 144 000 Ende August
auf rd. 200 000 Ende September gestiegen. Dies

ist ein recht beträchtlicherProzentsatz der jugend-
lichen Arbeitslosen, wenn man bedenkt, daß nach
den neuesten Ermittelungen der Reichsanstalt die

Zahl der männlichen jugendlichen Arbeitslosen
im Alter von 15—25 Jahren 1036 696 beträgt,
und im freiwilligen Arbeitsdienst fast nur diese
Altersklassen und fast nur männliche Arbeits-

dienstwillige tätig sind. Bei der weiteren Ausge-
staltung des freiwilligen Arbeitsdienstes wird
man aber neben dem gewiß begrüßenswerten und
im Vordergrund stehenden Ziel der volkserziehe-
rischen Ertüchtigung der Jugend darauf achten
müssen, daß im Mittelpunkt der ge-
samten Ertüchtigung immer die Ar-
beit steht, und daß auch die Arbeitslei-

stung den für den Arbeitsdienst not-

wendigen öffentlichen Aufwand
wirtschaftlich rechtfertigt. Nur dann
wird eine Ausgestaltung zur Arbeitsdienstpflicht
praktisch durchführbar sein.

Forschungsarbeiten
im freiwilligen Arbeitsdienst

Jm Septemberheft traten wir im Zusammen-
hang mit den Arbeiten der wissenschaftlichen Jn-

stitute auf dem Gebiete des Siedlungswesens da-

für ein, daß die amtliche Förderung der For-
schungsarbeiten im freiwilligen Arbeitsdienst auf
alle Maßnahmen ausgedehnt wird, die gemein-
nützig und zusätzlich sind. Aus einer Zuschrift
des Jngenieurdienst E. V., Berlin, entnehmen
wir, daß der Jngenieurdienst in langwierigen
Verhandlungen mit dem Herrn Neichskommissar
für den freiwilligen Arbeitsdienst erreicht hat,
daß bei der Zulassung der förderungsberech-
tigten Arbeiten keine Beschränkung auf Arbeiten

bestimmter Art (etwa technischer) eintritt. Es sind
auch jetzt schon andere Arbeiten als förderungs-
berechtigt anerkannt worden, so z. B. die Unter-

suchungen der Gesellschaft für Bauwesen über die

zulässige Belastung von Gewässern und die Ab-

wasserreinigung, sowie die Untersuchungen des

Archivs für Städtebau, Siedlungs- und Woh-
nungswesen über die Arten der Bodenproduktion.
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Man muß anerkennen, daß der Jngenieurdienst
E. V. fich hier eingeschaltet hat und jetzt als

Träger des Dienstes und der Arbeiten in den ver-

schiedensten Fällen schon tätig ist, um den er-

werbslosen Jngenieuren Und zugleich der wissen-
schaftlichen Forschung einen Dienst zu erweisen.
Der Ingenieurdienst hat zur verwaltungstech-
nischen Vereinfachung die tatsächlicheVorprüfung
aller Anträge und die verwaltungsmäßige Ab-

wicklung der geförderten Arbeiten im einzelnen
übernommen. Nd. 200 Jngenieuren konnte auf
diese Weise die lang entbehrte Gelegenheit zu

nützlicher Arbeit in ihrem Fachgebiet gegeben
werden. Andere Vereinigungen, insbesondere die

akademischen Berufsorganisationen anderer Fakul-

täten, sollten sich in gleicher Weise wie der Jn-

genieurdienst für die Forschungsarbeiten im frei-
willigen Arbeitsdienst einsetzen. Neben der Gr-

tüchtigung der arbeitsfähigen und arbeitswilli-

gen, aber arbeitslosen Iungakademiker kann auf
diesem Wege der ganzen Volkswirtschaft ein

Dienst von dauerndem Wert geleistet werden.

Welche Fülle von gemeinnützigen, zusätzlichenund

volkswirtschaftlich wertvollen Forschungsarbeiten
noch zu leisten ist, ist schon daraus zu erkenen, daß
allein im Siedlungswesen die bisher systematisch
noch fast unerforschten Gebiete der ,,Landespla-
nung« und der »Nebenerwerbssiedlung« eine

reichliche Betätigung für Iungakademiker im Ar-

beitsdienst bieten würden. Dr. F. N.

Besprechungen
Zur Wirtschaftsgeographie des Deutschen Ostens.

Untersuchungen und Darstellungen, heraus-
gegeben von Professor Dr. Walter Geis-

l e r - Breslau.

1. Heft: Professor Dr. Walter G eisler :

Schlesien als Naumorganismus. Verlag von

M. öc H. Marcus, Breslau 1932. Preis
RM 3,—.

2. Heft: Landeskämmerer Werner:

Weichselkorridor und Ostoberschlesien. Der

weltwirtschaftliche Zusammenhang beider

Probleme. Verlag von M. öc H. Marcus,
Breslau 1932. Preis NM 1,50.

Die deutsche Ostpolitik hat immer etwas daran

gekrankt, daß ihr wissenschaftlich-exakte Unter-

lagen über die wirtschaftsgeographischen und geo-

politischen Verhältnisse des deutschen Ostens nur

in unzureichendem Maße zur Verfügung standen.
Die Untersuchungen und Darstellungen iiber den

deutschen Osten sind auch in der Vergangenheit
nicht immer völlig zuverlässig und beweiskräftig

gewesen. In dem politischen Kampf um die neue

Grenzbildung im Osten anläßlich des Versailler
Diktates haben wissenschaftliche Fälschungen, die

von feindlicher Seite verwandt wurden, sogar
eine bedeutsame Rolle gespielt. Diesen Fälschun-
gen konnte nicht immer sofort mit beweiskräftigem
Material entgegengetreten werden. Auch auf dem

Gebiet der Wirtschaftspolitik und insbesondere
Siedlungspolitik hat sich der Mangel einer um-

fassenden und eingehenden Erkenntnis der tat-

sächlichen Verhältnisse des deutschen Ostens be-

merkbar gemacht. Dies trifft insbesondere für die

Wohnungs- und Siedlungspolitik zu, bei deren

praktischer Durchführung mangels genauer Kennt-
nis der Gntwicklungsrichtung und Standortsver-
schiebung der ostdeutschen Wirtschaft die richtige
Verteilung der neu zu schaffenden Wohnungen
und die richtige Ansetzung landwirtschaftlicher
Siedlerstellen auf erhebliche Schwierigkeiten stieß-
Man denke nur an den verhältnismäßig starren
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Schematismus, mit welchem bei der Auslegung
neuer landwirtschaftlicher Siedlerstellen vorge-

gangen wurde, indem man zeitweilig sehr ein-

seitig den Typ der 60-Morgen-Stelle einerseits
und der kleinsten Arbeiterftelle andererseits be-

vorzugte, weil man die wirtschaftliche und soziale
Struktur der Dorfgemeinschaften im schlesischen
Osten nicht genügend kannte, sie vielfach unter

rein agrarpolitischen Gesichtspunkten betrachtete
und die durch die Mischung von Landwirtschaft
und Industrie, insbesondere Saifongewerbe, be-

dingte starke Differenziertheit im Organismus des

ländlichen Gemeinwesens des Ostens nicht genü-
gend berücksichtigte.

Diesen Mangel zu beheben, darauf ist die Ar-

beit des Wirtschaftsgeographen der Breslauer

Technischen Hochschule, Professor Dr. Walter

Geisler gerichtet. Geisler, in der wissenschaftlichen
Welt vor allem durch seine grundlegenden For-
schungen über Australien gut bekannt, ist der grö-
ßeren Oeffentlichkeit im deutschen Osten vor allem

durch den vor kurzer Zeit erschienenen wirtschafts-
und verkehrsgeographischen Atlas von Schlesien
bekannt geworden. In diesem Wirtschaftsatlas,
auf den bei dieser Gelegenheit nachdriicklichsthin-
gewiesen sein soll, sind in einer überraschenden
Vollständigkeit die karthographischen Unterlagen
für das Studium der wirtschafts- und verkehrs-
geographischen Verhältnisse Schlesiens in mühe-
voller Arbeit zusammengetragen. Der Atlas geht
in formellerund materieller Beziehung zum Teil
volltg neue Wege. In formeller Beziehung ist die

karthographische Darstellung nach den von Geisler
selbst ausgearbeiteten Methoden zu einem sehr
hohen Grad von Gindringlichkeit und Erkenntnis-
gehalt entwickelt worden. In materieller Bezie-
hung ist eine Fülle von bisher nur ftatistisch er-

faßten Zusammenhängen in die eindrucksvolle
kartographische Darstellung einbezogen worden.

Nun ist Professor Dr. Geisler daran gegangen,
dieses Werk durch eine Reihe von monographi-
schen Veröffentlichungen iiber die Probleme des
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deutschen Ostens fortzusetzen. Die von ihm her-
ausgegebene Schriftenreihe ist in erster Linie

wirtschaftsgeographisch ausgerichtet. Aber Wirt-

schaftsgeographie, so wie sie hier betrieben wird,
ist mehr als die Länderbeschreibung alten Stiles.

In dem ersten Heft der Schriftenreiye: »Schlesien
als Raumorganismus« rollt Professor Geisler

selbst das Programm für diese wissenschaftliche
Arbeit auf, und zwar ist seine Arbeit stark geo-

politisch orientiert. An die Stelle der minutiösen
Beschreibung der einzelnen Landschaften tritt die

Erfassung der Landschaften als Raumorganismen
und das Bemühen, diese einzelnen geopolitischen
Näume nach Inhalt und Grenzen zu erkennen.

Diese Naumorganismen sind in ihrer Abgrenzung
und Struktur bestimmt durch eine Fülle von nicht
nur naturwissenschaftlichen, sondern auch anderen

lebensnahen Beziehungen. Selbstverständlich
sind die geologischen Verhältnisse, die Bodenver-

hältnisse, klimatischen Voraussetzungen, die natür-

lichen Verkehrsverhältnisse einbezogen. Eingefügt
aber sind auch die stammeskundlichen, siedlungs-
geschichtlichen und siedlungsmorphologischen Fak-
toren, die wirtschaftlich-geschichtliche Entwicklung
und die neuzeitliche Standortslage der verschiede-
nen Wirtschaftszweige, insbesondere der Indu-

strie. Auch den kulturellen Verschiedenheiten wird

die gebührende Beachtung geschenkt. Aus all die-

sen vielfältigen Betrachtungspunkten ergibt sich
sodann die Abgrenzung des als Einheit aufzu-
fassenden schlesischen Naumorganismus in wirt-

schaftsgeographischer und politischer Beziehung
Diese Abgrenzung nach den verschiedenen Gesichts-
punkten ist wiederum beispielhaft an Hand von

Karten vorgeführt. Verblüffend eindringlich z. B.

die Karte 7, welche die Grenze zwischen dem schle-
sischen und dem polnischen Wirtschaftsraum im

früheren Kreise Lublonitz an Hand der Sied-

lungsformen darstellt.
Sehr instruktiv ist die Erklärung des wirt-

schaftsgeographischen Naumorganismus durch
Analogie zu biologischen Begriffen, obwohl dieser
Vergleich naturgemäß nicht völlig durchführbar
ist. Der Naumorganismus wird als Zelle auf-
gefaßt mit Zellkern und Zellmembran. Den Zell-
kern Schlesiens bilden die fruchtbaren und zuerst
besiedelten Steppenböden Mittelschlesiens, die

Zellmembran auf der einen Seite das Schlesische
Gebirge, auf der anderen Seite (nach Polen) die

großen ursprünglich als Grenzräume, später als

Grenzsäume wirkenden Sumpf- und Waldgebiete,
so auch in Richtung auf Brandenburg der aller-

dings im Laufe der Siedlungsgeschichte stark ver-

kleinerte Spreewald.
Die in dieser Schrift erfolgte Zusammenschau

der für die Abgrenzung und Strukturerkenntnis

der wirtschaftsgeographischen Näume wichtigsten
Gesichtspunkte wird nicht nur dem Wissenschaftler,
sondern gerade dem Praktiker bedeutsame An-

regungen geben. Außenpolitisch ist durch eine
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solche Betrachtung des wirtschaftsgeographischen
Naumes die Frage der Grenzziehung zu fremden
Staaten auf eine neue sachliche und sehr beweis-

kräftige Grundlage gestellt worden, innen-politisch
gibt sie wichtige Anregungen für die Frage einer

Neugliederung des innerdeutschen Raumes in

staatsrechtlicher und verwaltungsrechtlicher Be-

ziehung. Der Wohnungs- und Siedlungspolitiker
wird aus der Schrift wichtige Anregungen für die

Ausrichtung der Wohnungs- und Siedlungspolitik
im Hinblick auf die Standortsverhältnisse emp-

sangen.
Das zweite Heft der Schriftenreihe enthält eine

Darstellung des Landeskämmerer von Nieder-

schlesien W e r n e r über den Zusammenhang zwi-
schen den politischen und wirtschaftlichen Proble-
men von Ostoberschlesien und dem Weichselkorri-
dor. Landeskämmerer Werner, der mit den Ver-

hältnissen aus eigener Kenntnis eingehend ver-

traut ist und der immer wieder in verdienstvoller
Weise mit Wort und Schrift für die Beachtung
der katastrophalen Einwirkungen gekämpft hat,
welche die Grenzziehung im Osten auf den Deut-

schen Osten gehabt hat, zeigt in dieser Schrift, wie

das Problem des Weichselkorridors in engstem
Zusammenhang mit dem ostoberschlesischen Pro-
blem steht. Er weist nach, daß die Zuweisung
eines wesentlich zu großen Wirtschaftskomplexes
in Oberschlesien an Polen erst die Bedeutung des

Weichselkorridors geschaffen hat, er zeigt, daß die

Kapazität der ostoberschlesischen Kohlen- und

Eisenindustrie für die Verhältnisse des industriell
wenig entwickelten Polens viel zu groß bemessen
ist, zumal die Entwicklung der bereits früher auf
polnischem Boden liegenden Kohlengebiete um

Dombrowa die Ueberkapazität der polnischen
Kohlen- und Eisenindustrie noch stark erhöht hat.
Dadurch ist ein künstlicher Exportdruck geschaffen
worden, der tiefgreifende Störungen im weltwirt-

schaftlichen Güteraustausch hervorgerufen hat.
Die Notwendigkeit des Weichselkorridors wird

z. B. von polnischer Seite vornehmlich mit der

überragenden Bedeutung des Süd-Nord-Verkehrs
Polens begründet. Zieht man jedoch die durch
den künstlichenExportdruck über Danzig bzw. Ge-

dingen gehenden Kohlentransporte ab, dann zeigt
sich, daß der Nord-Süd-Verkehr Polens dem West-
Ost-West-Verkehr sogar unterlegen ist.

Im übrigen zeigt die Schrift auch durch kartho-
graphische Darstellungen eindringlich die Unmög-
lichkeiten der Grenzziehung in den Einzelheiten,
wie z. B. dem bekannten Fall der Herausschnei-
dung des Knappschaftslazaretts Ruder-Hammer
in Oberschlesien Und die geradezu gehässigeGrenz-
ziehung am Weichselhafen Kurzebrack.

Die zuverlässig gearbeitete und interessant ge-
schriebene Schrift verdient stärksteBeachtung aller

derjenigen, denen es um die Zukunft des Deut-
schen Ostens zu tun ist.

Privatdozent Dr. R. H e l l w i g - Breslau.
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schafts- und sozialwissenschaftlicher Verlag
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Gesetze, Verordnungen nnd Erlasfe
Recht und Verfahren bei der

Inftandfetznng und Teilung von Wohnungen
Bestimmungen

über die Gewährung eines nNeichszuskhussesfür die

Jnstandsetzung von Wohngebauden, die «Teilung»von

Wohnungen und den Umbau gewerblicher Raume

zu Wohnungen.

(Vom 17· September 1932 — IV 5720X32 Wo·)

Auf Grund der Verordnung des Reichspräsidenten
zur Belebung der Wirtschaft vom 4. September 1932
— Erster Teil. Kapitel 1V (Reichsgesetzblatt 1 S. 425,
428) wird folgendes bestimmt:

A. Allgemeine Bestimmungen.

Gewährung eines Reichszuschnsses.
1. Für größere Instandsetzungsarbeiten an Wohn-
gebäuden, zur Teilung von Wohnungen und fur den

Umbau sonstiger Räume zu Wohnungen kann nach
Maßgabe der verfügbaren Mittel ein Reichszuschuß
gewährt werden. Die Arbeiten mussen·nach dem

25· September 1932 und vor dem 1. April 1933 be-

gonnen und spätestens am 1. Januar 1934 vollendet

ein.f
Nachweis der Kosten.

2. Die aufgewendeten Kosten und die vArt de·rAr-

beiten sind nachzuweisen. Der Nachweis ist insbe-

sondere durch Vorlage der Rechnungen — des Hand-
werkers. des Bauunternehmers, des Baustofflieferers,
des Architekten, der Versorgungsbetriebe ’(z.·B. Gas-,
Wasser-, Elektxizitiitswerke), der Baupoltzet usw- —

zu erbringen, auch kann eine Bescheinigung der Hand-
werkskammer, der Industrie- und»Hk1ndel-Zkammer
oder eines vereidigten Bausachverstandigen verlangt
werden, es kann ferner eine Nachprüfung an Qrt und

Stelle erfolgen. Arbeiten. die in Schwarzarbeit aus-

geführt sind, dürfen nicht berücksichtigtwerden. Rech-
nungen sind nur anzuerkennen, wenn der Gewerbe-
betrieb des Ausstellers polizeilich angemeldet ist. Im

Zweifel ist dies durch eine Bescheinigung der Ge-

werbepolizei, der Handwerkskammer oder der Indu-
strie- und Handelskammer nachzuweisen·
»

3. Die Kosten dürfen eine angemessene Höhe nicht
uberschreiten.
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Auszahlung des Zuschusses.
4. Der Reichszuschuß wird in einer Summe nach

Fertigstellung der Arbeiten ausgezahlt.
Gebäude im Eigentum des Reichs, eines Landes oder

einer Gemeinde.
5. Für Gebäude, die im Eigentum oder in der Ver-

waltung des Reiches oder eines Landes stehen, darf
ein Zuschuß nicht gewährt werden; für Gebäude, die
im Eigentum oder in der Verwaltung einer Gemeinde
stehen, ist die Gewährung nur zulässig, soweit sie aus

besonderen Gründen erforderlich erscheint.

Verfahren.
6. Ueber die Bewilligung des Zuschusses entscheidet

auf Antrag des Grundstückseigentümers die oberste
Landesbehörde oder eine von ihr bestimmte Stelle.
Bei Gebäuden, die im Eigentum oder in der Verwal-
tung einer Gemeinde stehen, entscheidet die oberste
Landesbehörde; sie kann die Entscheidung mit Zu-
stimmung des Reichsarbeitsministers einer anderen
Behörde übertragen.

7. Der Antrag des Grundstückseigentümers muß vor

Beginn der Arbeiten gestellt werden; ihm ist ein ge-
nauer Kostenvoranschlag beizufügen.
’8. Sind die Voraussetzungen für die Gewährung

eines Zuschussesgegeben, so ist über die Höhe der
Zuschussesei·n Vorbescheidzu erteilen. Der Zuschuß
vermindert sich anteilig. wenn die endgültigen Kosten
die Hohe des Voranschlags nicht erreichen. Ein An-
spruch auf einen Zuschußentsteht erst mit der Ertei-

lTizizirgmsikåäegVorlitftsTetidgszbLeliUeberschreitung des
«

en e ein n r
"

des Zlkschusses
sp uch auf Erhohung

9. Sind im Einzelsalle die Kosten absichtlich zu hoch
angegeben,um einen höheren Zuschuß zu erhalten, so
ist die Bewilligungeines Zuschusses nicht zulässig. Jst
ein Vorbescheiderteilt, so darf eine Auszahlung nicht
erfolgen ; ein ausgezahlter Zuschußbetragist zurückzu-
fordern.

B. Sonderbestimmungen.
a) Jnstandsetzung von Wohngebäuden.

·

Höhe des Zuschusses.
10· Ein Reichszuschußwird nur gewährt, wenn die

Kosten fur das einzelneGrundstückmindestens 250 RM
betragen; der Reichszuschußbeträgt 1J5 der Kosten.



Begriff des Wohngebäudes.
11. Das Wohngebäude muß vor dem 1«.Juli 3918

bezugsfertig geworden sein· Enthält ein ·Gebaude
neben Wohnungen auch sonftigeRäume, so gilt es als

Wohngebäude, wenn es überwiegend Wohnzwecken
dient.

Größere Jnftandsetzungsarbeiten.
12. Als größere Instandsetzungsarbeiten im Sinne

dieser Bestimmungen gelten: Erneuerung der Dach-
rinnen und Abflußrohre, Umdecken eines Daches, Ab-
putz oder Anstrich des Hauses im Aeußern,Neuanstrich
des Treppenhauses, Erneuerung der Heizanlagen, Be-

seitigung von Hausschwamm und ahnliche außer-
ordentliche, einen größeren Kostenaufwand erfordernde
Jnstandsetzungsarbeiten.
b) Teilung von Wohnungen und Umbau sonstiger

Näume zu Wohnungen.
Vorausfetzungen.

13. Ein Reichszuschuß kann bei Altbauten und Neu-
bauten für die Teilung von Wohnungen und den Um-
bau sonstiger Räume zu Wohnungen gewahrt werden,
wenn durch die Teilung einer Wohnung zwei»oder
mehr Wohnungen, durch den Umbau sonstiger Raume
eine oder mehrere Wohnungen geschaffen werden.

Begriff der Teilwohnung.
14. Jede Teilwohnung muß für sich abgeschlossen

sein. Als abgeschlossen gilt eine Wohnung, wenn sie
eine eigene Küche, die erforderlichen Nebenräumveund,
wo die Möglichkeit dazu gegeben ist, einen eigenen
Zugang hat.

Höhe des Zuschusfes.
15. Der Reichszuschusz beträgt 50 v. H. der Kosten,

im Höchftfalle 600 RM für jede Teilwohnung.

c. Schlußbeftimmung.
Die Länder erlassen nähere Vorschriften zur Durch-
führung der vorstehenden Bestimmungen.

Der Reichsarbeitsminister
chä f f e r.

(Deutfcher Reichsanzeiger Nr. 222.)

Anmerkung der Schriftleitung: Der Reichsarbeits-
minister hat diese Bestimmungen mit dem Begleit-
erlaß vom 17. 9. 1932 — IV Nr. 5732 Wo. —- den Re-

gierungen der Länder überfandt. Die Verteilung der
Mittel ist den Ländern überlassen. Der Begleiterlaß
enthält umfangreiche Erläuterungen (vergl. Reichs-
arb.-Bl. Nr. 27 I S. 198).

RErl. des Pr. MfV. vom 29. Sept. 1932, betr.

Zuschüffe des Reiches für die Jnftandsetzung von

Wohngebäuden, die Teilung von Wohnungen und
den Umbau gewerblicher Näume zu Wohnungen.’·)

(VMBl. Nr. 20)
Aus dem vorbezeichneten Erlaß ist hervorzuheben:
Ueber die Bewilligun der Reichszuschüffeentscheiden

auf Antrag des Grund tückseigentümers die Gemein-
den (Gemeindeverbände), die bisher für die Ver-
wendung von Hauszinssteuermitteln für die Bau-
tätigkeit zuständig waren. Die bisher nach der Haus-
zinssteuerverordming getroffenen Maßregeln bleiben

bestehen. Hiernach kann allgemein weiterhin Ermäßi-
gung oder Erlaß der Hauszinssteuer nach Maßgabe
der Vorschriften gewährt werden. Im Einzelfall kann

i) An m. d. S chriftl.: Zur weiteren Erläuterung
der»Bestimmungenüber die Instandsetzung von Wohn-
gebauden usw. vgl. den in der Bauwelt, Heft 40, ver-

offentlichten’Rundfunk-Vortrag von Ministerialrat
Dur ft, Dirigent im Reichsarbeitsminifterium.
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bei Unterteilungen von Wohnungen und bei Um-

wandlung von gewerblichen Räumen in Wohnräume
der Reichszuschuß neben der Steuervergünstigung ge-
währt werden.

BeiInstandsetzungensollimRegelfall
nur eine der beiden Förderungs-

maßregeln Platz greifen.
Inwieweit in besonderen Fällen zur Befriedigung
eines dringenden Notstandes, zur Vermeidung von

Unbilligkeiten oder zur Schaffung besonderen Anreizes
für die Inangriffnahme der Arbeiten neben der

Steuervergünstigung noch ein Reichszufchuß zu ge-
währen ift, unterliegt der Entscheidung der für die

Bewilligung des Reichszuschusses zuständigen Stelle.

Gegebenenfalls ift der Entschließung des Grund-
stückseigentümers zu überlassen, welche der beiden
Förderungsmaßregeln er wünscht. Soweit die Ge-
meinden (Gemeindeverbände) noch aus Rückflüfsen
der gemeindlichen Hauszinssteuerhypotheken Darlehen
oder Zinszuschüsse für Instandfetzungsarbeiten bereit-

ftellen, kann in geeigneten Fällen daneben auch ein

Reichszufchuß gewährt werden. Bei der Teilung von

Wohnungen gilt ein Zuschuß nur dann als gerecht-
fertigt, wenn mit einer rentablen Verwertung der

Teilwohnungen gerechnet werden kann. Bevorzugt
werden solche Teilungen, die wohnungstechnisch gute
Lösungen ergeben.

Der Zuschuß kann ohne Rücksicht darauf gewährt
werden, in welcher Weise der übrige Teil der Koften
aufgebracht wird. Es macht daher keinen Unterschied,
ob es sich um entliehene oder um eigene Mittel des

Grundstückseigentümers handelt. Soweit Arbeitneh-
mer zur Durchführung der Arbeiten neu eingestellt
werden. wird Wert darauf gelegt, daß die Einstel-
lung durch Vermittlung des Arbeitsamtes erfolgt.
Der Begriff ,.Wohngebäude« ist nicht eng auszulegen.
So können beispielsweise Ledigenheime, Lehrlings-
heime, Gesellenhäuser und Gebäude, die ähnlichen
Zwecken dienen, in der Regel noch als Wohngebäude
angesehen werden. auch wenn sie neben eigentlichen
Wohnräumen Räume enthalten, die für andere
Zwecke bestimmt sind.

Sollten im Einzelfalle die Kosten in betrügerischer
Absicht zu hoch angesetztworden sein. so darf ein Zu-
schuß nicht gewahrt werden. Darüber hinaus wird
ftrafrechtliche Verfolgung herbeigeführt werden. Vor
der Auszahlung des Reichszuschuffes wird in jedem
Fall durch die bewilligende Stelle

«

geprüft, ob die Arbeiten ordnungs-
mäßig ausgeführtsind.

Die Gewährung des Reichszuschusses tritt an die
Stelle der Bewilligun von Zinszuschüfsen des Rei-
ches. Soweit Zinszuf üsse bereits fest zugesagt sind,
werden die erforderlichen Mittel hierfür noch zur
Verfügunggestellt werden. Zum Ausgleich von Härten
fur eine Uebergangszeit ist auch nachgelassen worden,
daß für die vor dem 25. September d. I. —- dem Tage
des Inkrafttretens der neuen Maßregel — begonne-
nen Arbeiten noch Zinszuschüssebewilligt werden kön-

nen, wenn der Antrag innerhalb einer von der Ge-
meinde (Gemeindeverband) festzusetzenden, kurz be-
mesfenen Frift gestellt wird.

Steuervergünftigungen für Wohnungsteilungen.
Der Reichsminister der Finanzen weist in seinem

Erlasse vom 31. 8. 32 — S. 1900 II 1 A — 190 III —

die Regierungen der Länder und die Präsidenten der
Landesfinanzamter an, im Anschluß an seinen Rund-
erlaß vom 9. 12. 31 — S 1900 II 1 A — 150 III —

(Reichssteuerblatt S. 977) bei der Gewährung von

Steuervergünstigungen für Wohnungsteilungen nicht

kngllåeäzig
zu verfahren (Reichsarbeitsblatt Nr. 26



Hauszinsfteuer und Mietbeihilfen
NdErL d. FM. zgl. i. N. d. MfV. u. d. MdJ. zur
Ausführung der Verordnung zur Aenderung der

Hauszinssteuerverordnung und des Ausführungs-
gesetzes zum Finanzausgleichgesetz vom 29. 8. 1932. —

KV. 2 gen. 340s32, III 3703X31. 8 u. IV St. 975")

1. Das mit der VO. v. 8. 6. 1932 und mit den Ausf-
Best. v. 24. 6. 19321) eingeführte Mietbeihilfesystem
ist durch die vorstehende Verordnung wieder ·auf-
gegeben worden, weil es sich als unmöglich erwiesen
hat, das finanzielle Risiko der Mietbeihilfen den Fur-
forgeverbänden unmittelbar aufzuerlegen, und weil

bei der Unübersehbarkeit dieses Nisikos dieGefahr
bestand. daß die Fürsorgeverbände in der Bewilligung
von Mietbeihilfen hinter den Absichten des Gesetzes
zurückbleiben würden.

2. Die Neuregelung führt jedoch nicht das fruhere
System der schematischen Steuerstundung wieder ein,

sondern ist auf der fürsorgerisch individuell zu be-
messenden Hilfsbedürftigkeit aufgebaut»Demgemäß
ist künftig die Stundung nurn insow eit zu gewah-
ren, als ohne sie laufende offentlichevFursorgeein-
treten müßte. Dies schließt zugleich die.Möglichkeit
der Steuerstundung aus, wenn durch vsie eine dem

Mietwohnungsinhaber zustehende Arbeitslosen- oder

Krisenunterstiitzung gemindert oder gegenstandslos
werden würde, da Arbeitslosen- und Krisenunter-
stützung nicht Leistungen der offentlichen Fursorge
sind. Neben der Arbeitslosen- und Krisenunterstutzung
ist daher die Steuerstundung nur insoweit« zu-

lässi g, als sonst neben ihnen noch«laufende Leistun-
gen der öffentlichen Fürsorge gewahrt werden muß-
ten. Die Gemeindebehörden haben daher bei der

Prüfung der Hilfsbedürftigkeit Arbeitsloser nach
§ 172 Abs. Z des Gesetzes über Arbeitsvermittlung
und Arbeitslosenversicherung in der Fass. der Ziff; 3

Art. 2 Kap. l Erster Teil der VO· des Neichsvrasi-
denten v. 1.4. 6. 1932 (NGBl. I S. 273i die Möglich-
keit der Steuerstundung außer Betracht zu lassen.

3. Die dem Mieter durch die Stundung gewährte
Hilfe ist ein Mittel der öffentlichen Fürsorge. mit dem

sie ihm ie nach Bedarf in Verbindung mit ihren son-
stigen Leistungen hilft. Daher sind Anträge von

Mietwohnungsinbabern auf Hauszinssteuerstundung
künftig ausschließlich bei den Fursorgebehorden zu

stellen und demgemäß nur im Fursorgebeschwerdever-
fahren zu verfolgen.

4. Die Fürsorgebehörden haben bei Berechnungdes

Bedarfs der Antragsteller die volle Miete anzusetzen
und der zur Stundung befugten Steuerbehorde eine

Bescheinigung zuzuleiten. die den«gesamten Betrag
der laufenden monatlichen Unterstutzung»angibt.die

der Mietwohnungsinhaber erhalten mußte. wenn

Steuerstundung nicht gewährt würde. Falls der auf
die Mietwohnung entfallende Sauszmssteueranteil
diesen Betrag nicht erreicht. ist die Steuer ganz zU

stunden. andernfalls nur in Höhe dieses Betrages
Der gestundete Betrag ist von der Steuerbehorde der
Fürsorgebehörde, dem Steuerschuldner und dem Mie-

ter mitzuteilen.
5. Soweit nach Auffassung der Fürsorgestelle der

Wohnungsaufwand des Mieters sich vermindern laßt

und dann laufende öffentliche Fürsorge überhaupt

nicht mehr erforderlich sein würde, ist in der Beschei-
nigung die Stundung der Hauszinssteuer nur für
einen »Zeitraumzu beantragen. der nach Auffassunq
der FursorgestellemnterBerücksichtigungder tatsäch-
IIcheU Und kechtllchen Möglichkeiten zur Minderung
des Wohnungsbedarfs ausreicht. Auch in allen übri-

k) Vergl.»»Siedlung und Wirtschaft« Heft 1, S. 27.
1) Vgl. hierzu FMBl. 1932 S. 102.
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gen Fällen sind die Fürsorgestellen verpflichtet. die

Beantragung der Stundung ganz oder teilweise zu
widerrufen, wenn eine Besserung der Einkommens-

verhältnisse der laufend in öffentlicher Fürsorge be-

findlichen Mieter dies rechtfertigt Bei denjenigen
Mietern. die infolge der Steuerstundung nicht laufend
in öffentlicher Fürsorge sind. haben die Fiirsorgestellen
Nachprüfungen in den Zeitabständen vorzunehmen,
die für laufend in öffentlicher Fürsorge befindliche
Personen gleicher Art üblich sind.

6. Die Anträge auf Mietbeihilfen die auf Grund
der VO. v. 8. 6. 1932 gestellt worden sind. gelten nun-

mehr als Anträge auf Steuerstundung nach der neuen

Verordnung. Sie sind von den Fürsorgebehörden be-

schleunigt zu bearbeiten. Soweit Steuerstundung ge-

rechtfertigt erscheint. ist den Steuerbehörden bis späte-

stens zum 30. 9. 1932 die in Nr. 4 geforderte Beschei-
nigung zuzuleiten. Dies gilt auch fiir die Anträge
denen bereits stattgegeben ist (val. Art. lV Ziff. 2

Satz 2 der VO.). Die Steuerbehörden haben den zu
stundenden Betrag festzustellen und der Fürsorgebe-
hörde. dem Steuerschuldner und dem Mieter unver-

züglich mitzuteilen.
7. Die neuen Vorschriften des Art. T S 9 Abs. 2

Ziff. 1a und b der sttVQ sind im Endergebnis
lediglich eine Aenderung der bis zum 30. 6. 1932 gül-
tigen Fassung. Sie find daher ebenso wie die vor-

stehenden Ausführungsbeftimmungen auch zugunsten
solcher Mieter anzuwenden. die in Häusern wohnen.
für welche die Hauszinssteuer abgelöst ist. sofern und
soweit die Voraussetzungen des Art. IsI § 3 der

sttVO. gegeben sind.
8. Der in § 9 Abs. 2 Ziff. 1c geforderte Nachweis

ist im allgemeinen durch Vorlage des Protokolls über
die fruchtlose Pfändung des Mieters zu führen. Die
Steuerbehörde kann iedoch hiervon absehen. wenn der

Steuerschuldner glaubhaft macht. daß der Mieter nicht
nur den in der Miete enthaltenen Hauszinssteuer-
anteil. sondern die ganze Miete oder einen erheblichen
Teil zu zahlen nicht in der Lage ist. Als Mittel der

Glaubhaftmachung kann insbesondere der Nachweis
dienen. daß der Mieter den Offenbarungseid geleistet
hat. Wenn sich iedoch die Unfähigkeit des Mieters.
die Miete zu bezahlen. auf einen längeren Zeitraum
erstreckt. fo ist gegebenenfalls als weitere Voraus-
setzung für eine Steuerstundung auch der Nachweis
zu fordern. daß der Steuerschuldner die erforderlichen
Schritte getan hat, um die Räumung der Wohnung
zu erreichen.

·

9. Der NdGrl v. 26. Z. 1932. betr. Verteilung der
aufkommenden Hauszinssteuer lFMBL S. 60i11 Ab-
schnitt T gilt nach Art. III Ziff. 1 der vorstehend un-
ter Abschn. T abgedruckten VO. auch für die nach dem
30sz6«.1932 aufgekommenen Hauszinssteuerbeträge.
Mithin sind die Gemeinden berechtigt. von dem läu-
fenden Hauszinssteueraufkommen den Unterschieds-
betr.agf(6.4 v. H· — 5.5 v. H. = 0f9 V· H«) für die

Purfuikliegegde5seitvoant
1. 7. 1932 ab bei der Ab-

ie erung er
, auszins euer an die

· ·

-

kasse zurückzubehalten
staatliche Krels

10. »Für die Geltendmachung von Grstattun s-

gnsvruchennach Art.»111Ziff. 2· haben die Fürsorge-
behorden Nachweifeuber die mit Mietbeihilfen unter-
stutzten Mieter aufzustellen, und zwar

a) für Mieter, die bereits für Juni Hauszinssteuer-
stundung erhalten haben und gleichzeitig in
offentlkcher Fürsorge waren unter Angabe von
Namen und Wohnung der Mieter,

·

b) für Mieter. die im Juni nicht in öffentlicher
Fursorge waren. unter Angabe von Namen,
Wohnung und Betrag der für Juli. August und
gegebenenfalls ür Se tember -

stützung«
f P gezahlten Unter



—

Die Nachweise sind je nach den örtlichen Bedürfnissen
listenmäßig oder einzeln den zuständigen Steuerstun-
dungsbehörden spätestens bis zum 31. 10. 1932 zuzu-

stellen.
Auf Grund dieser Nachweise sind Erstattungen von

den Hebestellen nur in Höhe der Beträge zu leisten,
die für die angegebenen Mietwohnungen an Steuer
eingegangen sind. Die erstatteten Beträge sind
vom laufenden Hauszinssteueraufkommen abzusetzen.

Am 1. 10., 1. 11. und 1. 12. 1932 ist mir die Höhe
der erstatteten Beträge mitzuteilen.

11. Die Uebergangsvorschrift in Art. IV Ziff. 2

ist im allgemeinen entgegenkommend durchzuführen.
Die Steuerrückstände, die dadurch entstanden find,
daß hilfsbedürftige Mieter ihre Miete im Juli,
August und gegebenenfalls auch im September um

die im Juni gewährte Mieterleichterung gekürzt
haben, weil über ihre bei den Fürsorgebehörden ge-
stellten Anträge noch nicht entschieden war, sind —-

wenn nicht besondere Gründe entgegenstehen — nie-

derzuschlagen. Wenn Anträge auf Stundung für das

Rechnungsjahr 1932 gestellt, aber bis Juni noch nicht
erledigt waren, so werden diese Anträge mit beson-
derer Beschleunigung zu prüfen sein.

An sämtl. Reg.-Präs. und den Präs. d. Pr. Bau-
und Fin.-Dir. in Berlin. — MBliV S. 883.

Förderung der Neubautätigkeit
RdErl. d. MfV. v. 9. 9. 1932, betr. Tilgung von

Hauszinssteuerhypotheken
—- Il 7102130. 8. —.

Um zu verhüten, daß infolge des Einsetzens der

Tilgung von Hauszinssteuerhyvotheken nach Ablauf
der fünfjährigen Schonfrist (Ziffer 8 der ministeriellen
Richtlinien vom 23. 2. 1931) in Wohnungsneubauten
vom 1. 10. 1932 ab eine nicht tragbare Mieterhöhung
eintreten müßte, will ich mich im Einvernehmen mit
dem FM. damit einverstanden erklären, daß der Til-

gungsbeginn sowohl für die aus dem staatlichen Woh-
nungsfursorgefonds als auch für die aus dem ge-
meindlichen Aufkommen bewilligten Hauszinssteuer-
hypotheken vom 1. 10. 1932 um weitere zwei Jahre
hinausgeschoben wird, sofern der N a chw e i s erbracht
werden kann, daß

a) bei Bemessung der Miete für die betreffenden
Neubauwohnungen die Tilgung der Hauszins-
fteuerhypothekenaußer Rechnung geblieben ist
und»aus diesem Grunde eine entsprechende Miet-

erhoäiung
vom 1. 10. 1932 ab unvermeidlich sein

wur e,
die gegebenenfalls notwendige Mieterhöhung
unter Berücksichtigungaller in Betracht kommen-
den Verhaltnisse als untragbar anerkannt wer-
den muß.

Eine Hinausschiebungdes Tilgungsbeginns ist hier-
nach unzulasfig, wenn die Tilgung bereits vor dem
1. 10. 1932 eingesetzt hat, im übrigen aber vor allem
dann, wenn bei der Bemessung der Miete ein ent-
sprechender Abschreibungs- oder Tilgungssatz für die
Gesamtbaukosten in Rechnung geftellt worden ist.

Die Entscheidung auf etwaige Anträge der in Rede
stehenden Art wird in erster Linie dem pflichtmäßigen

grffieiässen
der Gemeinden (Gemeindeverbände) über-

Ich ersuche, die Gemeinden (Gemeindeverbände)
entsprechend zu verständigen.

(VMV1. 1932 Sp. 827.)

b)
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RdErL d. MfV. v. 16. 9. 1932, betr. Verwaltung
der Hauszinsfteuerhypotheken aus dein staatlichen
Wohnungsfürsorgefonds —- II 7200J 8. 9. ——.

Mit Rücksicht darauf, daß das Jnslebentreten der
auf Grund der Verordnung vom 4. 5. 1932 zu begrun-
denden PreußischenWohnungskreditanstalt infolge »der
inzwischen eingetretenen Veränderung fder Verhalt-
nisse fürs erste vertagt worden ist, wi·rd·hinsichtlich
der weiteren Verwaltung der Hauszinssteuerhypo-
theken aus dem staatlichen Wohnungsfursorgefonds
im Einvernehmen mit dem FM. das Folgende be-

stimmt:
1. Die Verwaltung der dem staatlichen Wohnungs-
fürsorgefonds entstammenden Hauszinssteuerhypothe-
ken ist von den Gemeinden und Gemeindeverbänden

in der bisherigen Weise weiter wahrzunehmen. Es
verbleibt ihnen hierfür bis zum 30. 9. 1932 der Ver-

waltungskostenbeitrag in der bisherigen Höhe.

2. Nachdem die Vergebung von Hauszinssteuerhypo-
theken im wesentlichen zum Abschluß gelangt ist. er-

scheint es geboten, den seitherigen Verwaltungskosten-
beitrag von v. H. der Hypothekensumme den ver-

änderten Verhältnissen entsprechend herabzusetzen.
Auf Grund des Ergebnisses örtlicher Feststellungen
wird demgemäß dieser Verwaltungskostenbeitrag mit

Wirkung vom 1. 10. 1932 ab anderweit festgesetzt, und

zwar beträgt er für Hauszinssteuerhypotheken mit
einem Betrage

von 10 000 RM und darunter 25 v. H.,
» » « « « is

» » » « » «

« » « » » »

»
200 000

» » .. 21
» »

» mehr als 200 000 RM 20
» »

der Solleinnahme an Zinsen zu 1 v. H. jährlich.

Für die Bemessung dieser Entschädigungsanteile
kommt in Betracht, daß die mit der Behandlung neuer

Anträge veröundenenArbeiten (technische und finan-
zielle Prufung Ueberwachung der Bauausführung,
Auszahlungvon Barraten, grundbuchliche Sicherung
usw.) kunftig in Fortfall kommen und den Hypo-
thekenausgebern fortan im wensentlichen die mit der

Einziehung der Zins- und Tilgungsleistung verbun-
denen Aufgaben verbleiben.

3. Den Gemeinden und Gemeindeverbänden obliegt
auch weiterhin die Aufgabe der Ersteigung und Ver-
waltung notleidend werdender Grundstücke. die mit
Hauszinssteuerhypotheken aus dem staatlichen Woh-
nungsfürsorgefonds beliehen sind: jedoch werden
etwaige Verluste, die sich aus der Verwaltung solcher
Grundstücke vom 1. 10. 1932 ab ergeben, vom Staate

erstattet werden. währendetwaige Ueberschüsfeabzu-
fuhren sind. Die Hohe der Entschädigung für die

Wahrnehmungdieser·Aufgabe. die neben der Pau-
schalentschadigung (Ziffer 2) bewilligt wird, bleibt
der Vereinbarung vorbehalten.

(VMBl. 1932 Sp. 828.)

Förderung des Baues von Landarbeiter-

wohnungen.
Der Reichsarbeitgminister hat im Erlaß vom

4. August 1932 ——·1VNr. 3305X32 Alu —- bestimmt,
daß die hypothekarifcheSicherung für nachträglich ge-
gebene Zusatzdarlehenzur Vergrößerung ider Land-
zulage und der Wirtschaftsgebäude und zur Beschaf-
fung von lebend-em·und totem Inventar mit dem
Rang vor-dem fruher aus Reichs- und Landesmit-
teln bewilligten Darlehen erfolgt, wiidrisgenfalls die
Bewilligung nicht erfolgen kann.



Im Anschluß an diesen Erlaß hat der Preußische
Minister für Volkswohlfahrt bestimmt, daß die zusatz-
lichen Darlehen grundbuchlich ftets mit dem Range
vor den früher aus Reichs- und Landesmitteln be-

willigten Tilgungsdsarlelhen gesichert wer-den.

Die hin-sichtlich der Höch stgrenz e der Vorbe-

lastung einschl. der staatlichen Sicherungshypotheken
ergangenen Bestimmung-en bleiben hiervon unberührt.
Diese Höchstgrenzebeträgt somit nach wie vor:

a) bei Bauvorhaben mit einer Stall- und Scheunen-
fläche von zusammen bis zu 40 qim

= 8000 RM

zuzüglich des Wertes von Mo der Landzulage,

b) bei Bauvorshaben mit seiner Stall- und Scheunen-
fläche von zusammen mehr als»4«0·q.m(bis hoch-
stens 60 q.rn) = 8500 RM zuzuglich des Wertes

von Mo der Landzulage.

Au die Betimmung, daß die staatlichen Siche-

rungsckhypothekens—- unbeschadetder vorst—ehen·den»Re-
gelung — bei Eigenhseimen innerhalb einer Hochst-
grenze von 9J10 der reinen Gesamtbaukostenzuzüglich
des Wertes des Grund und Bodens eingetragen sein
müssen, bleibt bestehen. Ausnahmen hiervon-wurden,
wie bisher, nur mit Genehmigung zulassig sein.

RdErL d. MfV. v. 15. 9. 1932, betr. Baupolizei-
ordnung II 2100b X31. 8. —.

Erl. d. MfLDUF. vom 31. 8. 1932 —- V1 4695J1 6783.

Ra der Rahmenbauordnung für das platte Land

des EifVvom 22. 3. 1931 ist nach § 6 Abs-;4 vor-
gesehen, daß an öffentlichen Weg-endie Gebäudedie

Wegegrenzen nicht überschreiten durfen und mindestens
4 m von der Wegemitte entfernt bleiben mussen Die

Ortspolizei soll jedochim Einzelfall befugt sein, auch
weitergehende Ansprüche zu stellen.

Die auf dieser Grundlage aufzubauenden Bezirks-
bauverordnungen haben jedoch in Zukunft nur noch
für einzelne Siedlungsgebiete, und zwar fur die m»it
geringerer Siedlungstätigkeit,Geltung, wahrend»fur
die Hauptsiedlungsgebiete die Polizeiverordnung uber

die Errichtung und den Umbau von landwirtschaft-
lichen Siedlungsbauten vom 15. 12. 1.931maßgebend
ist. Diese räumt nach § 6 Abs. 4 nicht das gleiche
Recht ein, weitergehende Anforderungenbezuglichder

Gebäudeabstände zu stellen, sondern sieht vielmehr
vor, daß in besonderen Fällen Ausnahmen, d. h. Ein-

schränkungen, zulässig sein sollen.
Die Provinzial- und Kreisvertretungen befurchten

nun. daß dadurch bei Siedlungen ein Hauptverkehrs-
straßen die Uebersichtlichkeit beschranktund. die Ver-

kehrssicherheit beeinträchtigt wird. Es wird daher
künftig, wie es bisher schon üblich war,«von der Sied-

lung an Hauptverkehrsstraßen allgemein ganz abzu-
sehen sein oder aber, wo es sich nicht vermeiden laßt,
der Gebäudeabstand von der Straße erheblich uber die
Mindestmaße der Polizeiverordnung festzulegen fem.
Dies wird um so eher möglich sein, da das zur Ver-

fügung stehende Baugelände wohl ausnahmslos äus-
reichend bemessen ist. Dieser größere Abstand liegt
auch im Interesse des Siedlers, da einmal sein»Ge-
höft dadurch den Einwirkungen des Straßenlarms
und Staubes entzogen und die Anlage eines brauch-
bcirenGartens von ausreichender Tiefe ermogIIcht
wir .

Wegen vder Bemessung der Gebäudeabstände ist in

solchenFallen ·mit den Wegeunterhaltungspflithtlgen
(Provinz, Kreis) rechtzeitig Fühlung zu nehmen.

(VMB1. 1932 Sp. 826.)
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Gemeinnützigkeit
RdErl. d. MfV. v. 12. 9. 1932, betr. Durchführung
der Gemeinnützigkeitsverordnung; Muster der
Miet- und Rutzungsverträge —- II 3400 al19. 7.

Nach den Vorschriften der Gemeinnützigkeitsverord-
nung in § 4 Abs. 2c und der Ausführungsverordnung
vom «20. .1931in Art. 4 Abs. 2 soll die Satzung eines

gemeinnutzigen Wohnungsunternehmens sicherstellen,
daß die Miet- und Rutzungsverträge für die Ueber-
lassung der Wohnungen des Wohnungsunternehmens
nur nach Mustern abgeschlossen werden, die von der
obersten Landesbehörde oder der von ihr bestimmten
Stelle genehmigt sind, und daß wesentliche Abweichun-
gen von diesen Mustern verboten sind. Für Woh-
nungsunternehmen, die ihre Tätigkeit in mehreren
Ländern ausüben, bedarf diese Vorschrift der Er-
läuterung.

Mit Rücksichtauf die Verschiedenheit der wirtschaft-
lichen Verhältnisse und der Gewohnheiten der Bevöl-
kerung in den einzelnen Ländern ist bestimmt worden,
daß im Sinne obiger Vorschriften örtlich zuständig ist
d i e oberste Landesbehörde, in d e r e n B e r e ich
die Wohnungen liegen, bezüglich deren die
Miet- oder Rutzungsverträge geschlossen worden sind.
Bei Wohnungen, die nicht in dem Lande liegen, in
dem sich der Sitz des Wohnungsunternehmens befin-
det, sind demnach maßgebend die Muster für Miet-
und Rutzungsverträge, die von der Behörde des Lan-
des genehmigt sind, in dem sich die Wohnungen örtlich
befinden.

Von dieser Regelung wäre nur eine Ausnahme zu
machen bei Wohnungsunternehmen die ihre Tätigkeit
einerseits über das ganze Reich erstrecken, andererseits
aber auf einen ganz bestimmten gleichartigen Per-
sonenkreis beschränken, der im öffentlichen Interesse
einheitlich behandelt werden muß, wie z. B. bei den
Wohnungsunternehmen, die ausschließlich für Ange-
hörige der Wehrmacht tätig sind.

Ich ersuche, hiernach zu verfahren.

(VMBl. 1932 Sp. 828.)

Erlaß vom 17. 9. 1932 zur Ausführung der

Gemeinnützigkeitsverordnung — II 3403X27. 8.

Nach Anlage 2 zu der Verordnung zur weiteren
Ausführung der Gemeinnützigkeitsverordnungvom
2. August 1931 (Reichsgesetzbl. I S. 463) unter E. V.
haben die gemeinnützigen Wohnungsunternehmen eine
Abschreibung vom Gebäudewert in Höhe von 1 v. H.
der ursprünglichen Baukosten vorzunehmen.

Die wirtschaftlicheLage der gemeinnützigenWoh-
nungsunternehmean der gegenwärtigen Rotzeit, ins-
besonderedie Rücksichtauf·die Gestaltung der Mieten
und die Sicherung der Liquidität der Unternehmen,
lässenes zurzeit nicht zu, überall und unter allen Um-
standen Luf Erfüllungder obigen Vorschrift zu be-
stehen. Jchvermachtige deshalb die Anerkennungs-
behorden, bis auf weiteres bei der Entscheidung über
die Anerkennung der Gemeinnützigkeit eines Woh-
nungsunternehmens oder die Versagung oder Ent-
ziehungdieser Anerkennung einen Mindestsatz von 12
fur die jährlichen Abschreibungen dann nicht zu ver-
langen, wenn das Wohnungsunternehmen nachweis-
ba»rnicht in der Lage ist, Abschreibungen in dieser
Hohe vorzunehmen, ohne zu untragbaren Mieten
oder zur Ueberschuldungzu gelangen. Die tatsäch-
lichen Abschreibungenmüssen jedoch in jedem Falle
mindestens in Hohe der vertragsmäßigen Tilgungen
erfolgen. gez. Scheidt.



Aus dem Reichsverbande der Wohnungsfürforgegefellfchaften
Jahresabschläffe 1931

Wohnungsfürsorgegefellfchaft
G. m. b. H» Oppeln.

Die Wirtschaftskrife mit ihren für die Neubau-

tätigkeit vernichtenden Folgen ist im Jahre 1931

nicht ohne Einfluß auf die Arbeit der Wohnungs-
fürsorgegesellfchaft für Oberschlefien geblieben.
Von den zu Beginn des Berichtsjahres von pri-
vater und baugenoffenfchaftlicher Seite noch in

größerer Zahl zur Betreuung angemeldeten Bau-

vorhaben mußte wegen der ungewiffen Finan-
zierungsmöglichkeiten ein erheblicher Teil zurück-
gestellt werden. Die Gesellschaft beschränkte sich
auf die Betreuung von 723 neuen Bauvorhaben
(im Vorjahr 1290). Dank eines Ueberhanges
von 645 unfertiger Bauten aus 1930 umfaßte der

Arbeitsbestand in 1931 immerhin insgefamt noch
1368 Wohnungen gegenüber 1629 im Vorjahr.
Von dem Gefamtbauprogramm entfallen 1149

(1196) auf Hauszinssteuerwohnungen und 219

(433) auf Landarbeiterheime. Von den betreuten

Hauszinsfteuerwohnungen waren bestimmt: 1000

für Arbeiter, 70 für Beamte und Angestellte,
79- für Sonstige. Nachdem im Berichtsjahr 1020

Wohnungen fertiggestellt sind, Verblieb für das

neue Jahr ein Ueberhang von 348 Wohnungen.
Die Gesellschaft hat infolge der von vornherein
geübten Zurückhaltung in der Annahme neuer

Betreuungsanträge die Geldanforderungen der

Bauherren und Unternehmer auch in den schwie-
rigsten Tagen in vollem Umfange erfüllen kön-
nen, Und es gelang ihr auch, eine vorzeitige Still-

legung von Bauten in allen Fällen bis auf einige
Wohnungen in Gleiwitz zu vermeiden. Die von

der Wohnungsfürsorgegesellschaft für Oberfchlesien
vermittelten erstftelligen Hypotheken beliefen sich
in 1931 auf NM 1410 000,——(im Vorjahr noch
NM 7039 000,——),die Hauszinssteuerhypotheken
und Zusatzdarlehen auf RM 1624 000,——(RM
3506 000,—), die Landarbeiterdarlehen auf NM

937 000,— (1366000,—).

Neben der Betreuungstätigkeit im Wohnungsbau
hat die Wofo ihre städtebaulichen Arbeiten fort-
gesetzt, allerdings in einem geringeren Umfang
als in früheren Jahren.

-

Immerhin konnten im

Berichtsjahr 5 Bebauungspläne, 33 Fluchtlinien-
pläne, 7 Bauklafsenpläne und 1 Ortsstatut zum

Abschluß gebracht werden. Ihre Tätigkeit um-

faßte schließlich auch noch Vermesfungsarbeiten
für Anliegerfiedlungen und Rentengutsfiedlungen
im Auftrage der örtlichen Landstelle der »Oft-
hilfe« und eines Tochterunternehmens der Wofo.

für Oberfchlesien

Im Laufe des Berichtsjahres wurde auch von

der Wofo die Förderung der ländlichen Kleinsied-
lung im Nentengutsverfahren aufgenommen.
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Durch die von ihr zu diesem Zweck gegründete
Bau- und Siedlungsgesellschaft Oberschlefien G. m.

b. H. wurden 3 Güter in Größe von rund 6000

Morgen angekauft und mit Beginn des neuen

Jahres in Besiedlung genommen.

Die Bilanzsumme beziffert sich Ende 1931 auf
RM 13,9 Millionen gegenüber NM 14,3 Millio-
nen im Vorjahr. Die Aktivpofitionen der Bilanz
zeigen folgende Vermögensverwendung: Rück-

ständige Einlagen auf das Stammkapital NM

7500,— (im Vorjahr NM 140 000,—), Anlagen
RM 3219 000,— (NM 3250 000,—), und zwar

find bewertet die unbebauten Grundstücke mit

NM 810 000,— (NM 855 00(),—), die Grundstücke
mit Gebäuden mit RM 2 369 000 (RM 2 345 000),
das Inventar mit RM 40 000,——(NM 50 000,—-).

Ferner« erscheinen Beteiligungen in Höhe von

NM 1 461 000,——(RM 1 246 000,—), Forderungs-
hypotheken mit NM 790 000,——(RM 565 000,—),
Darlehen und Forderungen mit NM 7 325 0()(),—

(NM 7917 000,—). Wertpapiere sind ausge-

wiesen mit NM 176 000,— (NM —), Wech-
sel mit RM 129 000,— (NM 235 000,—), Kasse,
Postscheck- und Bankguthaben mit RM 768 000,——

(NM 865 000,——),Schwebende Verrechnungen mit

NM 25 000,—- (RM 26 000,—). Ein Bestand an

Waren (im Vorjahr RM 10 000,—) tritt nicht
mehr in Erscheinung Als Vermögensquellen
zeigt die Pasfivfeite der Bilanz das Stammkapital
mit NM 6690 000,— (NM 6680 000,—), die Ne-

ferven unverändert mit RM 209 000,—, Staats-

vorfchüsfe auf weitere Kapitalbeteiligung mit

NM 995 000,— (NM 1000 000,——),Akzepte mit

RM 169 000,——(NM 272 000,—), Darlehen, Hy-
potheken und sonstige Verbindlichkeiten mit RM
5838 000,— (NM 6149 000,——)und Schwebende
Verrechnungen mit NM 52 000,— (RM 15 000·).
Rückgriffsforderungen und Eventualverbindlich-
keiten aus Bürgschaften und Giro erscheinen auf
beiden Seiten der Bilanz vor dem Strich mit

NM 1462 000,— (NM 464 000,—).

Das Wirtschaftsergebnis der Wofo in 1931

kommt in der Verminderung des vorjährigen Ver-

lustvortrages von NM 70 000,— um NM 20 000

auf rund NM 50 000,— zum Ausdruck. Die Ge-

fchäftsunkosten erforderten RM 351000,— (NM
389 000,——und NM 109 00(),— Betriebsunkosten
in 1930), die Abschreibungen und Nückstellungen
RM 165 000,——(NM 102 000,—). Die Gewinn-

und Verlustrechnung ist ferner belastet wie im

Vorjahr mit NM 9000,— für Verlust auf Ge-

ländekonto. Demgegenüber stehen die Einnah-
men an Zinfen und Provisionen mit NM 331 000

(NM 228 000,—), an Gebühren NM 214 000,——

(NM 407 000,—), sodaß ein Verlust verbleibt in

Höhe von rund NM 50 000,——die auf neue Rech-
nung vorgetragen werden sollen.
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Pommerfche Heimstätte E. m. b. H. Stettin.

Die Pommerfche Heimstätte mußte ebenso wie

ihre Schwestergesellfchaften das für 1931 ursprüng-
lich vorgesehene Betreuungsprogramm im Ver-

laufe des Berichtsjahres wegen der bekannten

Schwierigkeiten in der Sicherstellung der Finan-
zierung ganz erheblich einschränken,soweit es sich
um Hauszinssteuer-Bauvorhaben handelte. Von

den 856 vorgesehenen Hauszinssteuerwohnungen
konnten schließlich nur 340 = 40Z durchgefuhrt
werden. Insgefamt wurden von der Pommer-
schen Heimstätte im Berichtsjahr 1276 (im Vor-

jahr 1559) Wohnungen betreut, wovon 641 (442)

unfertig aus dem Vorjahr übernommen und 588

(1117) neu begonnen sind. Von den neu begon-
nenen 588 Wohnungen entfallen 340 auf Haus-
zinssteuerwohnungen, 122 auf· Landarbeiter-
Eigenheime und 126 auf ländliche«Siedlungs-
bauten. Fertiggeftellt sind im Berichtsjahv962

Betreuungswohnungen, in das neue Jahr uber-

nommen wurden demnach 314. Die von der .Pom-
merschen Heimstätte in 1931 gewährtenZwischen-
kredite auf Dauerbeleihungen beliefen fich ian
5 Millionen Mark, die vermittelten Hauszins-

steuerhypotheken betrugen RM 803 000,—, 1. Hy-

potheken wurden ausgezahlt RM 654 000,F—,
Landarbeiterdarlehen RM 855 000,— und sonstige
Darlehen RM 107 000,—. Die starke Minderung
des Arbeitsbestandes machte die Entlassung einer

größeren Anzahl von Angestellten und die Schlie-
ßung von 4 auswärtigen Baubüros erforderlich.

Die Bilanzsumme stellt sich Ende 1931 auf 5,6
Millionen Mark gegenüber 6,1 Millionen Mark

im vorhergehenden Jahr. Unter den Aktiven sind
ausgewiesen: Noch nicht eingezahltes Stammkapi-
tal mit RM 320 000,——(im Vorjahr RM 480 000);
die zurückerworbenen Stammeinlagen wie im

Vorjahr mit RM 16 900,—·; Kaffenbestand, Bank-

und Postscheckguthaben mit RM 439 200,— (RM
206 500,——);Wechselbestand mit RM 5000,—

(RM 42 500,—). Die Außenstände beziffern sich
auf RM 3 263 300,— (RM 3 615 700,—); die Be-

teiligungen auf RM 530 500,— (RM 533 200,—),
die Aktivhypotheken auf RM 648 400,— (RM
680 300,—). Die übrigen Vermögensteile be-
stehen in Inventar und Mobilien zum Buchwert
von RM 22 500,— (RM 15 000,—), in Immobi-
lien in Höhe von RM 379 700,— (RM 527 000),
in schwebenden Abrechnungen über RM 12 100,—
(RM 6700,—).

Auf die Passivseite erscheint das Stammkapital
mit RM 4134 900,— (im Vorjahr eingetragen
RM 1553 500,—, noch nicht eingetragen RM
2581400,——),die Rücklagen sind ausgewiesen mit
RM 170 0()(),— (RM 135 000,——),die Verpflich-
tungen aus Staatsvorschuß auf Beteiligungen mit
RM 692 500,— (RM 1122 500,—), aus Bank-

schulden mit RM 11 400,— (RM 220 500,—), aus

Darlehen und sonstigen Schulden mit RM 483 700

(RM 379 000,—).
Die Gewinn- und Verluftrechnung schließtmit

einem Reingewinn von RM 66 400,—, nachdem
dem Rückftellungskonto vorweg ein größerer Be-

trag zugeführt ift. Das ausgewiesene Ergebnis
blieb hinter dem des Vorjahres (RM 113 000,—)
fast um die Hälfte zurück als Folge des zwangs-

läufig verminderten Arbeitsbestandes Die Ge-

schäftsunkosten in Höhe von RM 336 000,—- (RM
364 100,—) wurden durch die Betreuungsgebühren
und Provisionen in Höhe von RM 164 600,—
(RM 276 000,—) nur noch zu 49Z (im Vorjahr
767«) gedeckt. Der Zinsüberschuß wird mit RM
234 20(),——ausgewiesen und stellt sich um rund
RM 6000,——höher als im Vorjahr. Offene Ab-

schreibungen wurden im Berichtsjahr nicht vorge-

nommen, während in 1930 RM 32 500,— zu

Lasten der Gewinn- und Verlustrechnung auf Jn-
ventar und Grundstücke abgeschrieben worden

find. Als Belastung der Gewinn- und Verlust-
rechnung 1931 erscheint noch ein Verlust auf
Erundstücksertragskonto in Höhe von RM 3500.
Der Reingewinn von RM 66 400,— soll zu Ab-

schreibungen und zur Stärkung der Reserven Ver-
wendung finden bis auf 4700,—, die auf neue

Rechnung vorgetragen werden follen·

Nachrichten des Bau- und Siedlnngswefens
Siedlungsfragen und Wohnungsbauproblem

auf der 14. Hauptversammlung der »Kommunalen

Vereinigung für Wohnungswefen«.

Aus Anlaß ihrer 14. Hauptversammlung hatte
die »Kommunale Vereinigung für Wohnungs-
wesen« für den 10. und 11. September d. J. zu
mehreren Arbeitsfitzungen in das Rathaus zU
Kassel eingeladen. Der Einladung hatten zahl-
reiche Fachleute Folge geleistet, darunter auch
Vertreter des Reichsarbeitsminifteriums (Mini-
sterialdirektor Dr. Weigert und Minifterialrat
Durst), des Preußischen Volkswohlfahrtsministe-
riums (Oberregierungsrat Baumgarten), des
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Bayerifchen Arbeitsminifteriums (Ministerialrat
Dr. Löhner) und verschiedener anderer Zentral-
ftellen und Behörden. Für die verschiedenen
Sitzungen, die sich unter der Leitung des Vor-

sitzenden,des Stadtbaudirektors Dr. Gut aus

München, glatt abwickelten, war ein äußerst
reichhaltiger Speifezettel zusammengestellt, aus

dem wir diejenigen beiden Themen herausgreifen,
die für unferen Leserkreis besonderes Interesse
haben: die vorftädtische Kleinsiedlung und das
Problem der Rentabilität der Wohnungsneu-
bauten. Die erstere war Verhandlungsgegen-
ftand der Hauptfitzung der Gefamtvereinigung,
die zweite Hauptverhandlungsgegenftand der Ar-



beitssitzung der Gruppe der kommunalen Bauge-
sellschaften.

l. Die vorstädtifche Kleinfiedlung.

Zu diesem Thema sprachen drei Redner: Ober-

bürgermeister Dr. Stadler aus Kassel von der

Warte der Volkwirtschaft und der allgemeinen
Verwaltung, Stadtbaurat Dr.-Jng. Wolf aus

Leipzig als Hauptredner vom Standpunkt des

Städtebauers und Technikers, Stadtoberbaurat

Iobst aus Kassel aus dem Wirkungskreis einer

einzelnen Stadt (Erläuterung der Kasseler Stadt-

randsiedelungen, die später besichtigt wurden).
Ohne Anspruch auf Vollständigkeit sollen einige
der wichtigsten Leitgedanken der beiden ersten
Redner hier wiedergegeben werden.

Oberbürgermeister Dr. Stadler:

Das Neuartige der vorftädtischen Kleinsiedlung
liegt darin, daß Eigenheime im eigenen Garten

nicht einer besitzenden Bevölkerungsklasse, sondern
den wirtschaftlich Bedrängteften, den Erwerbs-

losen, für die sonst in den Städten nur die billige
Mietwohnung als mögliche Wohnform gegolten
hat, erschlossen werden sollen. Vom Reich und

den Gemeinden wird den Erwerbslosen das Ver-

trauen geschenkt, daß sie das zur Sicherung eines

Baudarlehens notwendige Eigenkapital durch am

Bau zu leistende Arbeit ersetzen können, und dar-

aufhin wird ein Baukredit gewährt. Also: Ver-

bindung von Arbeitsbeschaffung und Erwerbs-

losenhilfe. Dem Arbeitslosenproblem in seiner
Totalität ist mit der Stadtrandsiedlung jedoch
nicht beizukommen. Vor überspannten Hoffnun-
gen muß daher gewarnt werden. Dennoch hat
diese neue Form der Siedlung einen berechtigten
Kern, obwohl zahlreiche Bedenken nicht von der

Hand zu weisen sind. Diese Bedenken müssen
durch richtige Anlage und Organisation der Sied-

lung ausgeräumt werden. Daher: 1. möglichste
Stadtnähe, 2. keine übertriebene Größe des Bau-

geländes, 3. Verwendung möglichst billigen Ge-
ländes (Parzellierung von Domänen, Nutzbar-
machung von Oedland), 4. richtige Auswahl und

Mischung der Siedler. Das schwerwiegendste Be-

denken: Der Siedler kann sich nicht auf eigener
Scholle ernähren. Infolgedessen muß zum Ertrag
der Siedlerstelle Arbeitsverdienst oder Wohl-
fahrtsunterstützung hinzukommen ; daher der
Name: Nebenerwerbssiedlung. Führen die bis-

herigen Versuche zu einem wirtschaftlichen Erfolg,
so muß die vorstädtischeKleinsiedlung wegweisend
für den künftigen Wohnungsbau und die vor-

städtischeSiedlung überhaupt werden. Dann liegt
in der vorstädtischen Kleinsiedlung der Kern zur

Lösung der großen Zukunftsaufgabe: das ganz

einfache und billige Eigenheim mit Garten auch
für Minderbemittelte und vielleicht sogar Unbe-
mitelte zu einer wirtschaftlich möglichen Form zu
gestalten.
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Stadtbaurat Dr. W o lf : Vier Arten der vor-

städtischen Kleinsiedlung haben sich aus der ein-

schlägigen Gesetzgebung und der Praxis heraus
entwickelt: 1. Die mit Reichsmitteln geförderte
Stadtrandsiedlung (1. und 2. Bauabschnitt mit

73 Millionen NM für rd. 24 000 Siedlerftellen)
ist grundsätzlich zu bejahen, verlangt aber hin-
sichtlich der Finanzierung und der Bodenbereit-

stellung kritische Einstellung. Wichtiger als der

Bau der Siedlung ist die Frage der Lebensfähig-
keit hinsichtlich der Bewirtschaftung. 2. Die ohne
Neichsmittel zu errichtende und nicht auf Er-

werbslose oder Kurzarbeiter beschränkte freie
Kleinsiedlung (Erlaß des Reichskommisfars vom

2. März 1932) muß seitens der Gemeinden wegen
der gesundheitlichen, finanziellen und städtebau-
lichen Bedenken abgelehnt werden. Es ist ein

grundlegender Irrtum, zu glauben, daß man mit

2500 NM ein Siedlerheim auch nur in der Größe
und Gestaltung der jetzigen Nandsiedlungen her-
stellen könne. 3. Die Kleinsiedlung mit dem

Kleinhaus für 5000 bis 6000 NM Herstellungs-
kosten verdient als das zu erstrebende Eigenheim
des kleinen Mannes mit einigem Eigenbesitz
(1000 bis 2000 NM) bei der Befriedigung des

noch vorhandenen Wohnungsbedarfs unbedingt
die Förderung durch öffentliche Mittel (Neichs-
zuschüsseals zweite Hypothek). 4. Die Ausfied-
lung in die unmittelbare ländliche Nachbarschaft
über das Weichbild hinaus kommt nur in Frage,
wo die Arbeitsmöglichkeiten in der bisherigen
Wohnftadt auch nach der Aussiedlung gesichert
bleiben.

Aus der Entschließung: Unbeschadet
der wünschenswerten weiteren Förderung der

vorstädtischenKleinsiedlung muß mit allem Nach-
druck darauf hingewiesen werden, daß auf diesem
Wege allein die besonders in den Großftädten
immer noch vorhandene Wohnungsnot, die sich in

einem wachsenden Fehlbetrag an billigen kleinen

und kleinsten Wohnungen äußert, der von dem

Ueberangebot an großen Wohnungen nicht be-

rührt wird, nicht beseitigt werden kann. Im Hin-
blick auf die Tatsache, daß das Angebot an klei-

nen Wohnungen in vielen Städten nicht einmal

dazu ausreicht, um die obdachlosen Familien
unterzubringen, bedarf es in dieser Hinsicht bal-

diger planmäßiger, durchgreifender Maßnahmen.

II. Die Rentabilität der Wohnungsneubauten.

Als Ergebnis der eingehenden Beratungen
wurden folgende Maßnahmen als unumgänglich
notwendig erachtet (Auszug):

Zur Mietensenkung: a) Die Zinsen-
frage ist entscheidend für die Mietpreisbildung.
Die auf dem Neubaubesitz ruhende Zinsenlaft ist
nicht mehr tragbar. Deshalb muß die Reichs-
regierung unverzüglich alle politisch und wirt-

schaftlich tauglichen Mittel zur Senkung der Zins-
sätze anwenden. Die Eigenart des Grundbesitzes,



,
die darin besteht, daß das investierte Kapital
außerordentlichlangsam umgeschlagen wird, er-

laubt auf die Dauer tragbare Mieten und die Er-
haltung der investierten Kapitalien nachgewiese-
nermaßen nur zu Vorkriegszinssätzen (rd. 455 für
Ia- und 1b-Hypotheken). Jn die Zinssenkung
sind nach Möglichkeit auch die Auslandsanleihen
und diejenigen Hypothekendarlehen, die auf Aus-

landsanleihen beruhen, einzubeziehen, erforder-
lichenfalls auf dem Ausgleichswege.

b) Damit eine dementsprechende Mietensenkung
unabhängig von Besonderheiten der Finanzierung
in vollem Umfange zur Auswirkung kommt, dür-
fen die Zinszuschüsseund Zinsnachläfse aus öffent-
lichen Wohnungsfürsorgefonds bei Eintreten der

Zinskonversion nicht gekürzt werden. Sie sind
auf die Dauer von weiteren 10 Jahren beizube-
halten.
ZurVermeidungvonMieterhöhun-

g e n : a) Die am 1. April 1932 in Kraft befind-
lichen Erleichterungen auf dem Gebiete der staat-
lichen und gemeindlichen Grundvermögenssteuer
müssen in vollem Umfange für die Dauer von

weiteren 10 Jahren bestehen bleiben.

b) Soweit die Tilgung der Hauszinssteuerhhpo-
theken nach dem Stande vom 30. September 1932

noch nicht in Kraft getreten ist, ist sie auf weitere

5 Jahre hinauszuschieben. Die hierdurch etwa

freiwerdenden Barmittel sind zur zusätzlichenTil-

gung der Bürgfchaftshypotheken bzw. Ib-Hypo-
theken zu verwenden.

Zur Deckung von Mietverluften:
a) Den Schuldnern von Pfandbriefhypotheken ist
das Necht einzuräumen, auch die laufenden ver-

traglichen Tilgungen einschließlichdes Zuwachses
in natura zu leisten. Vor allem muß das Necht
der Schuldenrückzahlung in Pfandbriefen geeig-
neter Art über Ende 1933 hinaus verlängert
werden.

b) Die erwerbslosen Neubaumieter dürfen in

fürsorgerischer Beziehung nicht schlechter gestellt
werden als erwerbslose Altraummieter unter

Berücksichtigung der den letzteren gewährten
Hauszinssteuernachläsfe.

Man war fich klar darüber, daß mit diesen
Maßnahmen nur ein unhaltbares Mißverhältnis
zwischen Alt- und Neubaumieten gelindert wer-

den wird, aber von einer Mietangleichung noch
keine Rede sein kann. Trotzdem wurde davon Ab-

stand genommen, die Streichung der HUUSinS-
steuerhypothekenzinsen und der laufenden Grund-

vermögenssteuern zu fordern, weil diese Erleich-
terungen als letzte Notstandsmaßnahmen zur Ab-

wendung von Konkursen im Einzelfall aufzu-
sparen seien. Berechtigt war auch der Hinweis,
daß sich der Neuhausbesitz gegenüber dem Alt-

hausbesitz insofern ganz erheblich im Nachteil be-

finde, als der beschleunigte Abbau der Hauszins-
steuer und die Einführung der Steuergutscheine
dem letzteren eine wesentliche Entlastung bringt-
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die dem ersteren bei ungleich größerem Risiko
versagt sei. Auf die sich hieraus ergebenden Ge-
fahren wurden die maßgebenden Stellen aufs
dringlichste hingewiesen.

Landmaschineneinkäufe—
«

ein Mittel zur Steigerung laut-wirtschaftlichen
Umsatzes.

Dipl.-Jng. Dr. phil. Walter Hillmann, Vor-
standsmitglied des Verbandes der Deutschen
Landmaschinen-Industrie, veröffentlicht in der
Berliner Börsen-Zeitung Nr. 441 eine eingehende
Untersuchung über die inneren marktpolitifchen
Wirkungen einer Steigerung des Absatzes von

Landmaschinen. Jm Hinblick auf die Siedlung
führt Dr. Hillmann u. a. aus:

»Primitivsiedlung« ist notwendig, um den Sied-
ler nicht im voraus zu stark zu belasten. Wenn
die »Primitivität« aber so weit geht, daß die

Verwendung geeigneter Maschinen und Geräte,
wobei insbesondere auch an deren gemeinsame
Beschaffung und Benutzung zu denken ist, unter-

bleibt, obgleich die Maschinenverwendung die
Siedlerarbeit wesentlich verbilligen, verbessern,
erleichtern und beschleunigen kann, so ist dies eine

falsch angebrachte Sparsamkeit. Denn auch bei
dem kleinsten Betrieb muß heute das oberste Ge-
bot lauten, lebensfähig zu bleiben. Es gilt des-

halb, weniger an Betriebsmitteln als an Be-

triebskosten zu sparen.
Wenn der Landwirt eine Maschine kauft, so
muß er aber hierbei nicht nur von dem unmittel-

baren Nutzen ausgehen, der fich auf Grund einer

Wirtschaftlichkeitsberechnung aus der richtigen
Anwendung der Maschine im Rahmen seines Ge-

samtbetriebes ergibt, sondern er muß auch immer

den Gesichtspunkt berücksichtigen,daß ein großer
Teil der Anschaffungskosten in Form von Nah-
rungsmittelkäufen wieder an die Landwirtschaft
zurückfließtund dadurch ihren Umsatz vergrößert.

Man geht hierbei am besten von dem Loh n-

anteil in der Landmaschinen-Indu-
strie aus« Neben den von den Landmaschinen-
fabriken felbst aufzubringenden Löhnen und Ge-

hältern werden auch in allen Wirtschaftszweigen,
die durch Lieferungvon Roh- und Hilfsstoffen an

dem Landmaschinenbau beteiligt sind, Löhne und

Gehälter gezahlt, die ebenfalls eine Nachfrage
nach landwirtschaftlichen Erzeugnissen hervor-
rufen. Gleiches gilt natürlich für den Land-

maschinen-Vertrieb und alle Verkehrsleistungen,
die der Verteilung der Landmaschinen und Geräte
an die Abnehmer dienen. Alle diefe Lohn- und

Gehaltssummen sind deshalb zu addieren und der

Berechnung des Nachfragewertes der landwirt-

fchaftlichen Erzeugnisse zugrunde zu legen.
Nach den Betriebsvergleichs-Ergebnissen des

Vereins Deutscher Maschinenbau-
a n st a l t e n verteilt fich der Erzeugungswert der
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Landmafchinen-Jnduftrie auf die einzelnen Kosten-
arten wie folgt:

Löhne, Gehälter und sonstige Personal-
ausgab en . . . . . . . . 43,0 Z

Fertigungsstoffe (Eisen, Stahl, Holz) 40,0Z
Hilfsstoffe (Riemen, SchmiermitteL

Farben usw.) . . . . . . . . 4,0Z
Betriebsstoffe (Energie für Antrieb,

Licht und Heizung) . . 3,0Z
Frachten . . . . . 4,0Z
Steuern . . . . 3,5B
Abschreibungen . 2,5Z

100,0Z
Alle diese Kostenarten enthalten einen mehr

oder weniger hohen Lohnanteil, wobei allerdings
der in den Abschreibungen fteckende Lohn, bezogen
auf die gesamte Landmaschinenerzeugung, so ge-

ring ist, daß er ohne große Fehler bei der wei-

teren Berechnung vernachlässigt werden kann.

Rechnet man für alle andern Koftenarten den

Lohnanteil aus und addiert die Einzelteile, so
ergibt sich für die Landmaschinen-Jndustrie ein

sowohl die unmittelbaren wie mittelbaren Löhne
und Gehälter umfassender Anteil von 78Z.

Jn je 100 RM Landmaschinenkäufen der Land-

wirtschaft stecken 78 RM Lohn- und Gehaltsein-
kommen, die als Kaufkraft für Verbrauchsgüter
auf dem Markt erscheinen.

Nach den amtlichen Erhebungen über die Ver-

wendung des Einkommens werden im Durchschnitt
der Einkommensklassen von 2500 bis 4000 RM

Jahreslohn rund 47Z für Nahrungsmittel aller

Art verwandt. Diese 47Z enthalten auch die

Ausgaben für eingeführte Nahrungsmittel; setzt
man den hierauf entfallenden Anteil ab, so er-

geben sich 43,3B des Gesamteinkommens, die für

inländifche Nahrungsmittel ausgegeben werden.

Von dem Gesamtwert der Landmafchinen-Er-
zeugung fließen demnach sofort wieder 34Z an

die Landwirtschaft zurück.
Für jede 100 RM, die der Landwirt für Ma-

schinenkäufe anlegt, kaufen ihm mithin die in der

Landmaschinen-Jndustrie und den ihr vorgelager-
ten Erzeugungsstufen fowie die im Landmaschi-
neu-Vertrieb beschäftigten Erwerbstätigen für
34 RM eigene Erzeugnisse ab.

Der Umlauf an Psandbriefen und Kommunal-

obligationen.
Unverminderter Rückgang.

Die Statistik der Boden- und Kommunalkredit-

institute per 31. August 1932 läßt erkennen, daß
die Abnahme des Umlaufes an Schuldverfchrei-
bungen der Inlandinftitute fich im August in un-

verändertem Umfang fortgesetzt hat. Der Umlauf
hat sich insgefamt um 47,7 Mill. RM (51,1) ver-

ringert. Der größte Teil der Abnahme entfällt
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wieder mit 42,3 Mill. RM (47,1) auf die Pfand-
briefe. Der Umlauf an Goldpfandbriefen hat sich
um 26 Mill. RM (im Juli um 34 Mill. RM)
verringert. Jm einzelnen betrugen die Verän-

derungen im Pfandbrief- und Kommunalobliga-

tionengeschäft (ohne Rentenbank-Kreditanstalt-,
Liquidations- und Sachwertschuldverschreibungen
und Osthilfe-Entscheidungsbriefe, die erstmalig
in der Statistik erscheinen) im

August 1932 33,3 Mill. RM Rückg.
Juli 27,9 » » »

Juni 41,4 » » »

» » »

April 27,7 » » »

» » »

Februar 13-5 » » »

Januar 7,9 » » »

Auguft 1931 46,3 Mill. RM Zug.
August 1930 113,8 » » »

Jnsgefamt betrug also der Rückgang in den ersten
8 Monaten 1932 203,1 Mill. RM. Der Zugang
in der entsprechenden Zeit des Vorjayres bezif-
ferte sich dagegen auf 566,1 Mill. RM.

Den Bruttozugang, die Rückflüfse und den

Reinzugang bzw. Rückgang im Jnland zeigt die

nachstehende Tabelle, in der die Zahlen für August
1931 in Klammern gesetzt sind (in Mill. NM):

Vruttozug ang Rückflüss e Veränderungen

Jnland 17,0 43,3 26,3 Rückg.
(21,7) (8,8) (12.9 Zug-)

Eine Novelle zum österreichischenBausparkassen-
Gesetz.

Jn Oesterreich ift das Baufparwesen durch das

Gesetz vom 5. Januar 1932 geregelt worden, dessen
Geltungsdauer bis zum 31. Dezember 1932 be-

fristet ist. Dieses Gesetz fieht eine Prüfung der

Baufparkasfen durch den Bundeskanzler vor und

ermächtigt ihn, in bestimmten Fällen den Ab-

schluß neuer Baufparverträge zu verhindern und
die Bausparkafsen aufzulösen.

Nunmehr ist auf Grund der Erfahrungen von

der österreichischen Regierung ein Entwurf zur
Novelle des Bausparkassengesetzes den gesetzgeben-
den Körperschaften zur Aeußerung vorgelegt wor-

den. Diese Novelle verlangt die Geltungsdauer
des vorläufigen Gesetzes bis zum 31. Dezember
1934 und bringt eine Reihe neuer wichtiger Be-

stimmungen.

Hilfe für den Neuhausbesitz.
Der Wohnungsausschuß des preuß. Landtags

hat folgenden Zentrumsantrag angenommen:
»Durch die hohen Baukosten der letzten Jahre
ergeben fich für die in diefer Zeit erstellten Woh-
nungen vielfach untragbar hohe Mieten. Ein

Teil dieser Wohnungen, insbesondere der größe-
ren, steht trotz Wohnungsmangels heute bereits

leer, da durch die erheblich gefchmälerten Ber-



dienste weiter Volksschichten die hohen Mieten

nicht mehr aufgebracht werden können· Beim

Althausbesitz liegen durch die Steigerung der

öffentlichen Lasten ähnliche Verhältnisse vor. Um

diesem unhaltbaren Zustand abzuhelfen, wolle
der Landtag beschließen:Das Staatsministerium
wird ersucht, 1. die Verzinsung der Hauszins-
steuerhypotheken auf den niedrigsten Satz zu

senken; 2. zur Erzielung tragbarer Mieten für
die in den letzten Jahren zu teuer gebauten
Wohnungen in erforderlichem Umfange UmschUI-
dungen vorzunehmen und Zinszuschüsse zu be-

willigen; Z. beim Althausbesitz die öffentlichen
Lasten herabzusetzen und die Mieten entsprechend
zu senken.«

Günstige Entwicklung bei den Sparkassen.

Das Ergebnis der Spareinlagenbewegung bei

den preußischenSparkassen im August 1932 zeigt
zum ersten Mal seit der Zahlungskrise beinahe
einen Ausgleich zwischen Einzahlung und Aus-

zahlung Die Einzahlungen betrugen 232,2 Mil-

lionen NM., die Abhebungen 238,4 Mill. NM.

Das Minus für den Monat August beträgt daher
nur 6,2 Mill. RM gegenüber einem Minus von

55,2 Mill. NM im Iuli. Die günstige Entwick-

lung hat im September Weiter angehalten.

Entscheidungen über Bausparkassen.

Am 20· September wurde von dem Verufungs-
senat des Neichsaufsichtsamts für Privatversiche-
rung in drei Sachen über Berufungen gegen Ent-

scheidungen, auf Grund deren der Antrag auf
Eröffnung des Konkurses gestellt worden war,

entschieden.
Die Berufungen der beiden Bausparkassen:

Vausparer-Gilde, Vausparkasse G. m. b. H. in

Essen und Terra-Nuova A.-G. in Berlin wurden

zurückgewiesen.
Auf die Berufung des Deutschen Sparerbundes
für Eigenheime e. G· m. b. H. in Düsseldorf wurde

die Entscheidung der ersten Instanz aufgehoben.
Ferner wurde diese Vausparkasse gemaß§ 3

Kap. V der Notverordnung vom 1Hl.Juni 1932

von den Verpflichtungen aus Terminzusagen.be-
freit; außerdem wurde gemäß § 89 des Werkche-

rungsaufsichtsgesetzes ein Zahlungsverbot erlassen.

Am 21. September 1932 sind folgende Entsche1-

dungen ergangen:
»

1. Der Vauhilfe e. G. m. b. H. in Berlin. Die

Berufung gegen die Senatsentscheidung fVVJn
2. April 1932 wurde zurückgewiesen. Damit ist
die Entscheidung über den Antrag auf EröfoUUg
des Konkurses über das Vermögen dieser Unter-

nehmung rechtskräftig geworden.
2. Der »WestdeutscheKredithilfe« e. G. m. b. H.

in Liqu. in Essen. Die Berufung gegen die Se-
natsentscheidung vom 2. April 1932, die dahm
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ging, daß das Unternehmen der Aufsicht unter-

liege, wurde zurückgewiesen.
3. Der »DeutscheVau- und Hypothekensparkasse«

e. G. m. b. H. in Hamburg. Die Berufung gegen
die Senatsentscheidung vom 18. Mai 1932 wurde
mit der Maßgabe zurückgewiesen,daß die Pflich-
ten der in erster Instanz eingesetzten Ueber-

wachungsperson in anderer Weise geregelt werden.

In der Senatssitzung vom 29. September 1932

sind bei nachstehend aufgeführten Vausparkassen
1. Heimstättenfürsorge Siedlungs- und Bau-

sparkasse für Wohn- und Wirtschaftsheim-
stätten G. m. b. H. in Berlin,

2. Merkuria-Volkstarif Zweck- und Bausparkasse
G. m. b. H. in Heidelberg,

3. Allgemeine Bau-Sparkasse Friedeberg Nm. e.

G. m. b. H. in Friedeberg Nm.,
4· Mitteldeutsche 3weckspar-Gesellschaft m. b. H.

in Magdeburg
folgende Entscheidungen getroffen worden:

Den Bausparkassen wird der Geschäftsbetrieb
untersagt. Die bestehenden Bausparverträge wer-

den vereinfacht abgewickelt. Die Untersagung des

Geschäftsbetriebes wirkt wie ein Auflösungsbe-
schluß· Die Liquidation wird einem vom Reichs-
aufsichtsamt noch zu bestimmenden Liquidator
übertragen. Ferner werden den Unternehmun-
gen mit sofortiger Wirkung alle Arten von Zah-
lungen mit Ausnahme Von Steuern, öffentlichen
Abgaben und laufenden Verwaltungskosten bis

zum 1. Februar 1933 verboten.

Die neuen Konkurse und Vergleichsperfahren des

Jahres 1931.

Veobachtet man die Kurve der neuen Konkurse
seit der Währungsstabilisierung, so zeigt sich ein

rascher Anstieg der neuen Konkurse in den Jahren
1924 und 1925, der seinen Höhepunkt im Depres-
sionsjahr 1926 mit einer Zahl von 15 829 Kon-

kursen erreichte. Ganz eindeutig ist sodann der
neuerliche Anstieg der Konkursverfahren seit 1929

zu beobachten. Im Jahr-e 1931 wurden alle bis-
herigen Zahlen mit 19 254 neuen Konkursen über-
schritten.

Konkurse g »L-END
und Vergleichs- Z g ,- OZE g L Z Sip«

3 Agsfcgkistete
verfahren bezw. HB Z DEIsg Z Z

n

aufsichten
Geschäfts- sg E J z Mk g ag-

V· H- bezw. eröffnete
aufsichten im e) T

"'

ng
«- Ec Z der

Vergleich-
Deutschen Reich G

s Es Sp— 4 verfahren

1 2 3 4 5 6

1926 . . . · . 12 034 3 795 15 829 24,0 7 454
1927 . . . . . 5 702 2 168 7 870 27,5 1 083
1928 . . . . . 8120 2475 10595 23,4 3147
1929 . . . . . 10 001 3179 13180 24,1 5001
1930 . . . . . 11506 3980 15486 25,7 7178
1931 . . . . . 13 736 5518 19 254 28,7 8628
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Weiterer Rückgang der industriellen Produktion.
Die industrielle Produktion ist in den letzten

Monaten weiter zurückgegangen. Die Jndexziffer
der Produktion wichtiger Industriezweige (1928
= 100), die Anfang des Jahres 55,2 betragen und

dann bis Mai-Juni annähernd diesen Stand ge-

halten hatte, stellt sich für Juli auf 52,3 und für

August auf 51,6. Das Produktionsvolumen war

somit geringer als jemals seit der Stabilisierung;
seit dem letzten konjunkturellen HöchststandMitte

1929 beträgt die Schrumpfung mehr als 50 v. y.

Demnach zeigt die industrielle Produktion, ähn-
lich wie in der 1. Hälfte des Jahres 1930, eine

langsam auslaufende Abwärtsbewegung

Großhandelspreise Anfang September 1932.

Die Gefamtindexziffer der Eroßhandelspreise,
die in der zweiten Augusthälfte mit 94,8 ihren
seither tiefsten Stand erreicht hatte, ist bis An-

fang September auf 95,6 gestiegen. Diese Er-

höhung des Preisniveaus wurde in der Haupt-
sache durch das weitere Anziehen der Weltroh-
stoffpreise bewirkt. Die Jndexziffer der Preise
industrieller Nohstoffe und Halbwaren hat sich
seit ihrem tiefsten Stand Von Ende Juli (86,5)
um 3,1 v. H. auf 89,2, d. h. etwa auf den Stand

von Mitte April d. J. gehoben.

Rückgang der Arbeitslosenzahl.
Nach dem Bericht der Neichsanstalt für Arbeits-

losenversicherung und Arbeitslosenvermittlung
für die Zeit vom 16.——30. September 1932 waren

Ende September bei den Arbeits-
ämtern rund 5,1 Millionen Arbeits-
lo s e g e m e l d e t. Gegenüber dem letzten Stich-
tag Mitte des Monats ist ein N ü ckg ang um

rund 163000 eingetreten. Während des

ganzen Monats September hat damit die Arbeits-

losenzahl nach einer vorübergehenden Erhöhung
um rund 123 000 abgenommen.

Mehreinstellungen in der metallverar-

beitenden Industrie, im Baugewerbe und in der

Industrie der Steine und Erden dürften über-

wiegend auf das Arbeitsbeschaffungs-
p r o g r a m m und auf die Verordnungen zur Be-

lebung der Wirtschaft zurückzuführen sein. Ein

jahreszeitlicher Auftrieb, der durch die

Maßnahmen der Neichsregierung unterstützt wird,
war besonders in der Landwirtschaft, im Beklei-

dungsgewerbe und in mehreren Zweigen des

Nahrungs- und Genußmittelgewerbes festzu-
stellen. Anzeichen einer konjunkturellen Entspan-
nung bleiben bis jetzt auf einzelne Zweige der

Spinnstoffindustrie und der Holzverarbeitung be-

schränkt.
Stawa-Groszformatziegel.

Ein großformatiger Hohlziegel der Allgemeinen
Deutschen Ziegel A.-G., Berlin W 62, Kleiststr 17,
welcher auf deren eigenen Ziegelei außer dem

bereits in Baukreisen bekannten Einhandhohl-

ziegel-EHZ hergestellt wird, ist mit Beginn der

diesjährigen Baucampagne unter der Bezeichnung
»Staw a« auf dem Markt erschienen.

Bei der Einführung dieses Ziegels wird ins-

besondere den Bedürfnissen der Stadtrandsied-
lungen sowie des Siedlungs- und Kleinhausbaues
Rechnung getragen, wozu schon vorzugsweise die

20 Zentimeter dicke Außenwand genehmigt wor-

den ist. Für diesen Zweck wird der Hohlziegel
»Stawa« im Format ra. 9,5 X 20 X 14,2 thr.
hergestellt, der etwa das Gewicht eines normal-

formatigen Bollmauerziegels hat. Außer dem

erwähnten Format stellt die Patentinhaberin
Stawa-Hohlziegel in den Abmessungen 25 X 12

X 10,4 thr. her, die zum Aufbau der 25 thr.
starken tragenden Außenwand gleichzeitig auch
zusammen mit normalformatigen Ziegeln ver-

wendet werden können.

Seine Verwendung als Querlochstein gewähr-
leistet hohe Mauerwerksdruckfestigkeit Die bruch-
sichere Teilbarkeit des Ziegels wird durch Tei-

lungsschlitze erreicht. Seit dem 24. Mai 1932 ist
der Stawa-Hohlziegel amtlich zugelassen durch die

Staatliche Prüfungsstelle für statische Berechnun-
gen, Berlin NW 40, Jnvalidenstraße. Bei Wän-

den in 20 Zentimeter bis zu ZZ Geschossen. Das

Kellermauerwerk 25 Zentimeter stark.
Bei längs-gelochten Hohlziegeln (der Stawa ist

quer gelocht und wird senkrecht in der Lochrichtung
versetzt) sind die Stoßfugen schwieriger zu dichten.
Die Anwendung des Berbandes (wie in der unten-

stehenden Stawa-Wand gezeigt) garantiert für
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Unterbrechung der Stoßfugen. Hiernach ist pro

aufsteigendem Meter nur einmal die durchgehende
Stoßfuge erkennbar. Die Unterbrechung der

Stoßfugen erhöht die Wärmedurchgangszahl uno

erreicht eine 22 Zentimeter starke Stawa-Wand
die Wärme einer 38 Zentimeter starken Wand

aus normalformatigen Vollmauerziegeln.
Weitere Verwendungsmöglichkeit des Stawa

liegt in der Stahlskelettbauweise oder anderen

Spezialbauausführungen, wobei Form und Ab-

messung des Ziegels wertvoll sind.
Bei dem gegenwärtigen Stand der Preise für

NF-Mauerfteine kann 1 Quadratmeter Stawa-

Wand in 20 Zentimeter Stärke einschließlich
Mörtellieferung ohne Arbeitslohn, also nur

Materialwert,unter NM 3,——geliefert werden.

Der Stawa dürfte als geeignetstes Material zur

Fabrikation für Ziegeleien gelten, welche groß-
formatige Ziegel herzustellen beabsichtigen.
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